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§ 1 § 1 

Zweck des Gesetzes; Anwendungsbe-
reich 

Zweck des Gesetzes; Anwendungsbe-
reich 

(1) Das Gesetz dient der Steuerung 
und Begrenzung des Zuzugs von Auslän-
dern in die Bundesrepublik Deutschland. 
Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung 
unter Berücksichtigung der Aufnahme- und 
Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftli-
chen und arbeitsmarktpolitischen Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Gesetz dient zugleich der Erfüllung der hu-
manitären Verpflichtungen der Bundesre-
publik Deutschland. Es regelt hierzu die 
Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätig-
keit und die Integration von Ausländern. 
Die Regelungen in anderen Gesetzen blei-
ben unberührt. 

(1) Das Gesetz dient der Steuerung 
des Zuzugs von Ausländern in die Bundes-
republik Deutschland. Es ermöglicht und 
gestaltet Zuwanderung unter Berücksichti-
gung der Aufnahme- und Integrationsfähig-
keit sowie der wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen Interessen der Bundesre-
publik Deutschland. Das Gesetz dient zu-
gleich der Erfüllung der humanitären Ver-
pflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Es regelt hierzu die Einreise, den Auf-
enthalt, die Erwerbstätigkeit und die In-
tegration von Ausländern. Die Regelungen 
in anderen Gesetzen bleiben unberührt. 
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(2) Dieses Gesetz findet keine An-
wendung auf Ausländer,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz 
über die allgemeine Freizügigkeit von 
Unionsbürgern geregelt ist, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes be-
stimmt ist, 

 

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 
des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht 
der deutschen Gerichtsbarkeit unterlie-
gen, 

 

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtli-
cher Verträge für den diplomatischen 
und konsularischen Verkehr und für die 
Tätigkeit internationaler Organisatio-
nen und Einrichtungen von Einwande-
rungsbeschränkungen, von der Ver-
pflichtung, ihren Aufenthalt der Auslän-
derbehörde anzuzeigen und dem Er-
fordernis eines Aufenthaltstitels befreit 
sind und wenn Gegenseitigkeit be-
steht, sofern die Befreiungen davon 
abhängig gemacht werden können. 

 

§ 2 § 2 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbstän-
dige Tätigkeit, die Beschäftigung im Sinne 
von § 7 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch und die Tätigkeit als Beamter. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Lebensunterhalt eines Auslän-
ders ist gesichert, wenn er ihn einschließ-
lich ausreichenden Krankenversicherungs-
schutzes ohne Inanspruchnahme öffentli-
cher Mittel bestreiten kann. Nicht als Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel gilt der Be-
zug von:  

(3) Der Lebensunterhalt eines Auslän-
ders ist gesichert, wenn er ihn einschließ-
lich ausreichenden Krankenversicherungs-
schutzes ohne Inanspruchnahme öffentli-
cher Mittel bestreiten kann. Nicht als Inan-
spruchnahme öffentlicher Mittel gilt der Be-
zug von:  

1. Kindergeld, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Kinderzuschlag, 2. u n v e r ä n d e r t  
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3. Erziehungsgeld, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Elterngeld, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Leistungen der Ausbildungsförderung 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch, dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz und dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. öffentlichen Mitteln, die auf Beitrags-
leistungen beruhen oder die gewährt 
werden, um den Aufenthalt im Bundes-
gebiet zu ermöglichen und 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Leistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz. 

7. u n v e r ä n d e r t  

Ist der Ausländer in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung krankenversichert, 
hat er ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutz. Bei der Erteilung oder Verlän-
gerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Fa-
miliennachzug werden Beiträge der Fami-
lienangehörigen zum Haushaltseinkommen 
berücksichtigt. Der Lebensunterhalt gilt für 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach den §§ 16a bis 16c, 16e sowie 16f mit 
Ausnahme der Teilnehmer an Sprachkur-
sen, die nicht der Studienvorbereitung die-
nen, als gesichert, wenn der Ausländer 
über monatliche Mittel in Höhe des monatli-
chen Bedarfs, der nach den §§ 13 und 13a 
Abs. 1 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes bestimmt wird, verfügt. Der Le-
bensunterhalt gilt für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16d, 16f 
Absatz 1 für Teilnehmer an Sprachkursen, 
die nicht der Studienvorbereitung dienen, 
sowie § 17 als gesichert, wenn Mittel ent-
sprechend Satz 5 zuzüglich eines Auf-
schlages um 10 Prozent zur Verfügung ste-
hen. Das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat gibt die Mindestbeträge 
nach Satz 5 für jedes Kalenderjahr jeweils 
bis zum 31. August des Vorjahres im Bun-
desanzeiger bekannt. 

Ist der Ausländer in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung krankenversichert, 
hat er ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutz. Bei der Erteilung oder Verlän-
gerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Fa-
miliennachzug werden Beiträge der Fami-
lienangehörigen zum Haushaltseinkommen 
berücksichtigt. Der Lebensunterhalt gilt für 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach den §§ 16a bis 16c, 16e, 16f mit Aus-
nahme der Teilnehmer an Sprachkursen, 
die nicht der Studienvorbereitung dienen, 
sowie nach § 16g als gesichert, wenn der 
Ausländer über monatliche Mittel in Höhe 
des monatlichen Bedarfs, der nach den §§ 
13 und 13a Abs. 1 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes bestimmt wird, 
verfügt. Der Lebensunterhalt gilt für die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach den 
§§ 16d, 16f Absatz 1 für Teilnehmer an 
Sprachkursen, die nicht der Studienvorbe-
reitung dienen, sowie § 17 als gesichert, 
wenn Mittel entsprechend Satz 5 zuzüglich 
eines Aufschlages um 10 Prozent zur Ver-
fügung stehen. Das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat gibt die 
Mindestbeträge nach Satz 5 für jedes Ka-
lenderjahr jeweils bis zum 31. August des 
Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt. 
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(4) Als ausreichender Wohnraum wird 
nicht mehr gefordert, als für die Unterbrin-
gung eines Wohnungssuchenden in einer 
öffentlich geförderten Sozialmietwohnung 
genügt. Der Wohnraum ist nicht ausrei-
chend, wenn er den auch für Deutsche gel-
tenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Be-
schaffenheit und Belegung nicht genügt. 
Kinder bis zur Vollendung des zweiten Le-
bensjahres werden bei der Berechnung 
des für die Familienunterbringung ausrei-
chenden Wohnraumes nicht mitgezählt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Schengen-Staaten sind die Staa-
ten, in denen folgende Rechtsakte in vol-
lem Umfang Anwendung finden:  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. Übereinkommen zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen vom 
14. Juni 1985 zwischen den Regierun-
gen der Staaten der Benelux-Wirt-
schaftsunion, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Französischen 
Republik betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den gemein-
samen Grenzen (ABl. L 239 vom 
22.9.2000, S. 19), 

 

2. die Verordnung (EU) 2016/399 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 über einen Gemein-
schaftskodex für das Überschreiten der 
Grenzen durch Personen (Schengener 
Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 
23.3.2016, S. 1) und 

 

3. die Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. Juli 2009 über einen Vi-
sakodex der Gemeinschaft (ABl. L 243 
vom 15.9.2009, S. 1). 
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(6) Vorübergehender Schutz im Sinne 
dieses Gesetzes ist die Aufenthaltsgewäh-
rung in Anwendung der Richtlinie 
2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 
über Mindestnormen für die Gewährung 
vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und 
Maßnahmen zur Förderung einer ausgewo-
genen Verteilung der Belastungen, die mit 
der Aufnahme dieser Personen und den 
Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, 
auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 
S. 12). 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter 
ist ein Ausländer, dem in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union die Rechts-
stellung nach Artikel 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. 
November 2003 betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nr. L 
16 S. 44), die zuletzt durch die Richtlinie 
2011/51/EU (ABl. L 132 vom 19.5.2011, S. 
1) geändert worden ist, verliehen und nicht 
entzogen wurde. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Langfristige Aufenthaltsberechti-
gung – EU ist der einem langfristig Aufent-
haltsberechtigten durch einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ausge-
stellte Aufenthaltstitel nach Artikel 8 der 
Richtlinie 2003/109/EG. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Einfache deutsche Sprachkennt-
nisse entsprechen dem Niveau A 1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (Empfehlungen des Mi-
nisterkomitees des Europarates an die Mit-
gliedstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 
1998 zum Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen – GER). 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse entsprechen dem Niveau A 2 
des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Ausreichende deutsche Sprach-
kenntnisse entsprechen dem Niveau B 1 
des Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen. 

(11) u n v e r ä n d e r t  
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(11a) Gute deutsche Sprachkennt-
nisse entsprechen dem Niveau B2 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen. 

(11a) u n v e r ä n d e r t  

(12) Die deutsche Sprache beherrscht 
ein Ausländer, wenn seine Sprachkennt-
nisse dem Niveau C 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen entsprechen. 

(12) u n v e r ä n d e r t  

(12a) Eine qualifizierte Berufsaus-
bildung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn es sich um eine Berufsausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder ver-
gleichbar geregelten Ausbildungsberuf 
handelt, für den nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften eine Ausbildungs-
dauer von mindestens zwei Jahren festge-
legt ist. 

(12a) u n v e r ä n d e r t  

(12b) Eine qualifizierte Beschäfti-
gung im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, 
wenn zu ihrer Ausübung Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich 
sind, die in einem Studium oder einer quali-
fizierten Berufsausbildung erworben wer-
den. 

(12b) u n v e r ä n d e r t  

(12c) Bildungseinrichtungen im 
Sinne dieses Gesetzes sind  

(12c) u n v e r ä n d e r t  

1. Ausbildungsbetriebe bei einer betriebli-
chen Berufsaus- oder Weiterbildung, 

 

2. Schulen, Hochschulen sowie Einrich-
tungen der Berufsbildung oder der 
sonstigen Aus- und Weiterbildung. 

 

(13) International Schutzberechtigter ist 
ein Ausländer, der internationalen Schutz 
genießt im Sinne der  

(13) u n v e r ä n d e r t  

1. Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für 
die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo-
sen als Flüchtlinge oder als Personen, 
die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes (ABl. L 304 
vom 30.9.2004, S. 12) oder 
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2. Richtlinie 2011/95/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über Normen für 
die Anerkennung von Drittstaatsange-
hörigen oder Staatenlosen als Perso-
nen mit Anspruch auf internationalen 
Schutz, für einen einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen mit 
Anrecht auf subsidiären Schutz und für 
den Inhalt des zu gewährenden Schut-
zes (ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9). 

 

(14) Soweit Artikel 28 der Verordnung 
(EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. Juni 2013 
zur Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen in einem Mit-
gliedstaat gestellten Antrags auf internatio-
nalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 
29.6.2013, S. 31), der die Inhaftnahme zum 
Zwecke der Überstellung betrifft, maßgeb-
lich ist, gelten § 62 Absatz 3a für die wider-
legliche Vermutung einer Fluchtgefahr im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe n der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 und § 62 Ab-
satz 3b Nummer 1 bis 5 als objektive An-
haltspunkte für die Annahme einer Flucht-
gefahr im Sinne von Artikel 2 Buchstabe n 
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 entspre-
chend; im Anwendungsbereich der Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013 bleibt Artikel 28 
Absatz 2 im Übrigen maßgeblich. Ferner 
kann ein Anhaltspunkt für Fluchtgefahr vor-
liegen, wenn  

(14) u n v e r ä n d e r t  

1. der Ausländer einen Mitgliedstaat vor 
Abschluss eines dort laufenden Ver-
fahrens zur Zuständigkeitsbestimmung 
oder zur Prüfung eines Antrags auf in-
ternationalen Schutz verlassen hat und 
die Umstände der Feststellung im Bun-
desgebiet konkret darauf hindeuten, 
dass er den zuständigen Mitgliedstaat 
in absehbarer Zeit nicht aufsuchen will, 
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2. der Ausländer zuvor mehrfach einen 
Asylantrag in anderen Mitgliedstaaten 
als der Bundesrepublik Deutschland im 
Geltungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 604/2013 gestellt und den jeweili-
gen anderen Mitgliedstaat der Asylan-
tragstellung wieder verlassen hat, ohne 
den Ausgang des dort laufenden Ver-
fahrens zur Zuständigkeitsbestimmung 
oder zur Prüfung eines Antrags auf in-
ternationalen Schutz abzuwarten. 

 

Die für den Antrag auf Inhaftnahme zum 
Zwecke der Überstellung zuständige Be-
hörde kann einen Ausländer ohne vorhe-
rige richterliche Anordnung festhalten und 
vorläufig in Gewahrsam nehmen, wenn  

 

a) der dringende Verdacht für das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach Satz 1 
oder 2 besteht, 

 

b) die richterliche Entscheidung über die 
Anordnung der Überstellungshaft nicht 
vorher eingeholt werden kann und 

 

c) der begründete Verdacht vorliegt, dass 
sich der Ausländer der Anordnung der 
Überstellungshaft entziehen will. 

 

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter 
zur Entscheidung über die Anordnung der 
Überstellungshaft vorzuführen. Auf das 
Verfahren auf Anordnung von Haft zur 
Überstellung nach der Verordnung (EU) Nr. 
604/2013 finden die Vorschriften des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entsprechend An-
wendung, soweit das Verfahren in der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 nicht abwei-
chend geregelt ist. 
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§ 4 § 4 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

(1) Ausländer bedürfen für die Ein-
reise und den Aufenthalt im Bundesgebiet 
eines Aufenthaltstitels, sofern nicht durch 
Recht der Europäischen Union oder durch 
Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt 
ist oder auf Grund des Abkommens vom 
12. September 1963 zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei 
(BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsab-
kommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht 
besteht. Die Aufenthaltstitel werden erteilt 
als  

(1) Ausländer bedürfen für die Ein-
reise und den Aufenthalt im Bundesgebiet 
eines Aufenthaltstitels, sofern nicht durch 
Recht der Europäischen Union oder durch 
Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt 
ist oder auf Grund des Abkommens vom 
12. September 1963 zur Gründung einer 
Assoziation zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei 
(BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsab-
kommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht 
besteht. Die Aufenthaltstitel werden erteilt 
als  

1. Visum im Sinne des § 6 Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 3, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Aufenthaltserlaubnis (§ 7), 2. u n v e r ä n d e r t  

2a. Blaue Karte EU (§ 18b Absatz 2), 2a. Blaue Karte EU (§ 18g), 

2b. ICT-Karte (§ 19), 2b. u n v e r ä n d e r t  

2c. Mobiler-ICT-Karte (§ 19b), 2c. u n v e r ä n d e r t  

3. Niederlassungserlaubnis (§ 9) oder 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU (§ 
9a). 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die für die Aufenthaltserlaubnis geltenden 
Rechtsvorschriften werden auch auf die 
Blaue Karte EU, die ICT-Karte und die Mo-
biler-ICT-Karte angewandt, sofern durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts an-
deres bestimmt ist. 

Die für die Aufenthaltserlaubnis geltenden 
Rechtsvorschriften werden auch auf die 
Blaue Karte EU, die ICT-Karte und die Mo-
biler-ICT-Karte angewandt, sofern durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung nichts an-
deres bestimmt ist. 

(2) Ein Ausländer, dem nach dem As-
soziationsabkommen EWG/Türkei ein Auf-
enthaltsrecht zusteht, ist verpflichtet, das 
Bestehen des Aufenthaltsrechts durch den 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzu-
weisen, sofern er weder eine Niederlas-
sungserlaubnis noch eine Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU besitzt. Die Aufent-
haltserlaubnis wird auf Antrag ausgestellt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 4a § 4a 

Zugang zur Erwerbstätigkeit Zugang zur Erwerbstätigkeit 

(1) Ausländer, die einen Aufenthaltsti-
tel besitzen, dürfen eine Erwerbstätigkeit 
ausüben, es sei denn, ein Gesetz bestimmt 
ein Verbot. Die Erwerbstätigkeit kann durch 
Gesetz beschränkt sein. Die Ausübung ei-
ner über das Verbot oder die Beschrän-
kung hinausgehenden Erwerbstätigkeit be-
darf der Erlaubnis. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Sofern die Ausübung einer Be-
schäftigung gesetzlich verboten oder be-
schränkt ist, bedarf die Ausübung einer Be-
schäftigung oder einer über die Beschrän-
kung hinausgehenden Beschäftigung der 
Erlaubnis; diese kann dem Vorbehalt der 
Zustimmung durch die Bundesagentur für 
Arbeit nach § 39 unterliegen. Die Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit kann 
beschränkt erteilt werden. Bedarf die Er-
laubnis nicht der Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit, gilt § 40 Absatz 2 oder 
Absatz 3 für die Versagung der Erlaubnis 
entsprechend. 

(2) Sofern die Ausübung einer Be-
schäftigung gesetzlich verboten oder be-
schränkt ist, bedarf die Ausübung einer Be-
schäftigung oder einer über die Beschrän-
kung hinausgehenden Beschäftigung der 
Erlaubnis; diese kann dem Vorbehalt der 
Zustimmung durch die Bundesagentur für 
Arbeit nach § 39 unterliegen. Die Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit kann 
beschränkt erteilt werden. Bedarf die Er-
laubnis nicht der Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit, gelten § 39 Absatz 4 
für die Erteilung der Erlaubnis und § 40 
Absatz 2 oder Absatz 3 für die Versagung 
der Erlaubnis entsprechend. 

(3) Jeder Aufenthaltstitel muss erken-
nen lassen, ob die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit erlaubt ist und ob sie Be-
schränkungen unterliegt. Zudem müssen 
Beschränkungen seitens der Bundesagen-
tur für Arbeit für die Ausübung der Beschäf-
tigung in den Aufenthaltstitel übernommen 
werden. Für die Änderung einer Beschrän-
kung im Aufenthaltstitel ist eine Erlaubnis 
erforderlich. Wurde ein Aufenthaltstitel zum 
Zweck der Ausübung einer bestimmten Be-
schäftigung erteilt, ist die Ausübung einer 
anderen Erwerbstätigkeit verboten, solange 
und soweit die zuständige Behörde die 
Ausübung der anderen Erwerbstätigkeit 
nicht erlaubt hat. Die Sätze 2 und 3 gelten 
nicht, wenn sich der Arbeitgeber auf Grund 
eines Betriebsübergangs nach § 613a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ändert oder auf 
Grund eines Formwechsels eine andere 
Rechtsform erhält. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ein Ausländer, der keinen Aufent-
haltstitel besitzt, darf eine Saisonbeschäfti-
gung nur ausüben, wenn er eine Arbeitser-
laubnis zum Zweck der Saisonbeschäfti-
gung besitzt, sowie eine andere Erwerbstä-
tigkeit nur ausüben, wenn er auf Grund ei-
ner zwischenstaatlichen Vereinbarung, ei-
nes Gesetzes oder einer Rechtsverord-
nung ohne Aufenthaltstitel hierzu berechtigt 
ist oder deren Ausübung ihm durch die zu-
ständige Behörde erlaubt wurde. 

(4) Ein Ausländer, der keinen Aufent-
haltstitel besitzt, darf eine kontingentierte 
kurzzeitige Beschäftigung oder eine Sai-
sonbeschäftigung nach der Beschäfti-
gungsverordnung nur ausüben, wenn er 
dafür eine Arbeitserlaubnis der Bunde-
sagentur für Arbeit besitzt, sowie eine an-
dere Erwerbstätigkeit nur ausüben, wenn 
er auf Grund einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung, eines Gesetzes oder einer 
Rechtsverordnung ohne Aufenthaltstitel 
hierzu berechtigt ist oder deren Ausübung 
ihm durch die zuständige Behörde erlaubt 
wurde. 

(5) Ein Ausländer darf nur beschäftigt 
oder mit anderen entgeltlichen Dienst- oder 
Werkleistungen beauftragt werden, wenn 
er einen Aufenthaltstitel besitzt und kein 
diesbezügliches Verbot oder keine diesbe-
zügliche Beschränkung besteht. Ein Aus-
länder, der keinen Aufenthaltstitel besitzt, 
darf nur unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 4 beschäftigt werden. Wer im 
Bundesgebiet einen Ausländer beschäftigt, 
muss  

(5) Ein Ausländer darf nur beschäftigt 
oder mit anderen entgeltlichen Dienst- oder 
Werkleistungen beauftragt werden, wenn 
er einen Aufenthaltstitel besitzt und kein 
diesbezügliches Verbot oder keine diesbe-
zügliche Beschränkung besteht. Ein Aus-
länder, der keinen Aufenthaltstitel besitzt, 
darf nur unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 4 beschäftigt werden. Wer im 
Bundesgebiet einen Ausländer beschäftigt, 
muss  

1. prüfen, ob die Voraussetzungen nach 
Satz 1 oder Satz 2 vorliegen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. für die Dauer der Beschäftigung eine 
Kopie des Aufenthaltstitels, der Ar-
beitserlaubnis zum Zweck der Saison-
beschäftigung oder der Bescheinigung 
über die Aufenthaltsgestattung oder 
über die Aussetzung der Abschiebung 
des Ausländers in elektronischer Form 
oder in Papierform aufbewahren und 

2. für die Dauer der Beschäftigung eine 
Kopie des Aufenthaltstitels, der Ar-
beitserlaubnis der Bundesagentur für 
Arbeit oder der Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung oder über 
die Aussetzung der Abschiebung des 
Ausländers in elektronischer Form o-
der in Papierform aufbewahren und 

3. der zuständigen Ausländerbehörde in-
nerhalb von vier Wochen ab Kenntnis 
mitteilen, dass die Beschäftigung, für 
die ein Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 
Abschnitt 4 erteilt wurde, vorzeitig be-
endet wurde. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Satz 3 Nummer 1 gilt auch für denjenigen, 
der einen Ausländer mit nachhaltigen ent-
geltlichen Dienst- oder Werkleistungen be-
auftragt, die der Ausländer auf Gewinner-
zielung gerichtet ausübt. 

Satz 3 Nummer 1 gilt auch für denjenigen, 
der einen Ausländer mit nachhaltigen ent-
geltlichen Dienst- oder Werkleistungen be-
auftragt, die der Ausländer auf Gewinner-
zielung gerichtet ausübt. 
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§ 5 § 5 

Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels setzt in der Regel voraus, dass  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Lebensunterhalt gesichert ist,  

1a. die Identität und, falls er nicht zur 
Rückkehr in einen anderen Staat be-
rechtigt ist, die Staatsangehörigkeit 
des Ausländers geklärt ist, 

 

2. kein Ausweisungsinteresse besteht,  

3. soweit kein Anspruch auf Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels besteht, der Auf-
enthalt des Ausländers nicht aus ei-
nem sonstigen Grund Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland beein-
trächtigt oder gefährdet und 

 

4. die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird.  

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen 
Karte EU, einer ICT-Karte, einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU voraus, dass der 
Ausländer  

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis, einer Blauen 
Karte EU, einer ICT-Karte, einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU voraus, dass der 
Ausländer  

1. mit dem erforderlichen Visum einge-
reist ist und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die für die Erteilung maßgeblichen An-
gaben bereits im Visumantrag gemacht 
hat. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Er-
teilung erfüllt sind oder es auf Grund be-
sonderer Umstände des Einzelfalls nicht 
zumutbar ist, das Visumverfahren nachzu-
holen. Satz 2 gilt nicht für die Erteilung ei-
ner ICT-Karte. 

Von den Voraussetzungen nach Satz 1 
kann abgesehen werden, wenn die Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Erteilung 
erfüllt sind; von den Voraussetzungen in 
Satz 1 ist abzusehen, wenn es auf Grund 
besonderer Umstände des Einzelfalls nicht 
zumutbar ist, das Visumverfahren nachzu-
holen. 
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(3) In den Fällen der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 24 oder § 25 Ab-
satz 1 bis 3 ist von der Anwendung der Ab-
sätze 1 und 2, in den Fällen des § 25 Ab-
satz 4a und 4b von der Anwendung des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des Ab-
satzes 2 abzusehen. In den übrigen Fällen 
der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach 
Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 abgesehen wer-
den. Wird von der Anwendung des Absat-
zes 1 Nr. 2 abgesehen, kann die Auslän-
derbehörde darauf hinweisen, dass eine 
Ausweisung wegen einzeln zu bezeichnen-
der Ausweisungsinteressen, die Gegen-
stand eines noch nicht abgeschlossenen 
Straf- oder anderen Verfahrens sind, mög-
lich ist. In den Fällen der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 26 Absatz 3 ist von 
der Anwendung des Absatzes 2 abzuse-
hen. 

(3) In den Fällen der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 24 oder § 25 Ab-
satz 1 bis 3 ist von der Anwendung der Ab-
sätze 1 und 2, in den Fällen des § 25 Ab-
satz 4a und 4b von der Anwendung des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des Ab-
satzes 2 abzusehen. In den übrigen Fällen 
der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach 
Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwen-
dung der Absätze 1 und 2 abgesehen wer-
den. Wird von der Anwendung des Absat-
zes 1 Nr. 2 abgesehen, kann die Auslän-
derbehörde darauf hinweisen, dass eine 
Ausweisung wegen einzeln zu bezeichnen-
der Ausweisungsinteressen, die Gegen-
stand eines noch nicht abgeschlossenen 
Straf- oder anderen Verfahrens sind, mög-
lich ist. In den Fällen der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 26 Absatz 3 ist von 
der Anwendung des Absatzes 2 abzuse-
hen. Von der Anwendung des Absatzes 
2 ist bei Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach den §§ 18a, 18b, 19c Ab-
satz 2 oder nach Abschnitt 6 in Anwen-
dung von § 10 Absatz 3 Satz 4 abzuse-
hen. 

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels ist zu versagen, wenn ein Auswei-
sungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 
Nummer 2 oder 4 besteht oder eine Ab-
schiebungsanordnung nach § 58a erlassen 
wurde. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 9 § 9 

Niederlassungserlaubnis Niederlassungserlaubnis 

(1) Die Niederlassungserlaubnis ist 
ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie kann 
nur in den durch dieses Gesetz ausdrück-
lich zugelassenen Fällen mit einer Neben-
bestimmung versehen werden. § 47 bleibt 
unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Einem Ausländer ist die Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltser-
laubnis besitzt, 
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2. sein Lebensunterhalt gesichert ist,  

3. er mindestens 60 Monate Pflichtbei-
träge oder freiwillige Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung geleis-
tet hat oder Aufwendungen für einen 
Anspruch auf vergleichbare Leistungen 
einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens nachweist; berufli-
che Ausfallzeiten auf Grund von Kin-
derbetreuung oder häuslicher Pflege 
werden entsprechend angerechnet, 

 

4. Gründe der öffentlichen Sicherheit o-
der Ordnung unter Berücksichtigung 
der Schwere oder der Art des Versto-
ßes gegen die öffentliche Sicherheit o-
der Ordnung oder der vom Ausländer 
ausgehenden Gefahr unter Berück-
sichtigung der Dauer des bisherigen 
Aufenthalts und dem Bestehen von 
Bindungen im Bundesgebiet nicht ent-
gegenstehen, 

 

5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, so-
fern er Arbeitnehmer ist, 

 

6. er im Besitz der sonstigen für eine dau-
ernde Ausübung seiner Erwerbstätig-
keit erforderlichen Erlaubnisse ist, 

 

7. er über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt, 

 

8. er über Grundkenntnisse der Rechts- 
und Gesellschaftsordnung und der Le-
bensverhältnisse im Bundesgebiet ver-
fügt und 

 

9. er über ausreichenden Wohnraum für 
sich und seine mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Familienange-
hörigen verfügt. 
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Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 
und 8 sind nachgewiesen, wenn ein Integ-
rationskurs erfolgreich abgeschlossen 
wurde. Von diesen Voraussetzungen wird 
abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen 
einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Krankheit oder Behinderung nicht er-
füllen kann. Im Übrigen kann zur Vermei-
dung einer Härte von den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen 
werden. Ferner wird davon abgesehen, 
wenn der Ausländer sich auf einfache Art in 
deutscher Sprache mündlich verständigen 
kann und er nach § 44 Abs. 3 Nr. 2 keinen 
Anspruch auf Teilnahme am Integrations-
kurs hatte oder er nach § 44a Abs. 2 Nr. 3 
nicht zur Teilnahme am Integrationskurs 
verpflichtet war. Darüber hinaus wird von 
den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 
und 3 abgesehen, wenn der Ausländer 
diese aus den in Satz 3 genannten Grün-
den nicht erfüllen kann. 

 

(3) Bei Ehegatten, die in ehelicher Le-
bensgemeinschaft leben, genügt es, wenn 
die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehegatten erfüllt 
werden. Von der Voraussetzung nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 3 wird abgesehen, wenn 
sich der Ausländer in einer Ausbildung be-
findet, die zu einem anerkannten schuli-
schen oder beruflichen Bildungsabschluss 
oder einem Hochschulabschluss führt. Satz 
1 gilt in den Fällen des § 26 Abs. 4 entspre-
chend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (3a)  Dem Ehegatten eines Auslän-
ders, der eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 18c besitzt, ist eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen, wenn 

 1. er in ehelicher Lebensgemeinschaft 
mit dem Ausländer lebt, 

 2. er seit drei Jahren die Aufenthaltser-
laubnis besitzt, 

 3. er erwerbstätig im Umfang von min-
destens 20 Stunden je Woche ist 
und 
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 4. die Voraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 
vorliegen. 

 § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 6 gilt entspre-
chend. Die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis unter den Vorausset-
zungen des Absatz 3 bleibt unberührt. 

(4) Auf die für die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis erforderlichen Zeiten 
des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis 
werden folgende Zeiten angerechnet:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Zeit des früheren Besitzes einer 
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlas-
sungserlaubnis, wenn der Ausländer 
zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Be-
sitz einer Niederlassungserlaubnis war, 
abzüglich der Zeit der dazwischen lie-
genden Aufenthalte außerhalb des 
Bundesgebiets, die zum Erlöschen der 
Niederlassungserlaubnis führten; an-
gerechnet werden höchstens vier 
Jahre, 

 

2. höchstens sechs Monate für jeden Auf-
enthalt außerhalb des Bundesgebiets, 
der nicht zum Erlöschen der Aufent-
haltserlaubnis führte, 

 

3. die Zeit eines rechtmäßigen Aufent-
halts zum Zweck des Studiums oder 
der Berufsausbildung im Bundesgebiet 
zur Hälfte. 

 

§ 9b § 9b 

Anrechnung von Aufenthaltszeiten Anrechnung von Aufenthaltszeiten 

(1) Auf die erforderlichen Zeiten nach 
§ 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden folgende 
Zeiten angerechnet:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Zeiten eines Aufenthalts außerhalb des 
Bundesgebiets, in denen der Auslän-
der einen Aufenthaltstitel besaß und 
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a) sich wegen einer Entsendung aus 
beruflichen Gründen im Ausland 
aufgehalten hat, soweit deren 
Dauer jeweils sechs Monate oder 
eine von der Ausländerbehörde 
nach § 51 Abs. 1 Nr. 7 bestimmte 
längere Frist nicht überschritten 
hat, oder 

 

b) die Zeiten sechs aufeinanderfol-
gende Monate und innerhalb des 
in § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ge-
nannten Zeitraums insgesamt 
zehn Monate nicht überschreiten, 

 

2. Zeiten eines früheren Aufenthalts im 
Bundesgebiet mit Aufenthaltserlaubnis, 
Niederlassungserlaubnis oder Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt – EU, wenn 
der Ausländer zum Zeitpunkt seiner 
Ausreise im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis oder einer Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt – EU war und die 
Niederlassungserlaubnis oder die Er-
laubnis zum Daueraufenthalt – EU al-
lein wegen eines Aufenthalts außer-
halb von Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder wegen des Erwerbs 
der Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erloschen ist, bis zu höchstens 
vier Jahre, 

 

3. Zeiten, in denen der Ausländer freizü-
gigkeitsberechtigt war, 

 

4. Zeiten eines rechtmäßigen Aufenthalts 
zum Zweck des Studiums oder der Be-
rufsausbildung im Bundesgebiet zur 
Hälfte, 

 

5. bei international Schutzberechtigten 
der Zeitraum zwischen dem Tag der 
Beantragung internationalen Schutzes 
und dem Tag der Erteilung eines auf-
grund der Zuerkennung internationalen 
Schutzes gewährten Aufenthaltstitels. 
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Nicht angerechnet werden Zeiten eines 
Aufenthalts nach § 9a Abs. 3 Nr. 5 und Zei-
ten des Aufenthalts, in denen der Auslän-
der auch die Voraussetzungen des § 9a 
Abs. 3 Nr. 3 erfüllte. Zeiten eines Aufent-
halts außerhalb des Bundesgebiets unter-
brechen den Aufenthalt nach § 9a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 nicht, wenn der Aufenthalt au-
ßerhalb des Bundesgebiets nicht zum Erlö-
schen des Aufenthaltstitels geführt hat; 
diese Zeiten werden bei der Bestimmung 
der Gesamtdauer des Aufenthalts nach § 
9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht angerechnet. 
In allen übrigen Fällen unterbricht die Aus-
reise aus dem Bundesgebiet den Aufent-
halt nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 

 

(2) Auf die erforderlichen Zeiten nach 
§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden 
die Zeiten angerechnet, in denen der Aus-
länder eine Blaue Karte EU besitzt, die von 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilt wurde, wenn sich der 
Ausländer  

(2) Auf die erforderlichen Zeiten nach 
§ 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden 
die Zeiten angerechnet, in denen der Aus-
länder im Besitz 

1. in diesem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union mit einer Blauen 
Karte EU mindestens 18 Monate auf-
gehalten hat und 

1. einer von einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union ausge-
stellten Blauen Karte EU oder 

2. bei Antragstellung seit mindestens 
zwei Jahren als Inhaber der Blauen 
Karte EU im Bundesgebiet aufhält. 

2. eines von einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union aus-
gestellten Aufenthaltstitels 

 a) zum Zweck der Ausübung einer 
Beschäftigung in Berufen, für 
die ein Hochschulabschluss o-
der ein Abschluss eines mit ei-
nem Hochschulstudium gleich-
wertigen tertiären Bildungspro-
gramms, für dessen Erwerb die 
erforderlichen Studien mindes-
tens drei Jahre dauern und die 
der Mitgliedstaat mindestens 
Stufe 6 der Internationalen Stan-
dardklassifikation im Bildungs-
wesen (ISCED 2011) oder der 
Stufe 6 des Europäischen Quali-
fikationsrahmens zugeordnet 
hat, erforderlich ist, 

 b) zum Zweck der Forschung 
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 c) zum Zweck des Studiums oder 

 d) auf Grund der Rechtsstellung 
eines international Schutzbe-
rechtigten 

 war, wenn sich der Ausländer bei An-
tragstellung seit mindestens zwei Jah-
ren als Inhaber einer Blauen Karte EU 
im Bundesgebiet aufhält und unmittel-
bar vor der Erteilung dieser Blauen 
Karte EU im Besitz einer Blauen Karte 
EU war, die ein anderer Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ausgestellt hat. Für 
Voraufenthalte mit einem von einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erteilten Aufenthaltstitel zum 
Zweck des Studiums gilt Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 entsprechend. 

Nicht angerechnet werden Zeiten, in denen 
sich der Ausländer nicht in der Europäi-
schen Union aufgehalten hat. Diese Zeiten 
unterbrechen jedoch den Aufenthalt nach § 
9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht, wenn 
sie zwölf aufeinanderfolgende Monate nicht 
überschreiten und innerhalb des Zeitraums 
nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ins-
gesamt 18 Monate nicht überschreiten. Die 
Sätze 1 bis 3 sind entsprechend auf Fami-
lienangehörige des Ausländers anzuwen-
den, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 30 oder 32 erteilt wurde. 

Nicht angerechnet werden Zeiten, in denen 
sich der Ausländer nicht in der Europäi-
schen Union aufgehalten hat. Diese Zeiten 
unterbrechen jedoch den Aufenthalt nach § 
9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 nicht, wenn 
sie zwölf aufeinanderfolgende Monate nicht 
überschreiten und innerhalb des Zeitraums 
nach § 9a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ins-
gesamt 18 Monate nicht überschreiten. Die 
Sätze 1 bis 4 sind entsprechend auf Fami-
lienangehörige des Ausländers anzuwen-
den, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 30 oder 32 erteilt wurde. 

§ 10 § 10 

Aufenthaltstitel bei Asylantrag Aufenthaltstitel bei Asylantrag 

(1) Einem Ausländer, der einen Asyl-
antrag gestellt hat, kann vor dem bestands-
kräftigen Abschluss des Asylverfahrens ein 
Aufenthaltstitel außer in den Fällen eines 
gesetzlichen Anspruchs nur mit Zustim-
mung der obersten Landesbehörde und nur 
dann erteilt werden, wenn wichtige Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland es er-
fordern. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Ein nach der Einreise des Auslän-
ders von der Ausländerbehörde erteilter o-
der verlängerter Aufenthaltstitel kann nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes unge-
achtet des Umstandes verlängert werden, 
dass der Ausländer einen Asylantrag ge-
stellt hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Einem Ausländer, dessen Asylan-
trag unanfechtbar abgelehnt worden ist o-
der der seinen Asylantrag zurückgenom-
men hat, darf vor der Ausreise ein Aufent-
haltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 
5 erteilt werden. Sofern der Asylantrag 
nach § 30 Abs. 3 Nummer 1 bis 6 des Asyl-
gesetzes abgelehnt wurde, darf vor der 
Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt wer-
den. Die Sätze 1 und 2 finden im Falle ei-
nes Anspruchs auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels keine Anwendung; Satz 2 ist fer-
ner nicht anzuwenden, wenn der Ausländer 
die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 er-
füllt. 

(3) Einem Ausländer, dessen Asylan-
trag unanfechtbar abgelehnt worden ist o-
der der seinen Asylantrag zurückgenom-
men hat, darf vor der Ausreise ein Aufent-
haltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 
5 erteilt werden. Sofern der Asylantrag 
nach § 30 Abs. 3 Nummer 1 bis 6 des Asyl-
gesetzes abgelehnt wurde, darf vor der 
Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt wer-
den. Die Sätze 1 und 2 finden im Falle ei-
nes Anspruchs auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels keine Anwendung; Satz 2 ist fer-
ner nicht anzuwenden, wenn der Ausländer 
die Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 er-
füllt. Satz 1 findet auf einen vor dem 29. 
März 2023 eingereisten Ausländer keine 
Anwendung, wenn dieser seinen Asyl-
antrag zurückgenommen hat und die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18a, 
18b oder § 19c Absatz 2 erfüllt sind; 
Gleiches gilt für die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach Maßgabe des 
Abschnitts 6 an den Ehegatten und das 
minderjährige ledige Kind des Auslän-
ders. 
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§ 16a § 16a 

Berufsausbildung; berufliche Weiterbil-
dung 

Berufsausbildung; berufliche Weiterbil-
dung 

(1) Eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung kann erteilt werden, wenn die Bun-
desagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat oder durch die Beschäftigungs-
verordnung oder zwischenstaatliche Ver-
einbarung bestimmt ist, dass die Aus- und 
Weiterbildung ohne Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zulässig ist. Während 
des Aufenthalts nach Satz 1 darf eine Auf-
enthaltserlaubnis zu einem anderen Auf-
enthaltszweck nur zum Zweck einer qualifi-
zierten Berufsausbildung, der Ausübung ei-
ner Beschäftigung als Fachkraft, der Aus-
übung einer Beschäftigung mit ausgepräg-
ten berufspraktischen Kenntnissen nach § 
19c Absatz 2 oder in Fällen eines gesetzli-
chen Anspruchs erteilt werden. Der Aufent-
haltszweck der betrieblichen qualifizierten 
Berufsausbildung nach Satz 1 umfasst 
auch den Besuch eines Deutschsprachkur-
ses zur Vorbereitung auf die Berufsausbil-
dung, insbesondere den Besuch eines be-
rufsbezogenen Deutschsprachkurses nach 
der Deutschsprachförderverordnung. 

(1) Eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung soll erteilt werden, wenn die Bun-
desagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat oder durch die Beschäftigungs-
verordnung oder zwischenstaatliche Ver-
einbarung bestimmt ist, dass die Aus- und 
Weiterbildung ohne Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zulässig ist. Während 
des Aufenthalts nach Satz 1 darf eine Auf-
enthaltserlaubnis nicht für Beschäftigun-
gen nach § 19c Absatz 1 in Verbindung 
mit einer Regelung der Beschäftigungs-
verordnung für vorübergehende Be-
schäftigungen erteilt werden. § 9 findet 
keine Anwendung, es sei denn, der Aus-
länder war vor Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis nach Satz 1 im Besitz ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a o-
der 18b. Der Aufenthaltszweck der betrieb-
lichen qualifizierten Berufsausbildung nach 
Satz 1 umfasst auch den Besuch eines 
Deutschsprachkurses zur Vorbereitung auf 
die Berufsausbildung, insbesondere den 
Besuch eines berufsbezogenen Deutsch-
sprachkurses nach der Deutschsprachför-
derverordnung. 
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(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der schulischen Berufsausbildung 
kann erteilt werden, wenn sie nach bundes- 
oder landesrechtlichen Regelungen zu ei-
nem staatlich anerkannten Berufsab-
schluss führt und sich der Bildungsgang 
nicht überwiegend an Staatsangehörige ei-
nes Staates richtet. Bilaterale oder multila-
terale Vereinbarungen der Länder mit öf-
fentlichen Stellen in einem anderen Staat 
über den Besuch inländischer Schulen 
durch ausländische Schüler bleiben unbe-
rührt. Aufenthaltserlaubnisse zur Teil-
nahme am Schulbesuch können auf Grund 
solcher Vereinbarungen nur erteilt werden, 
wenn die für das Aufenthaltsrecht zustän-
dige oberste Landesbehörde der Vereinba-
rung zugestimmt hat. 

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der schulischen Berufsausbildung 
soll erteilt werden, wenn sie nach bundes- 
oder landesrechtlichen Regelungen zu ei-
nem staatlich anerkannten Berufsab-
schluss führt und sich der Bildungsgang 
nicht überwiegend an Staatsangehörige ei-
nes Staates richtet. Bilaterale oder multila-
terale Vereinbarungen der Länder mit öf-
fentlichen Stellen in einem anderen Staat 
über den Besuch inländischer Schulen 
durch ausländische Schüler bleiben unbe-
rührt. Aufenthaltserlaubnisse zur Teil-
nahme am Schulbesuch können auf Grund 
solcher Vereinbarungen nur erteilt werden, 
wenn die für das Aufenthaltsrecht zustän-
dige oberste Landesbehörde der Vereinba-
rung zugestimmt hat. Absatz 1 Satz 2 und 
3 gelten entsprechend. 

(3) Handelt es sich um eine qualifi-
zierte Berufsausbildung, berechtigt die Auf-
enthaltserlaubnis nur zur Ausübung einer 
von der Berufsausbildung unabhängigen 
Beschäftigung bis zu zehn Stunden je Wo-
che; handelt es sich nicht um eine qualifi-
zierte Berufsausbildung, ist eine Erwerbstä-
tigkeit neben der Berufsausbildung oder 
beruflichen Weiterbildung nicht erlaubt. Bei 
einer qualifizierten Berufsausbildung wird 
ein Nachweis über ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse verlangt, wenn die für 
die konkrete qualifizierte Berufsausbildung 
erforderlichen Sprachkenntnisse weder 
durch die Bildungseinrichtung geprüft wor-
den sind noch durch einen vorbereitenden 
Deutschsprachkurs erworben werden sol-
len. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt nur zur Ausübung einer vom Zweck 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 unabhängi-
gen Beschäftigung von bis zu 20 Stunden 
je Woche. Bei einer qualifizierten Berufs-
ausbildung wird ein Nachweis über ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse ver-
langt, wenn die für die konkrete qualifizierte 
Berufsausbildung erforderlichen Sprach-
kenntnisse weder durch die Bildungsein-
richtung geprüft worden sind noch durch ei-
nen vorbereitenden Deutschsprachkurs er-
worben werden sollen. 

(4) Bevor die Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck einer qualifizierten Berufsaus-
bildung aus Gründen, die der Ausländer 
nicht zu vertreten hat, zurückgenommen, 
widerrufen oder gemäß § 7 Absatz 2 Satz 2 
nachträglich verkürzt wird, ist dem Auslän-
der für die Dauer von bis zu sechs Mona-
ten die Möglichkeit zu geben, einen ande-
ren Ausbildungsplatz zu suchen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 16b § 16b 

Studium Studium 

(1) Einem Ausländer wird zum Zweck 
des Vollzeitstudiums an einer staatlichen 
Hochschule, an einer staatlich anerkannten 
Hochschule oder an einer vergleichbaren 
Bildungseinrichtung eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt, wenn er von der Bildungseinrich-
tung zugelassen worden ist. Der Aufent-
haltszweck des Studiums umfasst auch 
studienvorbereitende Maßnahmen und das 
Absolvieren eines Pflichtpraktikums. Stu-
dienvorbereitende Maßnahmen sind  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Besuch eines studienvorbereiten-
den Sprachkurses, wenn der Auslän-
der zu einem Vollzeitstudium zugelas-
sen worden ist und die Zulassung an 
den Besuch eines studienvorbereiten-
den Sprachkurses gebunden ist, und 

 

2. der Besuch eines Studienkollegs oder 
einer vergleichbaren Einrichtung, wenn 
die Annahme zu einem Studienkolleg 
oder einer vergleichbaren Einrichtung 
nachgewiesen ist. 

 

Ein Nachweis über die für den konkreten 
Studiengang erforderlichen Kenntnisse der 
Ausbildungssprache wird nur verlangt, 
wenn diese Sprachkenntnisse weder bei 
der Zulassungsentscheidung geprüft wor-
den sind noch durch die studienvorberei-
tende Maßnahme erworben werden sollen. 
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(2) Die Geltungsdauer der Aufent-
haltserlaubnis beträgt bei der Ersterteilung 
und bei der Verlängerung mindestens ein 
Jahr und soll zwei Jahre nicht überschrei-
ten. Sie beträgt mindestens zwei Jahre, 
wenn der Ausländer an einem Unions- oder 
multilateralen Programm mit Mobilitäts-
maßnahmen teilnimmt oder wenn für ihn 
eine Vereinbarung zwischen zwei oder 
mehr Hochschuleinrichtungen gilt. Dauert 
das Studium weniger als zwei Jahre, so 
wird die Aufenthaltserlaubnis nur für die 
Dauer des Studiums erteilt. Die Aufent-
haltserlaubnis wird verlängert, wenn der 
Aufenthaltszweck noch nicht erreicht ist 
und in einem angemessenen Zeitraum 
noch erreicht werden kann. Zur Beurteilung 
der Frage, ob der Aufenthaltszweck noch 
erreicht werden kann, kann die aufneh-
mende Bildungseinrichtung beteiligt wer-
den. 

(2) Die Geltungsdauer der Aufent-
haltserlaubnis beträgt bei Ersterteilung und 
Verlängerung in der Regel zwei Jahre 
und soll eine Mindestdauer von einem 
Jahr nicht unterschreiten. Sie beträgt 
mindestens zwei Jahre, wenn der Auslän-
der an einem Unions- oder multilateralen 
Programm mit Mobilitätsmaßnahmen teil-
nimmt oder wenn für ihn eine Vereinbarung 
zwischen zwei oder mehr Hochschulein-
richtungen gilt. Dauert das Studium weni-
ger als zwei Jahre, so wird die Aufenthalts-
erlaubnis nur für die Dauer des Studiums 
erteilt. Die Aufenthaltserlaubnis wird verlän-
gert, wenn der Aufenthaltszweck noch nicht 
erreicht ist und in einem angemessenen 
Zeitraum noch erreicht werden kann. Zur 
Beurteilung der Frage, ob der Aufenthalts-
zweck noch erreicht werden kann, kann die 
aufnehmende Bildungseinrichtung beteiligt 
werden. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt nur zur Ausübung einer Beschäftigung, 
die insgesamt 120 Tage oder 240 halbe 
Tage im Jahr nicht überschreiten darf, so-
wie zur Ausübung studentischer Nebentä-
tigkeiten. Während des Aufenthalts zu stu-
dienvorbereitenden Maßnahmen im ersten 
Jahr des Aufenthalts berechtigt die Aufent-
haltserlaubnis nur zur Beschäftigung in der 
Ferienzeit. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt nach Maßgabe der folgenden Sätze 
nur zur Ausübung von Beschäftigungen, 
die insgesamt bis zu 140 Arbeitstage im 
Jahr nicht überschreiten dürfen (Arbeits-
tagekonto). Studentische Nebentätigkei-
ten werden nicht angerechnet. Teilzeit-
beschäftigungen werden jeweils in der 
für den Ausländer günstigsten Weise 
wie folgt angerechnet: 

 1. Die Beschäftigungen können für je-
den Tag, an dem die Arbeitszeit bis 
zu vier Stunden beträgt, als halber 
Arbeitstag, ansonsten als voller Ar-
beitstag auf das Arbeitstagekonto 
angerechnet werden, oder 

 2. die Beschäftigungen können je Ka-
lenderwoche 

 a) während der Vorlesungszeit, 
wenn sie bis zu 20 Stunden je 
Kalenderwoche ausgeübt wer-
den, und 

 b) außerhalb der Vorlesungszeit 
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 unabhängig von der Verteilung der Ar-
beitszeit als zweieinhalb Arbeitstage auf 
das Arbeitstagekonto angerechnet wer-
den. Die Günstigkeitsprüfung nach 
Satz 3 erfolgt derart, dass einzeln für 
jede Kalenderwoche bestimmt wird, ob 
eine Anrechnung der ausgeübten Tätig-
keit nach Satz 3 Nummer 1 oder Num-
mer 2 erfolgt. 

(4) Während eines Aufenthalts nach 
Absatz 1 darf eine Aufenthaltserlaubnis für 
einen anderen Aufenthaltszweck nur zum 
Zweck einer qualifizierten Berufsausbil-
dung, der Ausübung einer Beschäftigung 
als Fachkraft, der Ausübung einer Beschäf-
tigung mit ausgeprägten berufspraktischen 
Kenntnissen nach § 19c Absatz 2 oder in 
Fällen eines gesetzlichen Anspruchs erteilt 
werden. § 9 findet keine Anwendung. 

(4) Während des Aufenthalts nach 
Absatz 1 darf eine Aufenthaltserlaubnis 
nicht für Beschäftigungen nach § 19c Ab-
satz 1 in Verbindung mit einer Regelung 
der Beschäftigungsverordnung für vo-
rübergehende Beschäftigungen erteilt 
werden. § 9 findet keine Anwendung. 

(5) Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

(5) Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. er von einer staatlichen Hochschule, 
einer staatlich anerkannten Hoch-
schule oder einer vergleichbaren Bil-
dungseinrichtung  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) zum Zweck des Vollzeitstudiums 
zugelassen worden ist und die Zu-
lassung mit einer Bedingung ver-
bunden ist, die nicht auf den Be-
such einer studienvorbereitenden 
Maßnahme gerichtet ist, 

 

b) zum Zweck des Vollzeitstudiums 
zugelassen worden ist und die Zu-
lassung mit der Bedingung des 
Besuchs eines Studienkollegs o-
der einer vergleichbaren Einrich-
tung verbunden ist, der Ausländer 
aber den Nachweis über die An-
nahme zu einem Studienkolleg o-
der einer vergleichbaren Einrich-
tung nach Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 2 nicht erbringen kann oder 

 

c) zum Zweck des Teilzeitstudiums 
zugelassen worden ist, 
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2. er zur Teilnahme an einem studienvor-
bereitenden Sprachkurs angenommen 
worden ist, ohne dass eine Zulassung 
zum Zweck eines Studiums an einer 
staatlichen Hochschule, einer staatlich 
anerkannten Hochschule oder einer 
vergleichbaren Bildungseinrichtung 
vorliegt, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ihm die Zusage eines Betriebs für das 
Absolvieren eines studienvorbereiten-
den Praktikums vorliegt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 sind 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die Absätze 2 bis 
4 entsprechend anzuwenden. In den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind die Ab-
sätze 2 und 4 entsprechend anzuwenden; 
die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Be-
schäftigung nur in der Ferienzeit sowie zur 
Ausübung des Praktikums. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 sind 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 und die Absätze 2 bis 
4 entsprechend anzuwenden. In den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 und 3 sind die Ab-
sätze 2 bis 4 entsprechend anzuwenden; 
die Aufenthaltserlaubnis berechtigt dar-
über hinaus zur Ausübung des Praktikums 
nach Satz 1 Nummer 3. 

(6) Bevor die Aufenthaltserlaubnis 
nach Absatz 1 oder Absatz 5 aus Gründen, 
die der Ausländer nicht zu vertreten hat, 
zurückgenommen, widerrufen oder gemäß 
§ 7 Absatz 2 Satz 2 nachträglich verkürzt 
wird, ist dem Ausländer für bis zu neun Mo-
nate die Möglichkeit zu geben, die Zulas-
sung bei einer anderen Bildungseinrichtung 
zu beantragen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Einem Ausländer, der in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union international Schutzberechtigter ist, 
kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
des Studiums erteilt werden, wenn der 
Ausländer in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union seit mindestens 
zwei Jahren ein Studium betrieben hat und 
die Voraussetzungen des § 16c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und 3 vorliegen. Die Auf-
enthaltserlaubnis wird für die Dauer des 
Studienteils, der in Deutschland durchge-
führt wird, erteilt. Absatz 3 gilt entspre-
chend. § 9 findet keine Anwendung. 

(7) Einem Ausländer, der in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union international Schutzberechtigter ist, 
soll eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
des Studiums erteilt werden, wenn der 
Ausländer in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union seit mindestens 
zwei Jahren ein Studium betrieben hat und 
die Voraussetzungen des § 16c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und 3 vorliegen. Die Auf-
enthaltserlaubnis wird für die Dauer des 
Studienteils, der in Deutschland durchge-
führt wird, erteilt. Absatz 3 gilt entspre-
chend. § 9 findet keine Anwendung. 
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(8) Die Absätze 1 bis 4 und 6 dienen 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/801 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Mai 2016 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Auf-
enthalt von Drittstaatsangehörigen zu For-
schungs- oder Studienzwecken, zur Absol-
vierung eines Praktikums, zur Teilnahme 
an einem Freiwilligendienst, Schüleraus-
tauschprogrammen oder Bildungsvorhaben 
und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit 
(ABl. L132 vom 21.5.2016, S. 21). 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 16c § 16c 

Mobilität im Rahmen des Studiums Mobilität im Rahmen des Studiums 

(1) Für einen Aufenthalt zum Zweck 
des Studiums, der 360 Tage nicht über-
schreitet, bedarf ein Ausländer abweichend 
von § 4 Absatz 1 keines Aufenthaltstitels, 
wenn die aufnehmende Bildungseinrich-
tung im Bundesgebiet dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge und der zuständi-
gen Behörde des anderen Mitgliedstaates 
mitgeteilt hat, dass der Ausländer beab-
sichtigt, einen Teil seines Studiums im 
Bundesgebiet durchzuführen, und dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
mit der Mitteilung vorlegt:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den Nachweis, dass der Ausländer ei-
nen von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union für die Dauer 
des geplanten Aufenthalts gültigen 
Aufenthaltstitel zum Zweck des Studi-
ums besitzt, der in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2016/801 
fällt, 

 

2. den Nachweis, dass der Ausländer ei-
nen Teil seines Studiums an einer Bil-
dungseinrichtung im Bundesgebiet 
durchführen möchte, weil er an einem 
Unions- oder multilateralen Programm 
mit Mobilitätsmaßnahmen teilnimmt o-
der für ihn eine Vereinbarung zwischen 
zwei oder mehr Hochschulen gilt, 

 



 - 35 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

3. den Nachweis, dass der Ausländer von 
der aufnehmenden Bildungseinrichtung 
zugelassen wurde, 

 

4. die Kopie eines anerkannten und gülti-
gen Passes oder Passersatzes des 
Ausländers und 

 

5. den Nachweis, dass der Lebensunter-
halt des Ausländers gesichert ist. 

 

Die aufnehmende Bildungseinrichtung hat 
die Mitteilung zu dem Zeitpunkt zu machen, 
zu dem der Ausländer in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union den 
Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 
im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2016/801 stellt. Ist der aufnehmenden Bil-
dungseinrichtung zu diesem Zeitpunkt die 
Absicht des Ausländers, einen Teil des 
Studiums im Bundesgebiet durchzuführen, 
noch nicht bekannt, so hat sie die Mittei-
lung zu dem Zeitpunkt zu machen, zu dem 
ihr die Absicht bekannt wird. Bei der Ertei-
lung des Aufenthaltstitels nach Satz 1 
Nummer 1 durch einen Staat, der nicht 
Schengen-Staat ist, und bei der Einreise 
über einen Staat, der nicht Schengen-Staat 
ist, hat der Ausländer eine Kopie der Mittei-
lung mitzuführen und den zuständigen Be-
hörden auf deren Verlangen vorzulegen. 
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(2) Erfolgt die Mitteilung zu dem in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und 
wurden die Einreise und der Aufenthalt 
nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
darf der Ausländer jederzeit innerhalb der 
Gültigkeitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des 
anderen Mitgliedstaates in das Bundesge-
biet einreisen und sich dort zum Zweck des 
Studiums aufhalten. Erfolgt die Mitteilung 
zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeit-
punkt und wurden die Einreise und der Auf-
enthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abge-
lehnt, so darf der Ausländer in das Bundes-
gebiet einreisen und sich dort zum Zweck 
des Studiums aufhalten. Der Ausländer ist 
nur zur Ausübung einer Beschäftigung, die 
insgesamt ein Drittel der Aufenthaltsdauer 
nicht überschreiten darf, sowie zur Aus-
übung studentischer Nebentätigkeiten be-
rechtigt. 

(2) Erfolgt die Mitteilung zu dem in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt und 
wurden die Einreise und der Aufenthalt 
nicht nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
darf der Ausländer jederzeit innerhalb der 
Gültigkeitsdauer des in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannten Aufenthaltstitels des 
anderen Mitgliedstaates in das Bundesge-
biet einreisen und sich dort zum Zweck des 
Studiums aufhalten. Erfolgt die Mitteilung 
zu dem in Absatz 1 Satz 3 genannten Zeit-
punkt und wurden die Einreise und der Auf-
enthalt nicht nach § 19f Absatz 5 abge-
lehnt, so darf der Ausländer in das Bundes-
gebiet einreisen und sich dort zum Zweck 
des Studiums aufhalten. Während des 
Aufenthalts nach Absatz 1 findet § 16b 
Absatz 3 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass der Ausländer bei einer kürzeren 
Aufenthaltsdauer als 360 Tage nur für 
die Zahl der entsprechend anteilig ge-
kürzten zulässigen Arbeitstage des Ar-
beitstagekontos berechtigt ist. 

(3) Werden die Einreise und der Auf-
enthalt nach § 19f Absatz 5 abgelehnt, so 
hat der Ausländer das Studium unverzüg-
lich einzustellen. Die bis dahin nach Absatz 
1 Satz 1 bestehende Befreiung vom Erfor-
dernis eines Aufenthaltstitels entfällt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Sofern innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang der in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Mitteilung keine Ablehnung der 
Einreise und des Aufenthalts des Auslän-
ders nach § 19f Absatz 5 erfolgt, ist dem 
Ausländer durch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge eine Bescheinigung 
über die Berechtigung zur Einreise und 
zum Aufenthalt zum Zweck des Studiums 
im Rahmen der kurzfristigen Mobilität aus-
zustellen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Nach der Ablehnung gemäß § 19f 
Absatz 5 oder der Ausstellung der Beschei-
nigung im Sinne von Absatz 4 durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist 
die Ausländerbehörde gemäß § 71 Absatz 
1 für weitere aufenthaltsrechtliche Maßnah-
men und Entscheidungen zuständig. Der 
Ausländer und die aufnehmende Bildungs-
einrichtung sind verpflichtet, der Ausländer-
behörde Änderungen in Bezug auf die in 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen an-
zuzeigen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 16d § 16d 

Maßnahmen zur Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen 

Maßnahmen zur Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen 

(1) Einem Ausländer soll zum Zweck 
der Anerkennung seiner im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation eine Aufenthalts-
erlaubnis für die Durchführung einer Quali-
fizierungsmaßnahme einschließlich sich 
daran anschließender Prüfungen erteilt 
werden, wenn von einer nach den Rege-
lungen des Bundes oder der Länder für die 
berufliche Anerkennung zuständigen Stelle 
festgestellt wurde, dass Anpassungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen oder weitere Quali-
fikationen  

(1) Einem Ausländer soll zum Zweck 
der Anerkennung seiner im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation eine Aufenthalts-
erlaubnis für die Durchführung einer Quali-
fizierungsmaßnahme einschließlich sich 
daran anschließender Prüfungen erteilt 
werden, wenn von einer nach den Rege-
lungen des Bundes oder der Länder für die 
berufliche Anerkennung zuständigen Stelle 
festgestellt wurde, dass Anpassungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen oder weitere Quali-
fikationen  

1. für die Feststellung der Gleichwertig-
keit der Berufsqualifikation mit einer in-
ländischen Berufsqualifikation oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in einem im Inland reglementierten Be-
ruf für die Erteilung der Berufsaus-
übungserlaubnis 

2. u n v e r ä n d e r t  

erforderlich sind. Die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis setzt voraus, dass  

erforderlich sind. Die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis setzt voraus, dass  

1. der Ausländer über der Qualifizie-
rungsmaßnahme entsprechende deut-
sche Sprachkenntnisse, in der Regel 
mindestens über hinreichende deut-
sche Sprachkenntnisse, verfügt, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. die Qualifizierungsmaßnahme geeignet 
ist, dem Ausländer die Anerkennung 
der Berufsqualifikation oder den Be-
rufszugang zu ermöglichen, und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. bei einer überwiegend betrieblichen 
Qualifizierungsmaßnahme die Bunde-
sagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat oder durch die Beschäfti-
gungsverordnung oder zwischenstaatli-
che Vereinbarung bestimmt ist, dass 
die Teilnahme an der Qualifizierungs-
maßnahme ohne Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 18 
Monate erteilt und um längstens sechs Mo-
nate bis zu einer Höchstaufenthaltsdauer 
von zwei Jahren verlängert. Sie berechtigt 
nur zur Ausübung einer von der Qualifizie-
rungsmaßnahme unabhängigen Beschäfti-
gung bis zu zehn Stunden je Woche. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 24 
Monate erteilt und um längstens zwölf Mo-
nate bis zu einer Höchstaufenthaltsdauer 
von drei Jahren verlängert. Sie berechtigt 
nur zur Ausübung einer von der Qualifizie-
rungsmaßnahme unabhängigen Beschäfti-
gung bis zu 20 Stunden je Woche. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 berechtigt zusätzlich zur Ausübung 
einer zeitlich nicht eingeschränkten Be-
schäftigung, deren Anforderungen in einem 
Zusammenhang mit den in der späteren 
Beschäftigung verlangten berufsfachlichen 
Kenntnissen stehen, wenn ein konkretes 
Arbeitsplatzangebot für eine spätere Be-
schäftigung in dem anzuerkennenden oder 
von der beantragten Berufsausübungser-
laubnis erfassten Beruf vorliegt und die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat oder durch die Beschäftigungs-
verordnung bestimmt ist, dass die Beschäf-
tigung ohne Zustimmung der Bundesagen-
tur für Arbeit zulässig ist. § 18 Absatz 2 
Nummer 3 gilt entsprechend. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 berechtigt zusätzlich zur Ausübung 
einer zeitlich nicht eingeschränkten Be-
schäftigung, deren Anforderungen in einem 
Zusammenhang mit den in der späteren 
Beschäftigung verlangten berufsfachlichen 
Kenntnissen stehen, wenn die Bunde-
sagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt 
hat oder durch die Beschäftigungsverord-
nung bestimmt ist, dass die Beschäftigung 
ohne Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit zulässig ist. § 18 Absatz 2 Nummer 
3 gilt entsprechend. 

(3) Einem Ausländer soll zum Zweck 
der Anerkennung seiner im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation eine Aufenthalts-
erlaubnis für zwei Jahre erteilt und die Aus-
übung einer qualifizierten Beschäftigung in 
einem im Inland nicht reglementierten Be-
ruf, zu dem seine Qualifikation befähigt, er-
laubt werden, wenn  

(3) Einem Ausländer soll zur Durch-
führung eines Verfahrens zur Anerken-
nung seiner im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikation mit begleitender Aus-
übung einer qualifizierten Beschäftigung 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
wenn 
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1. der Ausländer über der Tätigkeit ent-
sprechende deutsche Sprachkennt-
nisse, in der Regel mindestens über 
hinreichende deutsche Sprachkennt-
nisse, verfügt, 

1. der Ausländer 

 a) über eine ausländische Berufs-
qualifikation verfügt, die von 
dem Staat, in dem sie erworben 
wurde, staatlich anerkannt ist 
und deren Erlangung eine Aus-
bildungsdauer von mindestens 
zwei Jahren vorausgesetzt hat, 
oder 

 b) einen ausländischen Hoch-
schulabschluss besitzt, der von 
dem Staat, in dem er erworben 
wurde, staatlich anerkannt ist 
und 

2. von einer nach den Regelungen des 
Bundes oder der Länder für die berufli-
che Anerkennung zuständigen Stelle 
festgestellt wurde, dass schwerpunkt-
mäßig Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der betrieblichen Praxis 
fehlen, 

2. ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
vorliegt, 

3. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vor-
liegt, 

3. sich aus einer zwischen dem Aus-
länder und dem Arbeitgeber zu 
schließenden Vereinbarung ergibt, 
dass 

 a) sich der Ausländer verpflichtet, 
spätestens nach der Einreise 
bei der im Inland nach den Re-
gelungen des Bundes oder der 
Länder für die berufliche Aner-
kennung zuständigen Stelle un-
verzüglich das Verfahren zur 
Anerkennung seiner im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikation 
einzuleiten, und 
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 b) sich der Arbeitgeber gegenüber 
dem Ausländer verpflichtet, ihm 
die Wahrnehmung der von der 
zuständigen Stelle zur Anerken-
nung seiner Berufsqualifikation 
geforderten Qualifizierungsmaß-
nahmen im Rahmen des Ar-
beitsverhältnisses zu ermögli-
chen, 

4. sich der Arbeitgeber verpflichtet hat, 
den Ausgleich der von der zuständigen 
Stelle festgestellten Unterschiede in-
nerhalb dieser Zeit zu ermöglichen und 

4. der Arbeitgeber für eine Ausbildung 
oder Nachqualifizierung geeignet 
ist, 

5. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 
zugestimmt hat oder durch die Be-
schäftigungsverordnung oder zwi-
schenstaatliche Vereinbarung be-
stimmt ist, dass die Beschäftigung 
ohne Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit zulässig ist. 

5. der Ausländer über die der ange-
strebten Tätigkeit entsprechende, 
mindestens jedoch hinreichende 
deutsche Sprachkenntnisse verfügt 
und 

 6. die Bundesagentur für Arbeit nach § 
39 zugestimmt hat oder durch die 
Beschäftigungsverordnung oder 
zwischenstaatliche Vereinbarung 
bestimmt ist, dass die Beschäfti-
gung ohne Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit zulässig ist. 

Der Aufenthaltstitel berechtigt nicht zu ei-
ner darüber hinausgehenden Erwerbstätig-
keit. 

Von dem Erfordernis einer qualifizierten 
Beschäftigung nach Satz 1 ist abzuse-
hen, wenn zur Ausübung dieser Be-
schäftigung eine Berufsausübungser-
laubnis erforderlich wäre und 

 1. der Arbeitgeber tarifgebunden ist o-
der es sich um einen kirchlichen Ar-
beitgeber handelt, der an Regelun-
gen paritätisch besetzter Kommissi-
onen gebunden ist, die auf der 
Grundlage kirchlichen Rechts Ar-
beitsbedingungen festlegen, 

 2. der Arbeitgeber den Ausländer zu 
den bei ihm geltenden tariflichen o-
der den auf der Grundlage kirchli-
chen Rechts festgelegten Arbeitsbe-
dingungen beschäftigt und 
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 Der Ausländer ist verpflichtet, sich das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder b 
von einer fachkundigen inländischen 
Stelle bestätigen zu lassen. Die Aufent-
haltserlaubnis wird bei erstmaliger Er-
teilung für die Dauer der Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit, höchs-
tens jedoch für ein Jahr erteilt und bis 
zu einer Höchstaufenthaltsdauer von 
drei Jahren verlängert. Nach zeitlichem 
Ablauf des Höchstzeitraumes der Auf-
enthaltserlaubnis darf keine Aufent-
haltserlaubnis nach § 16d und § 19c Ab-
satz 1 in Verbindung mit einer Regelung 
der Beschäftigungsverordnung für vo-
rübergehende Beschäftigungen erteilt 
werden. § 9 findet keine Anwendung. 
Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nur 
zur Ausübung der Beschäftigung nach 
Nummer 2 sowie zu einer Nebenbe-
schäftigung von bis zu 20 Stunden je 
Woche. 

(4) Einem Ausländer kann zum Zweck 
der Anerkennung seiner im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation eine Aufenthalts-
erlaubnis für ein Jahr erteilt und um jeweils 
ein Jahr bis zu einer Höchstaufenthalts-
dauer von drei Jahren verlängert werden, 
wenn der Ausländer auf Grund einer Ab-
sprache der Bundesagentur für Arbeit mit 
der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes  

(4) Einem Ausländer soll zum Zweck 
der Anerkennung seiner im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation eine Aufenthalts-
erlaubnis für ein Jahr erteilt und um jeweils 
ein Jahr bis zu einer Höchstaufenthalts-
dauer von drei Jahren verlängert werden, 
wenn der Ausländer auf Grund einer Ab-
sprache der Bundesagentur für Arbeit mit 
der Arbeitsverwaltung des Herkunftslandes  

1. über das Verfahren, die Auswahl, die 
Vermittlung und die Durchführung des 
Verfahrens zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation und zur Erteilung der Be-
rufsausübungserlaubnis bei durch Bun-
des- oder Landesgesetz reglementier-
ten Berufen im Gesundheits- und Pfle-
gebereich oder 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. über das Verfahren, die Auswahl, die 
Vermittlung und die Durchführung des 
Verfahrens zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation und, soweit erforderlich, 
zur Erteilung der Berufsausübungser-
laubnis für sonstige ausgewählte 
Berufsqualifikationen unter Berücksich-
tigung der Angemessenheit der Ausbil-
dungsstrukturen des Herkunftslandes 

2. u n v e r ä n d e r t  

in eine Beschäftigung vermittelt worden ist 
und die Bundesagentur für Arbeit nach § 
39 zugestimmt hat oder durch die Beschäf-
tigungsverordnung oder zwischenstaatliche 
Vereinbarung bestimmt ist, dass die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zuläs-
sig ist. Voraussetzung ist zudem, dass der 
Ausländer über die in der Absprache fest-
gelegten deutschen Sprachkenntnisse, in 
der Regel mindestens hinreichende deut-
sche Sprachkenntnisse, verfügt. Die Auf-
enthaltserlaubnis berechtigt nur zur Aus-
übung einer von der anzuerkennenden 
Berufsqualifikation unabhängigen Beschäf-
tigung bis zu zehn Stunden je Woche. 

in eine Beschäftigung vermittelt worden ist 
und die Bundesagentur für Arbeit nach § 
39 zugestimmt hat oder durch die Beschäf-
tigungsverordnung oder zwischenstaatliche 
Vereinbarung bestimmt ist, dass die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zuläs-
sig ist. Voraussetzung ist zudem, dass der 
Ausländer über die in der Absprache fest-
gelegten deutschen Sprachkenntnisse, in 
der Regel mindestens hinreichende deut-
sche Sprachkenntnisse, verfügt. Die Auf-
enthaltserlaubnis berechtigt nur zur Aus-
übung einer von der anzuerkennenden 
Berufsqualifikation unabhängigen Beschäf-
tigung bis zu 20 Stunden je Woche. 

(5) Einem Ausländer kann zum Able-
gen von Prüfungen zur Anerkennung sei-
ner ausländischen Berufsqualifikation eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 
er über deutsche Sprachkenntnisse, die 
der abzulegenden Prüfung entsprechen, in 
der Regel jedoch mindestens über hinrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse, ver-
fügt, sofern diese nicht durch die Prüfung 
nachgewiesen werden sollen. Absatz 1 
Satz 4 findet keine Anwendung. 

(5) Einem Ausländer soll zum Able-
gen von Prüfungen zur Anerkennung sei-
ner ausländischen Berufsqualifikation eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 
er über deutsche Sprachkenntnisse, die 
der abzulegenden Prüfung entsprechen, in 
der Regel jedoch mindestens über hinrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse, ver-
fügt, sofern diese nicht durch die Prüfung 
nachgewiesen werden sollen. Die Aufent-
haltserlaubnis berechtigt nicht zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. 

(6) Nach zeitlichem Ablauf des 
Höchstzeitraumes der Aufenthaltserlaubnis 
nach den Absätzen 1, 3 und 4 darf eine 
Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Auf-
enthaltszweck nur nach den §§ 16a, 16b, 
18a, 18b oder 19c oder in Fällen eines ge-
setzlichen Anspruchs erteilt werden. § 20 
Absatz 3 Nummer 4 bleibt unberührt. 

(6) Einem Ausländer soll zum 
Zweck der Feststellung seiner maßgebli-
chen beruflichen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die zur Feststel-
lung der Gleichwertigkeit seiner im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikation er-
forderlich sind (Qualifikationsanalyse) 
und ihn zu einer qualifizierten Beschäfti-
gung befähigen eine Aufenthaltserlaubnis 
von bis zu sechs Monaten erteilt werden. 
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
setzt voraus, dass 



 - 43 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

 1. die zuständige Stelle entschieden 
hat, dass die gesetzlichen Voraus-
setzungen für ein sonstiges Verfah-
ren zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit der ausländischen Berufs-
qualifikation vorliegen und die 
Durchführung einer Qualifikations-
analyse zugesagt wurde, 

 2. der Ausländer über deutsche 
Sprachkenntnisse, die der abzule-
genden Qualifikationsanalyse ent-
sprechen, in der Regel jedoch min-
destens über hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse, verfügt. 

 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten ent-
sprechend. Stellt die zuständige Stelle 
nach Durchführung des Verfahrens fest, 
dass Anpassungs- oder Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich sind, kann der 
Aufenthalt nach Absatz 1 oder Absatz 3 
fortgesetzt werden, sofern die dort je-
weils festgelegten Voraussetzungen er-
füllt sind. Eine Anrechnung der Dauer 
des Aufenthalts nach Satz 1 auf die in 
den Absätzen 1 oder 3 genannte 
Höchstaufenthaltsdauer erfolgt nicht. 

§ 16f § 16f 

Sprachkurse und Schulbesuch Sprachkurse und Schulbesuch 

(1) Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis zur Teilnahme an 
Sprachkursen, die nicht der Studienvorbe-
reitung dienen, oder zur Teilnahme an ei-
nem Schüleraustausch erteilt werden. Eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an ei-
nem Schüleraustausch kann auch erteilt 
werden, wenn kein unmittelbarer Aus-
tausch erfolgt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis zum Zweck des Schulbe-
suchs in der Regel ab der neunten Klas-
senstufe erteilt werden, wenn in der Schul-
klasse eine Zusammensetzung aus Schü-
lern verschiedener Staatsangehörigkeiten 
gewährleistet ist und es sich handelt  

(2) Einem Ausländer soll eine Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck des Schulbe-
suchs in der Regel ab der neunten Klas-
senstufe erteilt werden, wenn in der Schul-
klasse eine Zusammensetzung aus Schü-
lern verschiedener Staatsangehörigkeiten 
gewährleistet ist und es sich handelt  
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1. um eine öffentliche oder staatlich aner-
kannte Schule mit internationaler Aus-
richtung oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. um eine Schule, die nicht oder nicht 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln fi-
nanziert wird und die Schüler auf inter-
nationale Abschlüsse, Abschlüsse an-
derer Staaten oder staatlich aner-
kannte Abschlüsse vorbereitet. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(3) Während eines Aufenthalts zur 
Teilnahme an einem Sprachkurs nach Ab-
satz 1 oder zum Schulbesuch nach Absatz 
2 soll in der Regel eine Aufenthaltserlaub-
nis zu einem anderen Aufenthaltszweck 
nur in Fällen eines gesetzlichen Anspruchs 
erteilt werden. Im Anschluss an einen Auf-
enthalt zur Teilnahme an einem Schüler-
austausch darf eine Aufenthaltserlaubnis 
für einen anderen Zweck nur in den Fällen 
eines gesetzlichen Anspruchs erteilt wer-
den. § 9 findet keine Anwendung. Die Auf-
enthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 und 
2 berechtigt nicht zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit. 

(3) Während eines Aufenthalts zum 
Schulbesuch nach Absatz 2 soll in der Re-
gel eine Aufenthaltserlaubnis zu einem an-
deren Aufenthaltszweck nur in Fällen eines 
gesetzlichen Anspruchs erteilt werden. Im 
Anschluss an einen Aufenthalt zur Teil-
nahme an einem Schüleraustausch darf 
eine Aufenthaltserlaubnis für einen ande-
ren Zweck nur in den Fällen eines gesetzli-
chen Anspruchs erteilt werden. § 9 findet 
keine Anwendung. Die Aufenthaltserlaub-
nis nach Absatz 1 zur Teilnahme an ei-
nem Sprachkurs berechtigt nur zur Aus-
übung einer Beschäftigung bis zu zwan-
zig Stunden je Woche. Die Aufenthalts-
erlaubnis nach Absatz 1 zur Teilnahme 
an einem Schüleraustausch und die Auf-
enthaltserlaubnis nach Absatz 2 berech-
tigen nicht zur Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit. 

(4) Bilaterale oder multilaterale Ver-
einbarungen der Länder mit öffentlichen 
Stellen in einem anderen Staat über den 
Besuch inländischer Schulen durch auslän-
dische Schüler bleiben unberührt. Aufent-
haltserlaubnisse zur Teilnahme am Schul-
besuch können auf Grund solcher Verein-
barungen nur erteilt werden, wenn die für 
das Aufenthaltsrecht zuständige oberste 
Landesbehörde der Vereinbarung zuge-
stimmt hat. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 16g 

 Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbil-
dung für ausreisepflichtige Ausländer 
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 (1) Einem Ausländer ist eine Auf-
enthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er in 
Deutschland 

 1. als Asylbewerber eine 

 a) qualifizierte Berufsausbildung 
in einem staatlich anerkannten 
oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf aufgenom-
men hat oder 

 b) Assistenz- oder Helferausbil-
dung in einem staatlich aner-
kannten oder vergleichbar gere-
gelten Ausbildungsberuf aufge-
nommen hat, an die eine qualifi-
zierte Berufsausbildung in ei-
nem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf, für den die Bunde-
sagentur für Arbeit einen Eng-
pass festgestellt hat, anschluss-
fähig ist und dazu eine Ausbil-
dungsplatzzusage vorliegt, 

 und nach Ablehnung des Asylantrags 
diese Berufsausbildung fortsetzen 
möchte oder 

 2. im Besitz einer Duldung nach § 60a 
ist und eine in Nummer 1 genannte 
Berufsausbildung aufnimmt. 

 In Fällen offensichtlichen Missbrauchs 
kann die Aufenthaltserlaubnis versagt 
werden. 

 (2) Die Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 wird nicht erteilt, wenn 

 1. ein Ausschlussgrund nach § 60a 
Absatz 6 vorliegt, 

 2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 der Ausländer bei Antragstellung 
noch nicht drei Monate im Besitz ei-
ner Duldung ist, 

 3. die Identität nicht geklärt ist 
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 a) bei Einreise in das Bundesge-
biet bis zum 31. Dezember 2016 
bis zur Beantragung der Aufent-
haltserlaubnis oder 

 b) bei Einreise in das Bundesge-
biet ab dem 1. Januar 2017 und 
vor dem 1. Januar 2020 bis zur 
Beantragung der Aufenthaltser-
laubnis, spätestens jedoch bis 
zum 30. Juni 2020 oder 

 c) bei Einreise in das Bundesge-
biet nach dem 31. Dezember 
2019 innerhalb der ersten sechs 
Monate nach der Einreise; 

 die Frist gilt als gewahrt, wenn der Aus-
länder innerhalb der in den Buchstaben 
a bis c genannten Frist alle erforderli-
chen und ihm zumutbaren Maßnahmen 
für die Identitätsklärung ergriffen hat 
und die Identität erst nach dieser Frist 
geklärt werden kann, ohne dass der 
Ausländer dies zu vertreten hat, 

 4. ein Ausschlussgrund nach § 19d 
Absatz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt, 
oder gegen den Ausländer eine Aus-
weisungsverfügung oder eine Ab-
schiebungsanordnung nach § 58a 
besteht oder 

 5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 zum Zeitpunkt der Antragstellung 
konkrete Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung, die in einem hin-
reichenden sachlichen und zeitli-
chen Zusammenhang zur Aufent-
haltsbeendigung stehen, bevorste-
hen; diese konkreten Maßnahmen 
zur Aufenthaltsbeendigung stehen 
bevor, wenn 

 a) eine ärztliche Untersuchung zur 
Feststellung der Reisefähigkeit 
veranlasst wurde, 

 b) der Ausländer einen Antrag zur 
Förderung einer freiwilligen 
Ausreise mit staatlichen Mitteln 
gestellt hat, 
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 c) die Buchung von Transportmit-
teln für die Abschiebung einge-
leitet wurde, 

 d) vergleichbar konkrete Vorberei-
tungsmaßnahmen zur Abschie-
bung des Ausländers eingeleitet 
wurden, es sei denn, es ist von 
vornherein absehbar, dass 
diese nicht zum Erfolg führen, 
oder 

 e) ein Verfahren zur Bestimmung 
des zuständigen Mitgliedstaates 
gemäß Artikel 20 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 
2013 eingeleitet wurde. 

 (3) Der Antrag auf Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 
kann frühestens sieben Monate vor Be-
ginn der Berufsausbildung gestellt wer-
den. Die Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frühestens 
sechs Monate vor Beginn der Berufs-
ausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn 
zum Zeitpunkt der Antragstellung auf 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 die Eintragung des Ausbil-
dungsvertrages in das Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverhältnisse bei der 
zuständigen Stelle bereits beantragt 
wurde, oder die Eintragung erfolgt ist, o-
der, soweit eine solche Eintragung nicht 
erforderlich ist, der Ausbildungsvertrag 
mit einer Bildungseinrichtung geschlos-
sen wurde oder die Zustimmung einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten 
Bildungseinrichtung zu dem Ausbil-
dungsvertrag vorliegt. Die Aufenthalts-
erlaubnis nach Absatz 1 wird für die im 
Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer 
der Berufsausbildung erteilt. 
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 (4) Wird die Ausbildung vorzeitig 
beendet oder abgebrochen, ist die Bil-
dungseinrichtung verpflichtet, dies un-
verzüglich, in der Regel innerhalb von 
zwei Wochen, der zuständigen Auslän-
derbehörde schriftlich oder elektronisch 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben 
den mitzuteilenden Tatsachen und dem 
Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vor-
namen und die Staatsangehörigkeit des 
Ausländers anzugeben. 

 (5) Wird das Ausbildungsverhältnis 
vorzeitig beendet oder abgebrochen, 
wird die Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 einmalig um sechs Monate zum 
Zweck der Suche nach einem weiteren 
Ausbildungsplatz zur Aufnahme einer 
Berufsausbildung nach Absatz 1 verlän-
gert. Die Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
satz 1 wird für sechs Monate zum Zweck 
der Suche nach einer der erworbenen 
beruflichen Qualifikation entsprechen-
den Beschäftigung verlängert, wenn 
nach erfolgreichem Abschluss der Be-
rufsausbildung, für die die Aufenthalts-
erlaubnis nach Absatz 1 erteilt wurde, 
eine Weiterbeschäftigung im Ausbil-
dungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzsuche er-
teilte Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 
oder 2 darf für diesen Zweck nicht ver-
längert werden. 

 (6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 Satz 1 kann unbeachtlich des 
Absatzes 2 Nummer 3 erteilt werden, 
wenn der Ausländer die erforderlichen 
und ihm zumutbaren Maßnahmen für die 
Identitätsklärung getroffen hat. 

 (7) Die Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 oder nach Absatz 5 wird wider-
rufen, wenn ein Ausschlussgrund nach 
Absatz 2 Nummer 4 eintritt oder die 
Ausbildung vorzeitig beendet oder ab-
gebrochen wird. 
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 (8) Nach erfolgreichem Abschluss 
dieser Berufsausbildung ist für eine der 
erworbenen beruflichen Qualifikation 
entsprechenden Beschäftigung mit Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit 
eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer 
von zwei Jahren zu erteilen, wenn die 
Voraussetzungen des § 19d Absatz 1 
Nummer 2, 3, 6 und 7 vorliegen. Die Auf-
enthaltserlaubnis berechtigt nach Aus-
übung einer zweijährigen der berufli-
chen Qualifikation entsprechenden Be-
schäftigung zu jeder Beschäftigung. 

 (9) Eine Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 8 wird widerrufen, wenn das der 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zu-
grundeliegende Arbeitsverhältnis aus 
Gründen, die in der Person des Auslän-
ders liegen, aufgelöst wird oder ein Aus-
schlussgrund nach Absatz 2 Nummer 4 
eintritt. 

 (10) Die Aufenthaltserlaubnis wird 
abweichend von § 5 Absatz 2 und § 10 
Absatz 3 Satz 1 erteilt. § 5 Absatz 1 
Nummer 1a findet keine Anwendung. 
Von § 3 kann in den Fällen des Absatzes 
6 abgesehen werden. 

§ 17 § 17 

Suche eines Ausbildungs- oder Studien-
platzes 

Suche eines Ausbildungs- oder Studien-
platzes 

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
zur Durchführung einer qualifizierten Be-
rufsausbildung eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn  

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
zur Durchführung einer qualifizierten Be-
rufsausbildung eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn  

1. er das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, 

1. er das 35. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, 

2. der Lebensunterhalt gesichert ist, 2. u n v e r ä n d e r t  
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3. er über einen Abschluss einer deut-
schen Auslandsschule oder über einen 
Schulabschluss verfügt, der zum Hoch-
schulzugang im Bundesgebiet oder in 
dem Staat berechtigt, in dem der 
Schulabschluss erworben wurde, und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. er über gute deutsche Sprachkennt-
nisse verfügt. 

4. er über ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse verfügt. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 
sechs Monate erteilt. Sie kann erneut nur 
erteilt werden, wenn sich der Ausländer 
nach seiner Ausreise mindestens so lange 
im Ausland aufgehalten hat, wie er sich zu-
vor auf der Grundlage einer Aufenthaltser-
laubnis nach Satz 1 im Bundesgebiet auf-
gehalten hat. 

Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 
neun Monate erteilt. Sie kann erneut nur 
erteilt werden, wenn sich der Ausländer 
nach seiner Ausreise mindestens so lange 
im Ausland aufgehalten hat, wie er sich zu-
vor auf der Grundlage einer Aufenthaltser-
laubnis nach Satz 1 im Bundesgebiet auf-
gehalten hat. 

(2) Einem Ausländer kann zum Zweck 
der Studienbewerbung eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. er über die schulischen und sprachli-
chen Voraussetzungen zur Aufnahme 
eines Studiums verfügt oder diese in-
nerhalb der Aufenthaltsdauer nach 
Satz 2 erworben werden sollen und 

 

2. der Lebensunterhalt gesichert ist.  

Die Aufenthaltserlaubnis wird für bis zu 
neun Monate erteilt. 

 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis nach den 
Absätzen 1 und 2 berechtigt nicht zur Er-
werbstätigkeit und nicht zur Ausübung stu-
dentischer Nebentätigkeiten. Während des 
Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der Regel 
eine Aufenthaltserlaubnis zu einem ande-
ren Aufenthaltszweck nur nach den §§ 18a 
oder 18b oder in Fällen eines gesetzlichen 
Anspruchs erteilt werden. Während des 
Aufenthalts nach Absatz 2 soll in der Regel 
eine Aufenthaltserlaubnis zu einem ande-
ren Aufenthaltszweck nur nach den §§ 16a, 
16b, 18a oder 18b oder in Fällen eines ge-
setzlichen Anspruchs erteilt werden. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis nach den 
Absätzen 1 und 2 berechtigt nur zur Aus-
übung einer Beschäftigung bis zu 20 
Stunden je Woche und zur Ausübung von 
Probebeschäftigungen bis zu insgesamt 
zwei Wochen. Während des Aufenthalts 
nach Absatz 1 und 2 soll in der Regel eine 
Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen 
Aufenthaltszweck nur nach den §§ 16a, 
16b oder 19c Absatz 2 oder in Fällen eines 
gesetzlichen Anspruchs erteilt werden. 
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§ 18 § 18 

Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; 
allgemeine Bestimmungen 

Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung; 
allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Zulassung ausländischer Be-
schäftigter orientiert sich an den Erforder-
nissen des Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandortes Deutschland unter Be-
rücksichtigung der Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt. Die besonderen Möglichkei-
ten für ausländische Fachkräfte dienen der 
Sicherung der Fachkräftebasis und der 
Stärkung der sozialen Sicherungssysteme. 
Sie sind ausgerichtet auf die nachhaltige 
Integration von Fachkräften in den Arbeits-
markt und die Gesellschaft unter Beach-
tung der Interessen der öffentlichen Sicher-
heit. 

(1) Die Zulassung ausländischer Be-
schäftigter orientiert sich an den Erforder-
nissen des Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandortes Deutschland unter Be-
rücksichtigung der Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt. Die besonderen Möglichkei-
ten für ausländische Fach- und Arbeits-
kräfte dienen der Sicherung der Fach- und 
Arbeitskräftebasis und der Stärkung der 
sozialen Sicherungssysteme. Sie sind aus-
gerichtet auf die nachhaltige Integration 
von Fachkräften sowie Arbeitskräften mit 
ausgeprägter Berufserfahrung in den Ar-
beitsmarkt und die Gesellschaft unter Be-
achtung der Interessen der öffentlichen Si-
cherheit. 

(2) Die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels zur Ausübung einer Beschäftigung 
nach diesem Abschnitt setzt voraus, dass  

(2) Die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels zur Ausübung einer Beschäftigung 
nach diesem Abschnitt setzt voraus, dass  

1. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vor-
liegt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 
zugestimmt hat; dies gilt nicht, wenn 
durch Gesetz, zwischenstaatliche Ver-
einbarung oder durch die Beschäfti-
gungsverordnung bestimmt ist, dass 
die Ausübung der Beschäftigung ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit zulässig ist; in diesem Fall kann 
die Erteilung des Aufenthaltstitels auch 
versagt werden, wenn einer der Tatbe-
stände des § 40 Absatz 2 oder 3 vor-
liegt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine Berufsausübungserlaubnis erteilt 
wurde oder zugesagt ist, soweit diese 
erforderlich ist, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. die Gleichwertigkeit der Qualifikation 
festgestellt wurde oder ein anerkannter 
ausländischer oder ein einem deut-
schen Hochschulabschluss vergleich-
barer ausländischer Hochschulab-
schluss vorliegt, soweit dies eine Vo-
raussetzung für die Erteilung des Auf-
enthaltstitels ist, und 

4. die Gleichwertigkeit der Qualifikation 
festgestellt wurde oder ein anerkannter 
ausländischer oder ein einem deut-
schen Hochschulabschluss vergleich-
barer ausländischer Hochschulab-
schluss vorliegt, soweit dies eine Vo-
raussetzung für die Erteilung des Auf-
enthaltstitels ist, 

 4a.  der Ausländer und der Arbeitgeber 
versichern, dass die Beschäftigung 
tatsächlich ausgeübt werden soll, 
und 

5. in den Fällen der erstmaligen Erteilung 
eines Aufenthaltstitels nach § 18a oder 
§ 18b Absatz 1 nach Vollendung des 
45. Lebensjahres des Ausländers die 
Höhe des Gehalts mindestens 55 Pro-
zent der jährlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Ren-
tenversicherung entspricht, es sei 
denn, der Ausländer kann den Nach-
weis über eine angemessene Alters-
versorgung erbringen. Von den Vo-
raussetzungen nach Satz 1 kann nur in 
begründeten Ausnahmefällen, in de-
nen ein öffentliches, insbesondere ein 
regionales, wirtschaftliches oder ar-
beitsmarktpolitisches Interesse an der 
Beschäftigung des Ausländers besteht, 
abgesehen werden. Das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat 
gibt das Mindestgehalt für jedes Kalen-
derjahr jeweils bis zum 31. Dezember 
des Vorjahres im Bundesanzeiger be-
kannt. 

5. in den Fällen der erstmaligen Erteilung 
eines Aufenthaltstitels nach § 18a oder 
§ 18b nach Vollendung des 45. Le-
bensjahres des Ausländers die Höhe 
des Gehalts mindestens 55 Prozent 
der jährlichen Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung entspricht, es sei denn, der 
Ausländer kann den Nachweis über 
eine angemessene Altersversorgung 
erbringen. Von den Voraussetzungen 
nach Satz 1 kann abgesehen werden, 
wenn ein öffentliches, insbesondere 
ein regionales, wirtschaftliches oder ar-
beitsmarktpolitisches Interesse an der 
Beschäftigung des Ausländers besteht, 
insbesondere wenn die Gehalts-
schwelle nur geringfügig unter-
schritten oder die Altersgrenze nur 
geringfügig überschritten wird. Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat gibt das Mindestgehalt für 
jedes Kalenderjahr jeweils bis zum 31. 
Dezember des Vorjahres im Bundes-
anzeiger bekannt. 

(3) Fachkraft im Sinne dieses Geset-
zes ist ein Ausländer, der  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. eine inländische qualifizierte Berufs-
ausbildung oder eine mit einer inländi-
schen qualifizierten Berufsausbildung 
gleichwertige ausländische Berufsqua-
lifikation besitzt (Fachkraft mit Berufs-
ausbildung) oder 
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2. einen deutschen, einen anerkannten 
ausländischen oder einen einem deut-
schen Hochschulabschluss vergleich-
baren ausländischen Hochschulab-
schluss besitzt (Fachkraft mit akademi-
scher Ausbildung). 

 

(4) Aufenthaltstitel für Fachkräfte ge-
mäß den §§ 18a und 18b werden für die 
Dauer von vier Jahren oder, wenn das Ar-
beitsverhältnis oder die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit auf einen kürze-
ren Zeitraum befristet sind, für diesen kür-
zeren Zeitraum erteilt. Die Blaue Karte EU 
wird für die Dauer des Arbeitsvertrages zu-
züglich dreier Monate ausgestellt oder ver-
längert, wenn die Dauer des Arbeitsvertra-
ges weniger als vier Jahre beträgt. 

(4) Aufenthaltstitel gemäß den §§ 
18a, 18b, 18g und 19c werden für die 
Dauer des Arbeitsvertrages zuzüglich 
dreier Monate ausgestellt oder verlängert, 
wenn die Dauer des Arbeitsvertrages weni-
ger als vier Jahre beträgt. 

§ 18a § 18a 

Fachkräfte mit Berufsausbildung Fachkräfte mit Berufsausbildung 

Einer Fachkraft mit Berufsausbildung 
kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Aus-
übung einer qualifizierten Beschäftigung er-
teilt werden, zu der ihre erworbene Qualifi-
kation sie befähigt. 

Einer Fachkraft mit Berufsausbildung 
wird eine Aufenthaltserlaubnis zur Aus-
übung jeder qualifizierten Beschäftigung 
erteilt 

§ 18b § 18b 

Fachkräfte mit akademischer Ausbil-
dung 

Fachkräfte mit akademischer Ausbil-
dung 

(1) Einer Fachkraft mit akademischer 
Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Ausübung einer qualifizierten Beschäfti-
gung erteilt werden, zu der ihre Qualifika-
tion sie befähigt. 

Einer Fachkraft mit akademischer Aus-
bildung wird eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Ausübung jeder qualifizierten Beschäfti-
gung erteilt. 
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(2) Einer Fachkraft mit akademischer 
Ausbildung wird ohne Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit eine Blaue Karte 
EU zum Zweck einer ihrer Qualifikation an-
gemessenen Beschäftigung erteilt, wenn 
sie ein Gehalt in Höhe von mindestens 
zwei Dritteln der jährlichen Bemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung erhält und keiner der in § 19f Absatz 1 
und 2 geregelten Ablehnungsgründe vor-
liegt. Fachkräften mit akademischer Ausbil-
dung, die einen Beruf ausüben, der zu den 
Gruppen 21, 221 oder 25 nach der Emp-
fehlung der Kommission vom 29. Oktober 
2009 über die Verwendung der Internatio-
nalen Standardklassifikation der Berufe 
(ISCO-08) (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 
31) gehört, wird die Blaue Karte EU abwei-
chend von Satz 1 mit Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit erteilt, wenn die Höhe 
des Gehalts mindestens 52 Prozent der 
jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung be-
trägt. Das Bundesministerium des Innern 
gibt die Mindestgehälter für jedes Kalen-
derjahr jeweils bis zum 31. Dezember des 
Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt. Ab-
weichend von § 4a Absatz 3 Satz 3 ist bei 
einem Arbeitsplatzwechsel eines Inhabers 
einer Blauen Karte EU nur in den ersten 
zwei Jahren der Beschäftigung die Erlaub-
nis durch die Ausländerbehörde erforder-
lich; sie wird erteilt, wenn die Vorausset-
zungen der Erteilung einer Blauen Karte 
EU vorliegen. 

entfällt 

§ 18c § 18c 

Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte 

(1) Einer Fachkraft ist ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit eine 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn  

(1) Einer Fachkraft ist ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit eine 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn  

1. sie seit vier Jahren im Besitz eines 
Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b 
oder 18d ist, 

1. sie seit drei Jahren im Besitz eines 
Aufenthaltstitels nach den §§ 18a, 18b, 
18d oder 18g ist, 
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2. sie einen Arbeitsplatz innehat, der 
nach den Voraussetzungen der §§ 
18a, 18b oder § 18d von ihr besetzt 
werden darf, 

2. sie einen Arbeitsplatz innehat, der 
nach den Voraussetzungen der §§ 
18a, 18b, 18d oder § 18g von ihr be-
setzt werden darf, 

3. sie mindestens 48 Monate Pflichtbei-
träge oder freiwillige Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung geleis-
tet hat oder Aufwendungen für einen 
Anspruch auf vergleichbare Leistungen 
einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens nachweist, 

3. sie mindestens 36 Monate Pflichtbei-
träge oder freiwillige Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung geleis-
tet hat oder Aufwendungen für einen 
Anspruch auf vergleichbare Leistungen 
einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens nachweist, 

4. sie über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt und 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9 
vorliegen; § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 
und 6 gilt entsprechend. 

5. u n v e r ä n d e r t  

Die Frist nach Satz 1 Nummer 1 verkürzt 
sich auf zwei Jahre und die Frist nach Satz 
1 Nummer 3 verkürzt sich auf 24 Monate, 
wenn die Fachkraft eine inländische Be-
rufsausbildung oder ein inländisches Stu-
dium erfolgreich abgeschlossen hat. 

Die Frist nach Satz 1 Nummer 1 verkürzt 
sich auf zwei Jahre und die Frist nach Satz 
1 Nummer 3 verkürzt sich auf 24 Monate, 
wenn die Fachkraft eine inländische Be-
rufsausbildung oder ein inländisches Stu-
dium erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist dem 
Inhaber einer Blauen Karte EU eine Nie-
derlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er 
mindestens 33 Monate eine Beschäftigung 
nach § 18b Absatz 2 ausgeübt hat und für 
diesen Zeitraum Pflichtbeiträge oder freiwil-
lige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung geleistet hat oder Aufwendungen 
für einen Anspruch auf vergleichbare Leis-
tungen einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens nachweist und die Vo-
raussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen 
und er über einfache Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 
bis 4 und 6 gilt entsprechend. Die Frist 
nach Satz 1 verkürzt sich auf 21 Monate, 
wenn der Ausländer über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist dem 
Inhaber einer Blauen Karte EU eine Nie-
derlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er 
mindestens 27 Monate eine Beschäftigung 
nach § 18g ausgeübt hat und für diesen 
Zeitraum Pflichtbeiträge oder freiwillige Bei-
träge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
geleistet hat oder Aufwendungen für einen 
Anspruch auf vergleichbare Leistungen ei-
ner Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung oder eines Versicherungsunter-
nehmens nachweist und die Voraussetzun-
gen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen und er über 
einfache Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 
6 gilt entsprechend. Die Frist nach Satz 1 
verkürzt sich auf 21 Monate, wenn der Aus-
länder über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt. 
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(3) Einer hoch qualifizierten Fachkraft 
mit akademischer Ausbildung kann ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
in besonderen Fällen eine Niederlassungs-
erlaubnis erteilt werden, wenn die An-
nahme gerechtfertigt ist, dass die Integra-
tion in die Lebensverhältnisse der Bundes-
republik Deutschland und die Sicherung 
des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe 
gewährleistet sind sowie die Vorausset-
zung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
vorliegt. Die Landesregierung kann bestim-
men, dass die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis nach Satz 1 der Zustim-
mung der obersten Landesbehörde oder ei-
ner von ihr bestimmten Stelle bedarf. Hoch 
qualifiziert nach Satz 1 sind bei mehrjähri-
ger Berufserfahrung insbesondere  

(3) Einer hoch qualifizierten Fachkraft 
mit akademischer Ausbildung soll ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
in besonderen Fällen eine Niederlassungs-
erlaubnis erteilt werden, wenn die An-
nahme gerechtfertigt ist, dass die Integra-
tion in die Lebensverhältnisse der Bundes-
republik Deutschland und die Sicherung 
des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe 
gewährleistet sind sowie die Vorausset-
zung des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
vorliegt. Die Landesregierung kann bestim-
men, dass die Erteilung der Niederlas-
sungserlaubnis nach Satz 1 der Zustim-
mung der obersten Landesbehörde oder ei-
ner von ihr bestimmten Stelle bedarf. Hoch 
qualifiziert nach Satz 1 sind bei mehrjähri-
ger Berufserfahrung insbesondere  

1. Wissenschaftler mit besonderen fachli-
chen Kenntnissen oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Lehrpersonen in herausgehobener 
Funktion oder wissenschaftliche Mitar-
beiter in herausgehobener Funktion. 

2. u n v e r ä n d e r t  

 

§ 18g 

 Blaue Karte EU 

 (1) Einer Fachkraft mit akademi-
scher Ausbildung wird ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit eine 
Blaue Karte EU zum Zweck einer ihrer 
Qualifikation angemessenen inländi-
schen Beschäftigung erteilt, wenn sie 
ein Gehalt in Höhe von mindestens 50 
Prozent der jährlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung erhält und keiner der in § 
19f Absatz 1 und 2 geregelten Ableh-
nungsgründe vorliegt. Fachkräften mit 
akademischer Ausbildung, die 
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 1. einen Beruf ausüben, der zu den 
Gruppen 132, 133, 134, 21, 221, 222, 
225, 226, 23 oder 25 nach der Emp-
fehlung der Kommission vom 29. 
Oktober 2009 über die Verwendung 
der Internationalen Standardklassifi-
kation der Berufe (ISCO-08) (ABl. L 
292 vom 10.11.2009, S. 31) gehört, o-
der 

 2. einen Hochschulabschluss nicht 
mehr als drei Jahre vor der Beantra-
gung der Blauen Karte EU erworben 
haben, 

 wird die Blaue Karte EU abweichend 
von Satz 1 mit Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit erteilt, wenn die 
Höhe des Gehalts mindestens 45,3 Pro-
zent der jährlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Renten-
versicherung beträgt. Die Voraussetzun-
gen nach § 18 Absatz 2 Nummer 3 gel-
ten als erfüllt, wenn die Fachkraft Inha-
ber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
18b ist und für die Ausübung der Be-
schäftigung mit der Blauen Karte EU 
dieselbe Berufsausübungserlaubnis wie 
für die Aufenthaltserlaubnis nach § 18b 
erforderlich ist. Die Voraussetzungen 
nach § 18 Absatz 2 Nummer 4 gelten als 
erfüllt, wenn die Fachkraft Inhaber einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 18b ist und 
für die Erteilung dieser Aufenthaltser-
laubnis denselben Hochschul-ab-
schluss vorgelegt hat, der für die Ertei-
lung der Blauen Karte EU maßgeblich 
ist. Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für eine Fachkraft, die ein tertiäres Bil-
dungsprogramm, das mit einem Hoch-
schulabschluss gleichwertig ist und 
mindestens drei Jahre Ausbildungs-
dauer erfordert, erfolgreich abgeschlos-
sen hat, wenn diese Qualifikation einem 
Ausbildungsniveau entspricht, das in 
der Bundesrepublik Deutschland min-
destens der Stufe 6 der Internationalen 
Standardklassifikation im Bildungswe-
sen (ISCED 2011) oder der Stufe 6 des 
Europäischen Qualifikationsrahmens 
zugeordnet ist. 
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 (2) Einem Ausländer, der die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 nicht er-
füllt, wird mit Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit eine Blaue Karte EU 
zum Zweck der Ausübung einer der 
Qualifikation angemessenen Beschäfti-
gung in einem Beruf, der zu den Grup-
pen 133 oder 25 nach der Empfehlung 
der Kommission vom 29. Oktober 2009 
über die Verwendung der Internationa-
len Standardklassifikation der Berufe 
(ISCO-08) (ABl. L 292 vom 10.11.2009, S. 
31) gehört, abweichend von § 18 Absatz 
2 Nummer 4 erteilt, wenn 

 1. die Höhe des Gehalts mindestens 
45,3 Prozent der jährlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemei-
nen Rentenversicherung beträgt, 

 2. keiner der in § 19f Absatz 1 und 2 
geregelten Ablehnungsgründe vor-
liegt, und 

 3. der Ausländer über Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, 

 a) die auf einer in den letzten sie-
ben Jahren erworbenen, min-
destens dreijährigen Berufser-
fahrung in einem Beruf beruhen, 
der zu den Gruppen 133 oder 25 
nach der Empfehlung der Kom-
mission vom 29. Oktober 2009 
über die Verwendung der Inter-
nationalen Standardklassifika-
tion der Berufe (ISCO-08) (ABl. L 
292 vom 10.11.2009, S. 31) ge-
hört, und 

 b) deren Niveau mit einem Hoch-
schulabschluss oder einem Ab-
schluss eines mit einem Hoch-
schulstudium gleichwertigen 
tertiären Bildungsprogramms, 
das alle Voraussetzungen des 
Absatz 1 Satz 6 erfüllt, ver-
gleichbar ist, und 

 c) die für die Ausübung der Be-
schäftigung erforderlich sind. 
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 (3) Die Erteilung einer Blauen Karte 
EU setzt voraus, dass das konkrete Ar-
beitsplatzangebot nach § 18 Absatz 2 
Nummer 1 eine Beschäftigungsdauer 
von mindestens sechs Monaten vor-
sieht. 

 (4) Abweichend von § 4a Absatz 3 
Satz 4 ist für den Arbeitsplatzwechsel 
eines Inhabers einer Blauen Karte EU 
keine Erlaubnis der Ausländerbehörde 
erforderlich. In den ersten zwölf Mona-
ten der Beschäftigung kann die zustän-
dige Ausländerbehörde den Arbeits-
platzwechsel des Inhabers einer Blauen 
Karte EU für 30 Tage aussetzen und in-
nerhalb dieses Zeitraums ablehnen, 
wenn die Voraussetzungen für die Ertei-
lung einer Blauen Karte EU nicht vorlie-
gen. 

 (5) Für die Erteilung einer Blauen 
Karte EU gilt der Lebensunterhalt als 
gesichert, wenn der Ausländer Inhaber 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a o-
der § 18b ist und der Arbeitsplatz nicht 
gewechselt wird. 

 (6) Abweichend von § 8 Absatz 1 
findet auf die Verlängerung einer Blauen 
Karte EU die Gehaltsschwelle gemäß 
Absatz 1 Satz 2 Anwendung, wenn der 
Antragsteller den Hochschulabschluss 
oder den Abschluss des mit einem 
Hochschulstudium gleichwertigen tertiä-
ren Bildungsprogramms nicht mehr als 
drei Jahre vor der Beantragung der Ver-
längerung der Blauen Karte EU erwor-
ben hat oder seit der Erteilung der ers-
ten Blauen Karte EU gemäß Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 weniger als 24 Monate 
vergangen sind. Im Übrigen bleibt § 8 
Absatz 1 unberührt. 

 (7) Das Bundesministerium des In-
nern und für Heimat gibt die Mindestge-
hälter nach Absatz 1 und 2 für jedes Ka-
lenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember 
des Vorjahres im Bundesanzeiger be-
kannt. 
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§ 18h 

 Kurzfristige Mobilität für Inhaber einer 
Blauen Karte EU 

 (1) Ein Inhaber einer gültigen 
Blauen Karte EU, die ein anderer Mit-
gliedstaat der Europäischen Union aus-
gestellt hat, benötigt für die Einreise 
und den sich daran anschließenden Auf-
enthalt zum Zweck der Ausübung einer 
geschäftlichen Tätigkeit, die im direkten 
Zusammenhang mit den Pflichten aus 
dem Arbeitsvertrag steht, der Grundlage 
für die Erteilung der Blauen Karte EU 
war, abweichend von § 4 Absatz 1 kei-
nen Aufenthaltstitel und keine Arbeitser-
laubnis der Bundesagentur für Arbeit, 
wenn die Dauer des Aufenthalts 90 Tage 
innerhalb eines Zeitraums von 180 Ta-
gen nicht überschreitet. Ist die Blaue 
Karte EU von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ausgestellt, der 
nicht Schengen-Staat ist, hat der Aus-
länder neben der gültigen Blauen Karte 
EU zusätzlich einen Nachweis über den 
geschäftlichen Zweck des Aufenthalts 
mit sich zu führen und bei der Grenz-
kontrolle auf Verlangen vorzuzeigen. 

 (2) Absatz 1 gilt entsprechend, 
wenn der Ausländer in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
die Rechtsstellung eines langfristig Auf-
enthaltsberechtigten innehat und unmit-
telbar vor Erlangung dieser Rechtsstel-
lung im Besitz einer von diesem Mit-
gliedstaat ausgestellten Blauen Karte 
EU war. 

 

§ 18i 

 Langfristige Mobilität für Inhaber einer 
Blauen Karte EU 
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 (1) Einem Ausländer, der eine gül-
tige Blaue Karte EU besitzt, die von ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilt wurde und mit der er 
sich seit mindestens zwölf Monaten 
rechtmäßig in diesem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union aufhält, wird eine 
Blaue Karte EU nach § 18g erteilt, wenn 
die jeweils erforderlichen Voraussetzun-
gen nach § 18g vorliegen. Die Voraus-
setzung nach § 18 Absatz 2 Nummer 4 
gilt als erfüllt, es sei denn 

 1. der Ausländer ist weniger als zwei 
Jahre im Besitz der Blauen Karte 
EU, die der andere Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ausgestellt hat, 
oder 

 2. der andere Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union hat die Blaue Karte EU 
aufgrund von durch Berufserfahrun-
gen erworbenen Fertigkeiten, Kennt-
nissen und Fähigkeiten zum Zweck 
der Ausübung eines Berufes erteilt, 
der nicht im Anhang I der Richtlinie 
(EU) 2021/1883 aufgeführt ist. 

 (2) Hat ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, der nicht Schengen-
Staat ist, die Blaue Karte EU nach Ab-
satz 1 Satz 1 Halbsatz 1 ausgestellt, so 
hat der Ausländer bei der Einreise ne-
ben der gültigen Blauen Karte EU einen 
Arbeitsvertrag oder ein verbindliches 
Arbeitsplatzangebot für eine der Qualifi-
kation angemessene Beschäftigung auf 
dem Niveau eines Hochschulabschlus-
ses oder dem Niveau eines mit einem 
Hochschulabschluss gleichwertigen ter-
tiären Bildungsabschlusses, der alle Vo-
raussetzungen nach § 18g Absatz 1 Satz 
5 erfüllt, für einen Zeitraum von mindes-
tens sechs Monaten im Bundesgebiet 
mit sich zu führen. 
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 (3) Hat der Ausländer bereits ein-
mal oder mehrfach von der Möglichkeit 
der langfristigen Mobilität nach Artikel 
21 der Richtlinie (EU) 2021/1883 Ge-
brauch gemacht, beträgt die Mindest-
dauer des rechtmäßigen Aufenthalts in 
einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union mit einer von diesem 
Mitgliedstaat ausgestellten und gültigen 
Blauen Karte EU abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 sechs Monate. 

§ 19d § 19d 

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Ge-
duldete zum Zweck der Beschäftigung 

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Ge-
duldete zum Zweck der Beschäftigung 

(1) Einem geduldeten Ausländer kann 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung ei-
ner der beruflichen Qualifikation entspre-
chenden Beschäftigung erteilt werden, 
wenn der Ausländer  

(1) Einem geduldeten Ausländer soll 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung ei-
ner der beruflichen Qualifikation entspre-
chenden Beschäftigung erteilt werden, 
wenn der Ausländer  

1. im Bundesgebiet  1. im Bundesgebiet  

a) eine qualifizierte Berufsausbildung 
in einem staatlich anerkannten o-
der vergleichbar geregelten Aus-
bildungsberuf oder ein Hochschul-
studium abgeschlossen hat, oder 

a) eine qualifizierte Berufsausbildung 
in einem staatlich anerkannten o-
der vergleichbar geregelten Aus-
bildungsberuf, eine nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vor-
schriften geregelte, staatlich an-
erkannte Ausbildung in einer 
Pflegehilfstätigkeit oder ein 
Hochschulstudium abgeschlossen 
hat, oder 

b) mit einem anerkannten oder einem 
deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen 
Hochschulabschluss seit zwei Jah-
ren ununterbrochen eine dem Ab-
schluss angemessene Beschäfti-
gung ausgeübt hat, oder 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) seit drei Jahren ununterbrochen 
eine qualifizierte Beschäftigung 
ausgeübt hat und innerhalb des 
letzten Jahres vor Beantragung 
der Aufenthaltserlaubnis für seinen 
Lebensunterhalt und den seiner 
Familienangehörigen oder ande-
ren Haushaltsangehörigen nicht 
auf öffentliche Mittel mit Aus-
nahme von Leistungen zur De-
ckung der notwendigen Kosten für 
Unterkunft und Heizung angewie-
sen war, und 

c) u n v e r ä n d e r t  

2. über ausreichenden Wohnraum ver-
fügt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich 
über aufenthaltsrechtlich relevante 
Umstände getäuscht hat, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. behördliche Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung nicht vorsätzlich hin-
ausgezögert oder behindert hat, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. keine Bezüge zu extremistischen oder 
terroristischen Organisationen hat und 
diese auch nicht unterstützt und 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. nicht wegen einer im Bundesgebiet be-
gangenen vorsätzlichen Straftat verur-
teilt wurde, wobei Geldstrafen von ins-
gesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis 
zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, 
die nach dem Aufenthaltsgesetz oder 
dem Asylgesetz nur von Ausländern 
begangen werden können, grundsätz-
lich außer Betracht bleiben. 

7. u n v e r ä n d e r t  

(1a) Wurde die Duldung nach § 60a 
Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 60c er-
teilt, ist nach erfolgreichem Abschluss die-
ser Berufsausbildung für eine der erworbe-
nen beruflichen Qualifikation entsprechen-
den Beschäftigung eine Aufenthaltserlaub-
nis für die Dauer von zwei Jahren zu ertei-
len, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Nummer 2 bis 3 und 6 bis 7 vorlie-
gen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis 
nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das 
der Erteilung dieser Aufenthaltserlaubnis 
zugrunde liegende Arbeitsverhältnis aus 
Gründen, die in der Person des Ausländers 
liegen, aufgelöst wird oder der Ausländer 
wegen einer im Bundesgebiet begangenen 
vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wo-
bei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 
Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen 
wegen Straftaten, die nach dem Aufent-
haltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von 
Ausländern begangen werden können, 
grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt nach Ausübung einer zweijährigen der 
beruflichen Qualifikation entsprechenden 
Beschäftigung zu jeder Beschäftigung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann ab-
weichend von § 5 Absatz 2 und § 10 Ab-
satz 3 Satz 1 erteilt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 (4) Besitzt ein Ausländer eine Auf-
enthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 5, die in Anwendung von § 10 
Absatz 3 Satz 1 erteilt wurde, gilt Ab-
satz 1 entsprechend. 

§ 19f § 19f 

Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln 
nach den §§ 16b, 16c, 16e, 16f, 17, 18b 
Absatz 2, den §§ 18d, 18e, 18f und 19e 

Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln 
nach den §§ 16b, 16c, 16e, 16f, 17, 18d, 

18e, 18f, 18g und 19e 

(1) Ein Aufenthaltstitel nach § 16b Ab-
satz 1 und 5, den §§ 16e, 17 Absatz 2, § 
18b Absatz 2, den §§ 18d und 19e wird 
nicht erteilt an Ausländer,  

(1) Ein Aufenthaltstitel nach § 16b Ab-
satz 1 und 5, den §§ 16e, 17 Absatz 2, § 
18b, den §§ 18d, 18g und 19e wird nicht 
erteilt an Ausländer,  
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1. die sich in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union aufhalten, weil sie ei-
nen Antrag auf Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft oder auf Ge-
währung subsidiären Schutzes im 
Sinne der Richtlinie (EG) 2004/83 oder 
auf Zuerkennung internationalen 
Schutzes im Sinne der Richtlinie (EU) 
2011/95 gestellt haben, oder die in ei-
nem Mitgliedstaat internationalen 
Schutz im Sinne der Richtlinie (EU) 
2011/95 genießen, 

entfällt 

2. die sich im Rahmen einer Regelung 
zum vorübergehenden Schutz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
aufhalten oder die in einem Mitglied-
staat einen Antrag auf Zuerkennung 
vorübergehenden Schutzes gestellt ha-
ben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

3. deren Abschiebung in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen 
ausgesetzt wurde, 

2. u n v e r ä n d e r t  

4. die eine Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU oder einen Aufenthaltstitel, 
der durch einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union auf der 
Grundlage der Richtlinie (EG) 
2003/109 erteilt wurde, besitzen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

5. die auf Grund von Übereinkommen 
zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Drittstaaten andererseits ein Recht auf 
freien Personenverkehr genießen, das 
dem der Unionsbürger gleichwertig ist. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine Blaue Karte EU nach § 18b 
Absatz 2 wird über die in Absatz 1 genann-
ten Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt 
an Ausländer,  

(2) Eine Blaue Karte EU nach § 18g 
wird über die in Absatz 1 genannten Aus-
schluss-gründe hinaus nicht erteilt an 
Ausländer, 
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1. die einen Aufenthaltstitel nach Ab-
schnitt 5 besitzen, der nicht auf Grund 
des § 23 Absatz 2 oder 4 erteilt wurde, 
oder eine vergleichbare Rechtsstellung 
in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union innehaben; Gleiches 
gilt, wenn sie einen solchen Titel oder 
eine solche Rechtsstellung beantragt 
haben und über den Antrag noch nicht 
abschließend entschieden worden ist, 

1. die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union einen Antrag auf Zuer-
kennung internationalen Schutzes 
gestellt haben, über den noch nicht 
abschließend entschieden worden ist, 

2. deren Einreise in einen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union Verpflichtun-
gen unterliegt, die sich aus internatio-
nalen Abkommen zur Erleichterung der 
Einreise und des vorübergehenden 
Aufenthalts bestimmter Kategorien von 
natürlichen Personen, die handels- und 
investitionsbezogene Tätigkeiten ausü-
ben, herleiten, 

2. die einen Aufenthaltstitel nach Ab-
schnitt 5, der nicht auf Grund des § 
25 Absatz 1 oder 2 erteilt wurde, be-
sitzen oder eine vergleichbare 
Rechtsstellung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
innehaben, 

3. die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union als Saisonarbeitnehmer 
zugelassen wurden, oder 

3. die einen Aufenthaltstitel nach Ab-
schnitt 5 oder eine vergleichbare 
Rechtsstellung in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union be-
antragt haben und über deren An-
trag noch nicht abschließend ent-
schieden worden ist, 

4. die unter die Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Dezember 1996 über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von Dienst-
leistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, 
S. 1) in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2018/957 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Juni 
2018 zur Änderung der Richtlinie 
96/71/EG über die Entsendung von Ar-
beitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen (ABl. L 173 
vom 9.7.2018, S. 16) fallen, für die 
Dauer ihrer Entsendung nach Deutsch-
land. 

4. deren Einreise in einen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union Verpflich-
tungen unterliegt, die sich aus inter-
nationalen Abkommen zur Erleichte-
rung der Einreise und des vorüber-
gehenden Aufenthalts bestimmter 
Kategorien von natürlichen Perso-
nen, die handels- und investitions-
bezogene Tätigkeiten ausüben, her-
leiten; hiervon ausgenommen sind 
Ausländer, die sich als unterneh-
mensintern transferierte Arbeitneh-
mer gemäß der Richtlinie 2014/66/EU 
im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats der Europäischen Union auf-
halten, oder 
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 5. die unter die Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 1996 über 
die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von 
Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 
21.1.1997, S. 1), die zuletzt durch die 
Richtlinie (EU) 2018/957 (ABl. L 173 
vom 9.7.2018, S. 16, L 91 vom 
29.3.2019, S. 77) geändert worden 
ist, fallen, für die Dauer ihrer Ent-
sendung nach Deutschland. 

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 16b, 16e, 17 Absatz 2, den §§ 18d 
und 19e wird über die in Absatz 1 genann-
ten Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt 
an Ausländer, die eine Blaue Karte EU 
nach § 18b Absatz 2 oder einen Aufent-
haltstitel, der durch einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union auf Grund-
lage der Richtlinie 2009/50/EG des Rates 
vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer 
hochqualifizierten Beschäftigung (ABl. L 
155 vom 18.6.2009, S. 17) erteilt wurde, 
besitzen. Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
18d wird darüber hinaus nicht erteilt, wenn 
die Forschungstätigkeit Bestandteil eines 
Promotionsstudiums als Vollzeitstudienpro-
gramm ist. 

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 16b, 16e, 17 Absatz 2, den §§ 18d 
und 19e wird über die in Absatz 1 genann-
ten Ausschlussgründe hinaus nicht erteilt 
an Ausländer, 

 1. die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union einen Antrag auf 
Zuerkennung internationalen Schut-
zes gestellt haben, über den noch 
nicht abschließend entschieden 
worden ist, oder die in einem Mit-
gliedstaat internationalen Schutz 
genießen oder 
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 2. die einen Antrag auf eine Blaue 
Karte EU nach § 18g oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union einen Antrag auf einen 
Aufenthaltstitel, der durch diesen 
Mitgliedstaat auf Grundlage der 
Richtlinie (EU) 2021/1883 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2021 über die Be-
dingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehöri-
gen zur Ausübung einer hoch quali-
fizierten Beschäftigung und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2009/50/EG 
des Rates (ABl. L 282 vom 
28.10.2021, S. 1) erteilt wird, gestellt 
haben. 

(4) Der Antrag auf Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach den §§ 16b, 16e, 
16f, 17, 18d, 18f und 19e kann abgelehnt 
werden, wenn  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die aufnehmende Einrichtung haupt-
sächlich zu dem Zweck gegründet 
wurde, die Einreise und den Aufenthalt 
von Ausländern zu dem in der jeweili-
gen Vorschrift genannten Zweck zu er-
leichtern, 

 

2. über das Vermögen der aufnehmen-
den Einrichtung ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wurde, das auf Auflösung der 
Einrichtung und Abwicklung des Ge-
schäftsbetriebs gerichtet ist, 

 

3. die aufnehmende Einrichtung im Rah-
men der Durchführung eines Insol-
venzverfahrens aufgelöst wurde und 
der Geschäftsbetrieb abgewickelt 
wurde, 

 

4. die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der aufneh-
menden Einrichtung mangels Masse 
abgelehnt wurde und der Geschäftsbe-
trieb eingestellt wurde, 

 

5. die aufnehmende Einrichtung keine 
Geschäftstätigkeit ausübt oder 
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6. Beweise oder konkrete Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass der Ausländer 
den Aufenthalt zu anderen Zwecken 
nutzen wird als zu jenen, für die er die 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis be-
antragt. 

 

(5) Die Einreise und der Aufenthalt 
nach § 16c oder § 18e werden durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
abgelehnt, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die jeweiligen Voraussetzungen von § 
16c Absatz 1 oder § 18e Absatz 1 nicht 
vorliegen, 

 

2. die nach § 16c Absatz 1 oder § 18e 
Absatz 1 vorgelegten Unterlagen in be-
trügerischer Weise erworben, gefälscht 
oder manipuliert wurden, 

 

3. einer der Ablehnungsgründe des Ab-
satzes 4 vorliegt oder 

 

4. ein Ausweisungsinteresse besteht.  

Eine Ablehnung nach Satz 1 Nummer 1 
und 2 hat innerhalb von 30 Tagen nach Zu-
gang der vollständigen Mitteilung nach § 
16c Absatz 1 Satz 1 oder § 18e Absatz 1 
Satz 1 beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zu erfolgen. Im Fall des Satzes 
1 Nummer 4 ist eine Ablehnung durch die 
Ausländerbehörde jederzeit während des 
Aufenthalts des Ausländers möglich; § 73 
Absatz 3c ist entsprechend anwendbar. Die 
Ablehnung ist neben dem Ausländer auch 
der zuständigen Behörde des anderen Mit-
gliedstaates und der mitteilenden Einrich-
tung schriftlich bekannt zu geben. 
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§ 20 § 20 

Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte Arbeitsplatzsuche im Anschluss an Auf-
enthalte im Bundesgebiet 

(1) Einer Fachkraft mit Berufsausbil-
dung kann eine Aufenthaltserlaubnis für bis 
zu sechs Monate zur Suche nach einem 
Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihre 
Qualifikation befähigt, erteilt werden, wenn 
die Fachkraft über der angestrebten Tätig-
keit entsprechende deutsche Sprachkennt-
nisse verfügt. Auf Ausländer, die sich be-
reits im Bundesgebiet aufhalten, findet Satz 
1 nur Anwendung, wenn diese unmittelbar 
vor der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach Satz 1 im Besitz eines Aufenthaltsti-
tels zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder 
nach § 16e waren. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes Berufsgruppen bestimmen, in denen 
Fachkräften keine Aufenthaltserlaubnis 
nach Satz 1 erteilt werden darf. Die Aufent-
haltserlaubnis berechtigt nur zur Ausübung 
von Probebeschäftigungen bis zu zehn 
Stunden je Woche, zu deren Ausübung die 
erworbene Qualifikation die Fachkraft befä-
higt. 

(1) Zur Suche nach einer Erwerbstä-
tigkeit 

 1. wird einem Ausländer nach erfolg-
reichem Abschluss eines Studiums 
im Bundesgebiet im Rahmen eines 
Aufenthalts nach § 16b oder § 16c 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, 

 2. wird einem Ausländer nach Ab-
schluss der Forschungstätigkeit im 
Rahmen eines Aufenthalts nach § 
18d oder § 18f eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt, 

 3. ist einem Ausländer nach erfolgrei-
chem Abschluss einer qualifizierten 
Berufsausbildung im Bundesgebiet 
im Rahmen eines Aufenthalts nach 
§ 16a eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, 
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 4. ist einem Ausländer nach der Fest-
stellung der Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation oder der Ertei-
lung der Berufsausübungserlaubnis 
im Bundesgebiet im Rahmen eines 
Aufenthalts nach § 16d eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, 

 5. wird einem Ausländer nach erfolg-
reichem Abschluss einer Assistenz- 
oder Helferausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder ver-
gleichbar geregelten Ausbildungs-
beruf in einem Beruf im Gesund-
heits- und Pflegewesen im Bundes-
gebiet eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt, 

 sofern die Tätigkeit nach den Bestim-
mungen der §§ 18a, 18b, 18d, 18g, 19c 
und 21 von Ausländern ausgeübt wer-
den darf. 

(2) Einer Fachkraft mit akademischer 
Ausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis 
für bis zu sechs Monate zur Suche nach ei-
nem Arbeitsplatz, zu dessen Ausübung ihre 
Qualifikation befähigt, erteilt werden. Ab-
satz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach Absatz 1 setzt die Lebens-
unterhaltssicherung voraus. Sie wird in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
bis 4 für einen Zeitraum von bis zu 18 
Monaten erteilt. In den Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 5 wird sie für einen Zeit-
raum von bis zu zwölf Monaten erteilt 
und kann einmalig um bis zu sechs Mo-
nate verlängert werden, wenn der Le-
bensunterhalt gesichert ist. Die Verlän-
gerung nach Absatz 1 über diese Zeit-
räume hinaus ist ausgeschlossen. 

(3) Zur Suche nach einem Arbeits-
platz, zu dessen Ausübung seine Qualifika-
tion befähigt,  

entfällt 

1. wird einem Ausländer nach erfolgrei-
chem Abschluss eines Studiums im 
Bundesgebiet im Rahmen eines Auf-
enthalts nach § 16b oder § 16c eine 
Aufenthaltserlaubnis für bis zu 18 Mo-
nate erteilt, 

 

2. wird einem Ausländer nach Abschluss 
der Forschungstätigkeit im Rahmen ei-
nes Aufenthalts nach § 18d oder § 18f 
eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu 
neun Monate erteilt, 
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3. kann einem Ausländer nach erfolgrei-
chem Abschluss einer qualifizierten 
Berufsausbildung im Bundesgebiet im 
Rahmen eines Aufenthalts nach § 16a 
eine Aufenthaltserlaubnis für bis zu 
zwölf Monate erteilt werden, oder 

 

4. kann einem Ausländer nach der Fest-
stellung der Gleichwertigkeit der 
Berufsqualifikation oder der Erteilung 
der Berufsausübungserlaubnis im Bun-
desgebiet im Rahmen eines Aufent-
halts nach § 16d eine Aufenthaltser-
laubnis für bis zu zwölf Monate erteilt 
werden, 

 

sofern der Arbeitsplatz nach den Bestim-
mungen der §§ 18a, 18b, 18d, 19c und 21 
von Ausländern besetzt werden darf. 

 

(4) Die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis nach den Absätzen 1 bis 3 setzt die 
Lebensunterhaltssicherung voraus. Die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
über die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Höchstzeiträume hinaus ist ausgeschlos-
sen. Eine Aufenthaltserlaubnis nach den 
Absätzen 1 und 2 kann erneut nur erteilt 
werden, wenn sich der Ausländer nach sei-
ner Ausreise mindestens so lange im Aus-
land aufgehalten hat, wie er sich zuvor auf 
der Grundlage einer Aufenthaltserlaubnis 
nach Absatz 1 oder 2 im Bundesgebiet auf-
gehalten hat. § 9 findet keine Anwendung. 

entfällt 

 

§ 20a 

 Chancenkarte; Verordnungsermächti-
gung 

 (1) Eine Chancenkarte ist eine Auf-
enthaltserlaubnis zur Suche nach einer 
Erwerbstätigkeit oder nach Maßnahmen 
zur Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen. 

 (2) Die Chancenkarte berechtigt 
dazu, 



 - 73 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

 1. eine Beschäftigung von durch-
schnittlich insgesamt höchstens 
zwanzig Stunden je Woche auszu-
üben und 

 2. eine Probebeschäftigung für jeweils 
höchstens zwei Wochen auszuüben, 
die jeweils 

 a) qualifiziert sein muss, 

 b) auf eine Ausbildung abzielen 
muss oder 

 c) geeignet sein muss, im Rahmen 
einer Maßnahme zur Anerken-
nung ausländischer Berufsqua-
lifikationen nach § 16d aufge-
nommen zu werden. 

 (3) Die Chancenkarte kann einem 
Ausländer erteilt werden, wenn 

 1. er eine Fachkraft ist oder 

 2. nach Maßgabe der Tabelle in der 
Anlage zu diesem Gesetz eine aus-
reichende Punktzahl für die Erfül-
lung von Merkmalen nach § 20b Ab-
satz 1 erhalten hat. 

 (4) Die Chancenkarte darf jedoch 
nur erteilt werden, wenn der Lebensun-
terhalt gesichert ist. Einem Ausländer, 
der sich bereits im Bundesgebiet auf-
hält, darf die Chancenkarte nur erteilt 
werden, wenn er im Besitz eines Aufent-
haltstitels nach Abschnitt 3 oder Ab-
schnitt 4 ist. Die Chancenkarte nach Ab-
satz 3 Nummer 2 kann nur erteilt wer-
den, wenn er 

 1. entweder 

 a) eine ausländische Berufsqualifi-
kation hat, 

 aa) die von dem Staat, in dem 
sie erworben worden ist, 
staatlich anerkannt ist und 
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 bb) deren Erlangung eine Aus-
bildungsdauer von mindes-
tens zwei Jahren vorausge-
setzt hat, oder 

 b) einen ausländischen Hoch-
schulabschluss hat, der in dem 
Staat, in dem er erworben wor-
den ist, staatlich anerkannt ist 
oder 

 c) einen im Ausland erworbenen 
Berufsabschluss hat, der durch 
eine Ausbildung erworben 
wurde, die nach Inhalt, Dauer 
und der Art ihrer Durchführung 
die Anforderungen des Berufs-
bildungsgesetzes an eine Be-
rufsausbildung einhält und ge-
eignet ist, die notwendige beruf-
liche Handlungsfähigkeit für ei-
nen Ausbildungsberuf nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder 
der Handwerksordnung zu ver-
mitteln und der von einer deut-
schen Auslandshandelskammer 
erteilt worden ist und 

 2. der Ausländer 

 a) mindestens einfache deutsche 
Sprachkenntnisse nachweist o-
der 

 b) englische Sprachkenntnisse 
mindestens auf dem Niveau B2 
des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens für 
Sprachen nachweist. 

 Der Ausländer ist verpflichtet, sich das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 3 Nummer 1 Buchstabe a oder b 
von einer fachkundigen inländischen 
Stelle bestätigen zu lassen. Das Vorlie-
gen der nach Satz 3 Nummer 1 Buch-
stabe c an die Ausbildung im Ausland 
gestellten Anforderungen ist gegenüber 
der abschlusserteilenden Stelle auf de-
ren Antrag und Kosten zu bestätigen. 
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 (5) Die Chancenkarte wird zunächst 
für einen Zeitraum von bis zu einem 
Jahr erteilt (Such-Chancenkarte). Die 
Chancenkarte kann aufgrund eines wäh-
rend eines Aufenthaltes nach Satz 1 ge-
stellten Antrags um bis zu zwei Jahre 
als solche verlängert werden, wenn der 
Ausländer einen Arbeitsvertrag oder ein 
verbindliches Arbeitsplatzangebot für 
eine inländische qualifizierte Beschäfti-
gung hat und die Bundesagentur für Ar-
beit zugestimmt hat (Folge-Chancen-
karte). Eine Folge-Chancenkarte wird 
nur erteilt, wenn der Ausländer die Vo-
raussetzungen für die Erteilung einer 
anderen Aufenthaltserlaubnis nach Ab-
schnitt 4 nicht erfüllt. Für eine Verlänge-
rung als Folge-Chancenkarte und die zu-
künftige Beschäftigung findet bis zur 
Entscheidung über die Verlängerung 
§ 81 Absatz 4 mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass nur die Ausübung der zu-
künftigen Beschäftigung nach Satz 2 er-
laubt ist. Absatz 2 findet auf die Folge-
Chancenkarte keine Anwendung. Eine 
über Satz 2 hinausgehende Verlänge-
rung als Chancenkarte ist ausgeschlos-
sen. Eine Such-Chancenkarte kann er-
neut nur erteilt werden, wenn sich der 
Ausländer nach dem Ende der Gel-
tungsdauer der letzten Such-Chancen-
karte mindestens so lange im Ausland 
oder erlaubt im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat, wie er sich davor auf Grundlage 
einer Such-Chancenkarte im Bundesge-
biet aufgehalten hat. 

 (6) § 9 findet in den Fällen von Ab-
satz 5 Satz 1 keine Anwendung. 

 (7) Zur Steuerung der Erwerbsmig-
ration wird die Bundesregierung er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, die Zahl der Chancenkarten, die 
Ausländern erteilt werden, die sich noch 
nicht im Bundesgebiet aufhalten, jähr-
lich oder für einen kürzeren Zeitraum zu 
begrenzen. Bei einer Begrenzung sollen 
arbeitsmarkt- und integrationspolitische 
Erwägungen und die Kapazitäten der be-
teiligten Behörden zugrunde gelegt wer-
den. 
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§ 20b 

 Punktevergabe für die Chancenkarte, 
Verordnungsermächtigung 

 (1) Punkte im Hinblick auf eine Er-
teilung der Chancenkarte nach § 20a 
Absatz 3 Nummer 2 erhält der Ausländer 
jeweils, 

 1. wenn er eine ausländische Berufs-
qualifikation hat, für die eine nach 
den Regelungen des Bundes oder 
der Länder für die berufliche Aner-
kennung zuständige Stelle festge-
stellt hat, dass Anpassungs- oder 
Ausgleichsmaßnahmen oder weitere 
Qualifikationen erforderlich sind 

 a) für die Feststellung, dass die er-
worbene Berufsqualifikation 
gleichwertig mit einer inländi-
schen Berufsqualifikation ist, o-
der 

 b) für die Erteilung der Berufsaus-
übungserlaubnis in einem Be-
ruf, der im Inland reglementiert 
ist, 

 2. wenn er gute deutsche Sprach-
kenntnisse nachweist, 

 3. wenn er ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse nachweist, es sei 
denn, er erhält Punkte, weil er 
Sprachkenntnisse nach Nummer 2 
nachweist, 

 4. wenn er hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse nachweist, es sei 
denn, er erhält Punkte, weil er 
Sprachkenntnisse nach Nummer 2 
oder Nummer 3 nachweist, 

 5. wenn er englische Sprachkennt-
nisse auf dem Niveau C1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen nachweist, 
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 6. wenn er nach Erwerb einer Berufs-
qualifikation oder eines Hochschul-
abschlusses nach § 20a Absatz 4 
Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b in 
den letzten sieben Jahren mindes-
tens fünf Jahre Berufserfahrung, die 
im Zusammenhang mit der Berufs-
qualifikation steht, erworben hat, 

 7. wenn er nach Erwerb einer Berufs-
qualifikation oder eines Hochschul-
abschlusses nach § 20a Absatz 4 
Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b in 
den letzten fünf Jahren mindestens 
zwei Jahre Berufserfahrung, die im 
Zusammenhang mit der Berufsquali-
fikation steht, erworben hat und 
keine Punkte nach Nummer 5 erhält, 

 8. wenn die erworbene Berufsqualifi-
kation nach § 20a Absatz 4 Satz 3 
Nummer 1 einer der Berufsgruppen 
nach § 18g Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 zugehört, 

 9. wenn er bei der Beantragung der 
Chancenkarte nicht älter als 35 
Jahre ist, 

 10. wenn er bei der Beantragung der 
Chancenkarte älter als 35 Jahre und 
nicht älter als 40 Jahre ist, 

 11. wenn er sich in den vergangenen 
fünf Jahren mindestens sechs Mo-
nate lang rechtmäßig und ununter-
brochen im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat; unschädlich sind Unterbre-
chungen, die dazu geführt haben, 
dass sich bei einer Gesamtbetrach-
tung der räumliche Schwerpunkt 
des Aufenthalts weiterhin im Bun-
desgebiet befunden hatte, und 
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 12. wenn sein Ehegatte oder eingetra-
gener Lebenspartner die Vorausset-
zungen für die Erteilung der Chan-
cenkarte erfüllt, bei derselben zu-
ständigen Stelle ebenfalls eine 
Chancenkarte beantragt oder bean-
tragt hat, gemeinsam mit dem Aus-
länder nach Deutschland einreist o-
der einzureisen beabsichtigt und 
der Ausländer bei der Antragstel-
lung einen Bezug zum bestimmten 
Antrag des Ehegatten oder eingetra-
genen Lebenspartners herstellt. 

 Erhält der Ausländer nach Satz 1 Num-
mer 1 Punkte, so entfallen bei ihm für 
die Erteilung der Chancenkarte die in 
§ 20a Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 ge-
nannten Voraussetzungen. 

 (2) Für die in Absatz 1 genannten 
Merkmale werden Punkte nach der Ta-
belle in der Anlage zu diesem Gesetz 
vergeben. Die Voraussetzung nach § 
20a Absatz 3 Nummer 2 ist erfüllt, wenn 
die in der Tabelle genannte Mindest-
punktzahl erreicht ist. 

 (3) Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, zur Steuerung der Er-
werbsmigration nach dem Punktesys-
tem des § 20a Absatz 3 Nummer 2 und 
nach Absatz 1 und 2 durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrats bedarf, die Tabelle in der 
Anlage zu diesem Gesetz zu ändern hin-
sichtlich der für einzelne Merkmale nach 
Absatz 1 jeweils zu vergebenden Punkte 
und hinsichtlich der Mindestpunktzahl, 
die zu erreichen ist, um die Vorausset-
zung nach § 20a Absatz 3 Nummer 2 zu 
erfüllen. 

§ 21 § 21 

Selbständige Tätigkeit Selbständige Tätigkeit 

(1) Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer selb-
ständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. ein wirtschaftliches Interesse oder ein 
regionales Bedürfnis besteht, 

 

2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf 
die Wirtschaft erwarten lässt und 

 

3. die Finanzierung der Umsetzung durch 
Eigenkapital oder durch eine Kreditzu-
sage gesichert ist. 

 

Die Beurteilung der Voraussetzungen nach 
Satz 1 richtet sich insbesondere nach der 
Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Ge-
schäftsidee, den unternehmerischen Erfah-
rungen des Ausländers, der Höhe des Ka-
pitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die 
Beschäftigungs- und Ausbildungssituation 
und dem Beitrag für Innovation und For-
schung. Bei der Prüfung sind die für den 
Ort der geplanten Tätigkeit fachkundigen 
Körperschaften, die zuständigen Gewerbe-
behörden, die öffentlich-rechtlichen Berufs-
vertretungen und die für die Berufszulas-
sung zuständigen Behörden zu beteiligen. 

 

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Aus-
übung einer selbständigen Tätigkeit kann 
auch erteilt werden, wenn völkerrechtliche 
Vergünstigungen auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit bestehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Einem Ausländer, der sein 
Studium an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule oder vergleichba-
ren Ausbildungseinrichtung im Bundesge-
biet erfolgreich abgeschlossen hat oder der 
als Forscher oder Wissenschaftler eine 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18b, 18d 
oder § 19c Absatz 1 besitzt, kann eine Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer selb-
ständigen Tätigkeit abweichend von Absatz 
1 erteilt werden. Die beabsichtigte selb-
ständige Tätigkeit muss einen Zusammen-
hang mit den in der Hochschulausbildung 
erworbenen Kenntnissen oder der Tätigkeit 
als Forscher oder Wissenschaftler erken-
nen lassen. 

(2a) Einem Ausländer, der sein 
Studium an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule oder vergleichba-
ren Ausbildungseinrichtung im Bundesge-
biet erfolgreich abgeschlossen hat oder der 
als Forscher oder Wissenschaftler eine 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18b, 18d, 
19c Absatz 1 oder eine Blaue Karte EU 
besitzt, soll eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Ausübung einer selbständigen Tätigkeit ab-
weichend von Absatz 1 erteilt werden. Die 
beabsichtigte selbständige Tätigkeit muss 
einen Zusammenhang mit den in der Hoch-
schulausbildung erworbenen Kenntnissen 
oder der Tätigkeit als Forscher oder Wis-
senschaftler erkennen lassen. 

 (2b)   Einem Ausländer kann eine 
Aufenthaltserlaubnis für einen Aufent-
halt zur Gründung eines Unternehmens 
erteilt werden, wenn 
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 1. er eine Fachkraft ist und 

 2. ihm zur Vorbereitung der Gründung 
eines Unternehmens ein den Le-
bensunterhalt sicherndes Stipen-
dium einer deutschen Wirtschaftsor-
ganisation oder einer deutschen öf-
fentlichen Stelle aus öffentlichen 
Mitteln gewährt wird. 

 Die Aufenthaltserlaubnis wird für die 
Dauer des gewährten Stipendiums er-
teilt, höchstens jedoch für 18 Monate. 

(3) Ausländern, die älter sind als 45 
Jahre, soll die Aufenthaltserlaubnis nur er-
teilt werden, wenn sie über eine angemes-
sene Altersversorgung verfügen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf 
längstens drei Jahre befristet. Nach drei 
Jahren kann abweichend von § 9 Abs. 2 
eine Niederlassungserlaubnis erteilt wer-
den, wenn der Ausländer die geplante Tä-
tigkeit erfolgreich verwirklicht hat und der 
Lebensunterhalt des Ausländers und seiner 
mit ihm in familiärer Gemeinschaft leben-
den Angehörigen, denen er Unterhalt zu 
leisten hat, durch ausreichende Einkünfte 
gesichert ist und die Voraussetzung des § 
9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 vorliegt. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf 
längstens drei Jahre befristet. Nach drei 
Jahren kann abweichend von § 9 Abs. 2 
eine Niederlassungserlaubnis erteilt wer-
den, wenn der Ausländer seit drei Jahren 
selbständig ist und die gegenwärtig aus-
geübte Tätigkeit insbesondere auf Grund 
ihres Erfolgs und ihrer Dauer eine wei-
tere nachhaltige Entwicklung der Ge-
schäftstätigkeit erwarten lässt sowie der 
Lebensunterhalt des Ausländers und seiner 
mit ihm in familiärer Gemeinschaft leben-
den Angehörigen, denen er Unterhalt zu 
leisten hat, durch ausreichende Einkünfte 
gesichert ist und die Voraussetzung des § 
9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 vorliegt. 

(5) Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer frei-
beruflichen Tätigkeit abweichend von Ab-
satz 1 erteilt werden. Eine erforderliche Er-
laubnis zur Ausübung des freien Berufes 
muss erteilt worden oder ihre Erteilung zu-
gesagt sein. Absatz 1 Satz 3 ist entspre-
chend anzuwenden. Absatz 4 ist nicht an-
zuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Einem Ausländer, dem eine Auf-
enthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck 
erteilt wird oder erteilt worden ist, kann un-
ter Beibehaltung dieses Aufenthaltszwecks 
die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit 
erlaubt werden, wenn die nach sonstigen 
Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse er-
teilt wurden oder ihre Erteilung zugesagt 
ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 29 § 29 

Familiennachzug zu Ausländern Familiennachzug zu Ausländern 

(1) Für den Familiennachzug zu ei-
nem Ausländer muss  

(1) Für den Familiennachzug zu ei-
nem Ausländer muss  

1. der Ausländer eine Niederlassungser-
laubnis, Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU, Aufenthaltserlaubnis, eine 
Blaue Karte EU, eine ICT-Karte oder 
eine Mobiler-ICT-Karte besitzen oder 
sich gemäß § 18e berechtigt im Bun-
desgebiet aufhalten und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ausreichender Wohnraum zur Verfü-
gung stehen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

 Satz 1 Nummer 2, § 5 Absatz 1 Nummer 
1 mit Ausnahme des Bestehens ausrei-
chen-den Krankenversicherungsschut-
zes sowie § 27 Absatz 3 Satz 1 finden 
keine Anwendung, wenn 

 1. der Familiennachzug zu einem Inha-
ber einer Blauen Karte EU erfolgen 
soll, 

 2. der Inhaber der Blauen Karte EU un-
mittelbar vor der Erteilung der 
Blauen Karte EU im Besitz einer 
Blauen Karte EU war, die ein ande-
rer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ausgestellt hat und 

 3. die familiäre Lebensgemeinschaft 
bereits in dem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union bestand. 
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(2) Bei dem Ehegatten und dem min-
derjährigen ledigen Kind eines Ausländers, 
der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 2, eine Nie-
derlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 
oder nach Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 4 besitzt, kann von den 
Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Num-
mer 1 und des Absatzes 1 Nummer 2 ab-
gesehen werden. In den Fällen des Satzes 
1 ist von diesen Voraussetzungen abzuse-
hen, wenn  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. der im Zuge des Familiennachzugs er-
forderliche Antrag auf Erteilung eines 
Aufenthaltstitels innerhalb von drei Mo-
naten nach unanfechtbarer Anerken-
nung als Asylberechtigter oder unan-
fechtbarer Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft oder subsidiären 
Schutzes oder nach Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 
4 gestellt wird und 

 

2. die Herstellung der familiären Lebens-
gemeinschaft in einem Staat, der nicht 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ist und zu dem der Ausländer oder 
seine Familienangehörigen eine be-
sondere Bindung haben, nicht möglich 
ist. 

 

Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird 
auch durch die rechtzeitige Antragstellung 
des Ausländers gewahrt. 

 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem 
Ehegatten und dem minderjährigen Kind ei-
nes Ausländers, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 oder 
Absatz 2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 
4a Satz 1, § 25a Absatz 1 oder § 25b Ab-
satz 1 besitzt, nur aus völkerrechtlichen o-
der humanitären Gründen oder zur Wah-
rung politischer Interessen der Bundesre-
publik Deutschland erteilt werden. § 26 
Abs. 4 gilt entsprechend. Ein Familiennach-
zug wird in den Fällen des § 25 Absatz 4, 
4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b Absatz 4, 
§ 104a Abs. 1 Satz 1, § 104b und § 104c 
nicht gewährt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem 
Ehegatten und dem minderjährigen ledigen 
Kind eines Ausländers oder dem minder-
jährigen ledigen Kind seines Ehegatten ab-
weichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 
erteilt, wenn dem Ausländer vorübergehen-
der Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt 
wurde und  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die familiäre Lebensgemeinschaft im 
Herkunftsland durch die Fluchtsituation 
aufgehoben wurde und 

 

2. der Familienangehörige aus einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union übernommen wird oder sich au-
ßerhalb der Europäischen Union befin-
det und schutzbedürftig ist. 

 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an 
sonstige Familienangehörige eines Auslän-
ders, dem vorübergehender Schutz nach § 
24 Abs. 1 gewährt wurde, richtet sich nach 
§ 36. Auf die nach diesem Absatz aufge-
nommenen Familienangehörigen findet § 
24 Anwendung. 

 

(5) (weggefallen) (5) Bei dem Ehegatten oder minder-
jährigen ledigen Kind eines Ausländers, 
der im Besitz einer Blauen Karte EU, ei-
ner ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-
Karte oder eines Aufenthaltstitels nach 
den §§ 18a, 18b, 18c Absatz 3, den 
§§ 18d, 18f, 19c Absatz 1 für eine Be-
schäftigung als leitender Angestellter, 
als Führungskraft, als Unternehmens-
spezialist, als Wissenschaftler, als Gast-
wissenschaftler, als Ingenieur oder 
Techniker im Forschungsteam eines 
Gastwissenschaftlers oder als Lehrkraft, 
nach § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder 
§ 21 ist, wird von der Voraussetzung 
des Absatzes 1 Nummer 2 abgesehen. 

§ 30 § 30 

Ehegattennachzug Ehegattennachzug 

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn  

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn  
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1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfa-
che Art in deutscher Sprache verstän-
digen kann und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Ausländer 3. u n v e r ä n d e r t  

a) eine Niederlassungserlaubnis be-
sitzt, 

 

b) eine Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU besitzt, 

 

c) eine Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 18d, 18f oder § 25 Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alter-
native besitzt, 

 

d) seit zwei Jahren eine Aufenthalts-
erlaubnis besitzt und die Aufent-
haltserlaubnis nicht mit einer Ne-
benbestimmung nach § 8 Abs. 2 
versehen oder die spätere Ertei-
lung einer Niederlassungserlaub-
nis nicht auf Grund einer Rechts-
norm ausgeschlossen ist; dies gilt 
nicht für eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative, 

 

e) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 7 
Absatz 1 Satz 3 oder nach den 
Abschnitten 3, 4, 5 oder 6 oder § 
37 oder § 38 besitzt, die Ehe bei 
deren Erteilung bereits bestand 
und die Dauer seines Aufenthalts 
im Bundesgebiet voraussichtlich 
über ein Jahr betragen wird; dies 
gilt nicht für eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 
zweite Alternative, 

 

f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
38a besitzt und die eheliche Le-
bensgemeinschaft bereits in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union bestand, in dem der Auslän-
der die Rechtsstellung eines lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten in-
nehat, oder 
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g) eine Blaue Karte EU, eine ICT-
Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte 
besitzt. 

 

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe f vorliegen. Satz 1 
Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis unbeachtlich, wenn  

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist für die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis unbeachtlich, 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 Buchstabe f vorliegen. Satz 1 
Nummer 2 ist für die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis unbeachtlich, wenn  

1. der Ausländer, der einen Aufenthaltsti-
tel nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 
oder 2, § 26 Absatz 3 oder nach Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative 
eine Niederlassungserlaubnis nach § 
26 Absatz 4 besitzt und die Ehe bereits 
bestand, als der Ausländer seinen Le-
bensmittelpunkt in das Bundesgebiet 
verlegt hat, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Ehegatte wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krank-
heit oder Behinderung nicht in der 
Lage ist, einfache Kenntnisse der deut-
schen Sprache nachzuweisen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. bei dem Ehegatten ein erkennbar ge-
ringer Integrationsbedarf im Sinne ei-
ner nach § 43 Absatz 4 erlassenen 
Rechtsverordnung besteht oder dieser 
aus anderen Gründen nach der Ein-
reise keinen Anspruch nach § 44 auf 
Teilnahme am Integrationskurs hätte, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Ausländer wegen seiner Staatsan-
gehörigkeit auch für einen Aufenthalt, 
der kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in 
das Bundesgebiet einreisen und sich 
darin aufhalten darf, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. der Ausländer im Besitz einer Blauen 
Karte EU, einer ICT-Karte oder einer 
Mobiler-ICT-Karte oder eines Aufent-
haltstitels nach den §§ 18a, 18b Ab-
satz 1, § 18c Absatz 3, den §§ 18d, 
18f, 19c Absatz 1 für eine Beschäfti-
gung als leitender Angestellter, als 
Führungskraft, als Unternehmensspe-
zialist, als Wissenschaftler, als Gast-
wissenschaftler, als Ingenieur oder 
Techniker im Forschungsteam eines 
Gastwissenschaftlers oder als Lehr-
kraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 o-
der § 21 ist, 

5. der Ausländer im Besitz einer Blauen 
Karte EU, einer ICT-Karte oder einer 
Mobiler-ICT-Karte oder eines Aufent-
haltstitels nach den §§ 18a, 18b, § 18c 
Absatz 3, den §§ 18d, 18f, 19c Ab-
satz 1 für eine Beschäftigung als lei-
tender Angestellter, als Führungskraft, 
als Unternehmensspezialist, als Wis-
senschaftler, als Gastwissenschaftler, 
als Ingenieur oder Techniker im For-
schungsteam eines Gastwissenschaft-
lers oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 
oder 4 Satz 1 oder § 21 ist, 

6. es dem Ehegatten auf Grund besonde-
rer Umstände des Einzelfalles nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, vor 
der Einreise Bemühungen zum Erwerb 
einfacher Kenntnisse der deutschen 
Sprache zu unternehmen, oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. der Ausländer unmittelbar vor der Er-
teilung einer Niederlassungserlaubnis 
oder einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU Inhaber einer Blauen Karte 
EU oder einer Aufenthaltserlaubnis 
nach den §§ 18a, 18b Absatz 1, den 
§§ 18d, 19c Absatz 1 für eine Beschäf-
tigung als leitender Angestellter, als 
Führungskraft, als Unternehmensspe-
zialist, als Wissenschaftler, als Gast-
wissenschaftler, als Ingenieur oder 
Techniker im Forschungsteam eines 
Gastwissenschaftlers oder als Lehr-
kraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 o-
der § 21 war. 

7. der Ausländer unmittelbar vor der Er-
teilung einer Niederlassungserlaubnis 
oder einer Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU Inhaber einer Blauen Karte 
EU oder einer Aufenthaltserlaubnis 
nach den §§ 18a, 18b,18d, 19c Ab-
satz 1 für eine Beschäftigung als lei-
tender Angestellter, als Führungskraft, 
als Unternehmensspezialist, als Wis-
senschaftler, als Gastwissenschaftler, 
als Ingenieur oder Techniker im For-
schungsteam eines Gastwissenschaft-
lers oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 
oder 4 Satz 1 oder § 21 war. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur 
Vermeidung einer besonderen Härte ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erteilt 
werden. Besitzt der Ausländer eine Aufent-
haltserlaubnis, kann von den anderen Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe e abgesehen werden; Gleiches 
gilt, wenn der Ausländer ein nationales Vi-
sum besitzt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann ab-
weichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 
Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, solange die 
eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit 
mehreren Ehegatten verheiratet und lebt er 
gemeinsam mit einem Ehegatten im Bun-
desgebiet, wird keinem weiteren Ehegatten 
eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 o-
der Absatz 3 erteilt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 
18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so be-
darf der Ehegatte keines Aufenthaltstitels, 
wenn nachgewiesen wird, dass sich der 
Ehegatte in dem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union rechtmäßig als Ange-
höriger des Ausländers aufgehalten hat. 
Die Voraussetzungen nach § 18e Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Absatz 6 
Satz 1 und die Ablehnungsgründe nach § 
19f gelten für den Ehegatten entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 31 § 31 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht der 
Ehegatten 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht der 
Ehegatten 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehe-
gatten wird im Falle der Aufhebung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft als eigen-
ständiges, vom Zweck des Familiennach-
zugs unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein 
Jahr verlängert, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit 
mindestens drei Jahren rechtmäßig im 
Bundesgebiet bestanden hat oder 

 

2. der Ausländer gestorben ist, während 
die eheliche Lebensgemeinschaft im 
Bundesgebiet bestand 
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und der Ausländer bis dahin im Besitz einer 
Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungser-
laubnis oder Erlaubnis zum Daueraufent-
halt – EU war, es sei denn, er konnte die 
Verlängerung aus von ihm nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht rechtzeitig beantra-
gen. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Aufenthaltserlaubnis des Ausländers nicht 
verlängert oder dem Ausländer keine Nie-
derlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU erteilt werden darf, 
weil dies durch eine Rechtsnorm wegen 
des Zwecks des Aufenthalts oder durch 
eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltser-
laubnis nach § 8 Abs. 2 ausgeschlossen 
ist. 

 

 (1a) Ist der Ausländer im Besitz ei-
ner Blauen Karte EU, gilt Absatz 1 für 
den Ehegatten des Ausländers mit der 
Maßgabe, dass der in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannte Zeitraum auch als 
erfüllt gilt, wenn die eheliche Lebensge-
meinschaft seit mindestens zwei Jahren 
rechtmäßig im Bundesgebiet und zuvor 
bereits mindestens ein Jahr in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union bestanden hat. 
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(2) Von der Voraussetzung des drei-
jährigen rechtmäßigen Bestandes der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft im Bundesge-
biet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzuse-
hen, soweit es zur Vermeidung einer be-
sonderen Härte erforderlich ist, dem Ehe-
gatten den weiteren Aufenthalt zu ermögli-
chen, es sei denn, für den Ausländer ist die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis aus-
geschlossen. Eine besondere Härte liegt 
insbesondere vor, wenn die Ehe nach deut-
schem Recht wegen Minderjährigkeit des 
Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung 
unwirksam ist oder aufgehoben worden ist, 
wenn dem Ehegatten wegen der aus der 
Auflösung der ehelichen Lebensgemein-
schaft erwachsenden Rückkehrverpflich-
tung eine erhebliche Beeinträchtigung sei-
ner schutzwürdigen Belange droht oder 
wenn dem Ehegatten wegen der Beein-
trächtigung seiner schutzwürdigen Belange 
das weitere Festhalten an der ehelichen 
Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; dies 
ist insbesondere anzunehmen, wenn der 
Ehegatte Opfer häuslicher Gewalt ist. Zu 
den schutzwürdigen Belangen zählt auch 
das Wohl eines mit dem Ehegatten in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebenden Kin-
des. Zur Vermeidung von Missbrauch kann 
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
versagt werden, wenn der Ehegatte aus ei-
nem von ihm zu vertretenden Grund auf 
Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist. 

(2) Von der Voraussetzung des drei-
jährigen rechtmäßigen Bestandes der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft im Bundesge-
biet nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 
des zweijährigen rechtmäßigen Bestan-
des im Bundesgebiet nach Absatz 1a ist 
abzusehen, soweit es zur Vermeidung ei-
ner besonderen Härte erforderlich ist, dem 
Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu er-
möglichen, es sei denn, für den Ausländer 
ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaub-
nis ausgeschlossen. Eine besondere Härte 
liegt insbesondere vor, wenn die Ehe nach 
deutschem Recht wegen Minderjährigkeit 
des Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung unwirksam ist oder aufgehoben wor-
den ist, wenn dem Ehegatten wegen der 
aus der Auflösung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft erwachsenden Rückkehrver-
pflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung 
seiner schutzwürdigen Belange droht oder 
wenn dem Ehegatten wegen der Beein-
trächtigung seiner schutzwürdigen Belange 
das weitere Festhalten an der ehelichen 
Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; dies 
ist insbesondere anzunehmen, wenn der 
Ehegatte Opfer häuslicher Gewalt ist. Zu 
den schutzwürdigen Belangen zählt auch 
das Wohl eines mit dem Ehegatten in fami-
liärer Lebensgemeinschaft lebenden Kin-
des. Zur Vermeidung von Missbrauch kann 
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
versagt werden, wenn der Ehegatte aus ei-
nem von ihm zu vertretenden Grund auf 
Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist. 

(3) Wenn der Lebensunterhalt des 
Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleis-
tungen aus eigenen Mitteln des Ausländers 
gesichert ist und dieser eine Niederlas-
sungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt – EU besitzt, ist dem Ehe-
gatten abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Inanspruchnahme von Leis-
tungen nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch steht der Verlänge-
rung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet 
des Absatzes 2 Satz 4 nicht entgegen. Da-
nach kann die Aufenthaltserlaubnis verlän-
gert werden, solange die Voraussetzungen 
für die Erteilung der Niederlassungserlaub-
nis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU nicht vorliegen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 32 § 32 

Kindernachzug Kindernachzug 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind 
eines Ausländers ist eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, wenn beide Eltern oder 
der allein personensorgeberechtigte Eltern-
teil einen der folgenden Aufenthaltstitel be-
sitzt:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 
Satz 3 oder nach Abschnitt 3 oder 4, 

 

2. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 
1 oder Absatz 2 Satz 1 erste Alterna-
tive, 

 

3. Aufenthaltserlaubnis nach § 28, § 30, § 
31, § 36 oder § 36a, 

 

4. Aufenthaltserlaubnis nach den übrigen 
Vorschriften mit Ausnahme einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative, 

 

5. Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-
ICT-Karte, 

 

6. Niederlassungserlaubnis oder  

7. Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU.  
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(2) Hat das minderjährige ledige Kind 
bereits das 16. Lebensjahr vollendet und 
verlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht 
zusammen mit seinen Eltern oder dem al-
lein personensorgeberechtigten Elternteil in 
das Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur, wenn 
es die deutsche Sprache beherrscht oder 
gewährleistet erscheint, dass es sich auf 
Grund seiner bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhält-
nisse in der Bundesrepublik Deutschland 
einfügen kann. Satz 1 gilt nicht, wenn  

(2) Hat das minderjährige ledige Kind 
bereits das 16. Lebensjahr vollendet und 
verlegt es seinen Lebensmittelpunkt nicht 
zusammen mit seinen Eltern oder dem al-
lein personensorgeberechtigten Elternteil in 
das Bundesgebiet, gilt Absatz 1 nur, wenn 
es die deutsche Sprache beherrscht oder 
gewährleistet erscheint, dass es sich auf 
Grund seiner bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhält-
nisse in der Bundesrepublik Deutschland 
einfügen kann. Satz 1 gilt nicht, wenn  

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 
oder 2, eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 3 oder nach Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative 
eine Niederlassungserlaubnis nach § 
26 Absatz 4 besitzt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. der Ausländer oder sein mit ihm in fa-
miliärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Karte 
EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-
ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaub-
nis nach den §§ 18a, 18b Absatz 1, 
den §§ 18d, 18f, § 19c Absatz 1 für 
eine Beschäftigung als leitender Ange-
stellter, als Führungskraft, als Unter-
nehmensspezialist, als Wissenschaft-
ler, als Gastwissenschaftler, als Ingeni-
eur oder Techniker im For-
schungsteam eines Gastwissenschaft-
lers oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 
oder 4 Satz 1 oder § 21 besitzt, oder 

2. der Ausländer oder sein mit ihm in fa-
miliärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 18c Absatz 3, eine Blaue Karte 
EU, eine ICT-Karte oder eine Mobiler-
ICT-Karte oder eine Aufenthaltserlaub-
nis nach den §§ 18a, 18b, den §§ 18d, 
18f, § 19c Absatz 1 für eine Beschäfti-
gung als leitender Angestellter, als 
Führungskraft, als Unternehmensspe-
zialist, als Wissenschaftler, als Gast-
wissenschaftler, als Ingenieur oder 
Techniker im Forschungsteam eines 
Gastwissenschaftlers oder als Lehr-
kraft, § 19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 o-
der § 21 besitzt, oder 
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3. der Ausländer oder sein mit ihm in fa-
miliärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte unmittelbar vor der Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis oder ei-
ner Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU Inhaber einer Blauen Karte EU o-
der einer Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 18a, 18b Absatz 1, den §§ 18d, 
19c Absatz 1 für eine Beschäftigung 
als leitender Angestellter, als Füh-
rungskraft, als Unternehmensspezia-
list, als Wissenschaftler, als Gastwis-
senschaftler, als Ingenieur oder Tech-
niker im Forschungsteam eines Gast-
wissenschaftlers oder als Lehrkraft, § 
19c Absatz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 
war. 

3. der Ausländer oder sein mit ihm in fa-
miliärer Lebensgemeinschaft lebender 
Ehegatte unmittelbar vor der Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis oder ei-
ner Erlaubnis zum Daueraufenthalt – 
EU Inhaber einer Blauen Karte EU o-
der einer Aufenthaltserlaubnis nach 
den §§ 18a, 18b, den §§ 18d, 19c Ab-
satz 1 für eine Beschäftigung als lei-
tender Angestellter, als Führungskraft, 
als Unternehmensspezialist, als Wis-
senschaftler, als Gastwissenschaftler, 
als Ingenieur oder Techniker im For-
schungsteam eines Gastwissenschaft-
lers oder als Lehrkraft, § 19c Absatz 2 
oder 4 Satz 1 oder § 21 war. 

(3) Bei gemeinsamem Sorgerecht soll 
eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absät-
zen 1 und 2 auch zum Nachzug zu nur ei-
nem sorgeberechtigten Elternteil erteilt 
werden, wenn der andere Elternteil sein 
Einverständnis mit dem Aufenthalt des Kin-
des im Bundesgebiet erklärt hat oder eine 
entsprechende rechtsverbindliche Ent-
scheidung einer zuständigen Stelle vorliegt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Im Übrigen kann dem minderjähri-
gen ledigen Kind eines Ausländers eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 
es auf Grund der Umstände des Einzelfalls 
zur Vermeidung einer besonderen Härte 
erforderlich ist. Hierbei sind das Kindes-
wohl und die familiäre Situation zu berück-
sichtigen. Für minderjährige ledige Kinder 
von Ausländern, die eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative besitzen, gilt § 36a. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Hält sich der Ausländer gemäß § 
18e berechtigt im Bundesgebiet auf, so be-
darf das minderjährige ledige Kind keines 
Aufenthaltstitels, wenn nachgewiesen wird, 
dass sich das Kind in dem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union recht-
mäßig als Angehöriger des Ausländers auf-
gehalten hat. Die Voraussetzungen nach § 
18e Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 
und Absatz 6 Satz 1 und die Ablehnungs-
gründe nach § 19f gelten für das minder-
jährige Kind entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 36 § 36 

Nachzug der Eltern und sonstiger Fami-
lienangehöriger 

Nachzug der Eltern und sonstiger Fami-
lienangehöriger 

(1) Den Eltern eines minderjährigen 
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 erste Alternative, eine Nie-
derlassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 
oder nach Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite 
Alternative eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Absatz 4 besitzt, ist abweichend 
von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2 eine Aufenthaltserlaubnis 
zu erteilen, wenn sich kein personensorge-
berechtigter Elternteil im Bundesgebiet auf-
hält. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Sonstigen Familienangehörigen ei-
nes Ausländers kann zum Familiennach-
zug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, wenn es zur Vermeidung einer außer-
gewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf 
volljährige Familienangehörige sind § 30 
Abs. 3 und § 31, auf minderjährige Fami-
lienangehörige ist § 34 entsprechend anzu-
wenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 (3) Den Eltern eines Ausländers, 
dem am oder nach dem 1. März 2024 
erstmals eine Blaue Karte EU, eine ICT-
Karte oder eine Mobiler-ICT-Karte oder 
ein Aufenthaltstitel nach den §§ 18a, 
18b, 18c Absatz 3, den §§ 18d, 18f, 19c 
Absatz 1 für eine Beschäftigung als lei-
tender Angestellter, als Führungskraft, 
als Unternehmensspezialist, als Wissen-
schaftler, als Gastwissenschaftler, als 
Ingenieur oder Techniker im For-
schungsteam eines Gastwissenschaft-
lers oder als Lehrkraft, nach § 19c Ab-
satz 2 oder 4 Satz 1 oder § 21 erteilt 
wird, kann eine Aufenthaltserlaubnis 
zum Familiennachzug erteilt werden; 
dies gilt auch für die Eltern des Ehegat-
ten, wenn dieser sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhält. Die Aufenthaltser-
laubnis nach Satz 1 kann nur erteilt wer-
den, wenn die Voraussetzung nach § 5 
Absatz 1 Nummer 1 erfüllt ist. 

§ 38a § 38a 

Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 

langfristig Aufenthaltsberechtigte 

Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 

langfristig Aufenthaltsberechtigte 

(1) Einem Ausländer, der in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union die Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten innehat, wird eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich 
länger als 90 Tage im Bundesgebiet auf-
halten will. § 8 Abs. 2 ist nicht anzuwen-
den. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf 
Ausländer, die  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. von einem Dienstleistungserbringer im 
Rahmen einer grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringung entsandt 
werden, 

 

2. sonst grenzüberschreitende Dienstleis-
tungen erbringen wollen oder 
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3. sich zur Ausübung einer Beschäftigung 
als Saisonarbeitnehmer im Bundesge-
biet aufhalten oder im Bundesgebiet 
eine Tätigkeit als Grenzarbeitnehmer 
aufnehmen wollen. 

 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt zur Ausübung einer Beschäftigung, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit der 
Ausübung der Beschäftigung nach § 39 
Absatz 3 zugestimmt hat; die Zustimmung 
wird mit Vorrangprüfung erteilt. Die Aufent-
haltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei-
ner selbständigen Tätigkeit, wenn die in § 
21 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Wird der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 für 
ein Studium oder für sonstige Ausbildungs-
zwecke erteilt, sind die §§ 16a und 16b ent-
sprechend anzuwenden. In den Fällen des 
§ 16a wird der Aufenthaltstitel ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit erteilt. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt zur Ausübung einer Beschäftigung, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit der 
Ausübung der Beschäftigung nach § 39 
Absatz 3 zugestimmt hat. Die Aufenthalts-
erlaubnis berechtigt zur Ausübung einer 
selbständigen Tätigkeit, wenn die in § 21 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Wird der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 für 
ein Studium oder für sonstige Ausbildungs-
zwecke erteilt, sind die §§ 16a und 16b ent-
sprechend anzuwenden. In den Fällen des 
§ 16a wird der Aufenthaltstitel ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit erteilt. 

(4) Eine nach Absatz 1 erteilte Aufent-
haltserlaubnis darf nur für höchstens zwölf 
Monate mit einer Nebenbestimmung nach 
§ 34 der Beschäftigungsverordnung verse-
hen werden. Der in Satz 1 genannte Zeit-
raum beginnt mit der erstmaligen Erlaubnis 
einer Beschäftigung bei der Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums berechtigt die Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 39 § 39 

Zustimmung zur Beschäftigung Zustimmung zur Beschäftigung 

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels zur Ausübung einer Beschäftigung 
setzt die Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit voraus, es sei denn, die Zustim-
mung ist kraft Gesetzes, auf Grund der Be-
schäftigungsverordnung oder Bestimmung 
in einer zwischenstaatlichen Vereinbarung 
nicht erforderlich. Die Zustimmung kann er-
teilt werden, wenn dies durch ein Gesetz, 
die Beschäftigungsverordnung oder zwi-
schenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann 
der Ausübung einer Beschäftigung durch 
eine Fachkraft gemäß den §§ 18a oder 18b 
zustimmen, wenn  

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann 
in den Fällen der §§ 18a,18b, 18g Absatz 
1 Satz 2 oder des 18g Absatz 2 der Aus-
übung einer Beschäftigung zustimmen, 
wenn  

1. sie nicht zu ungünstigeren Arbeitsbe-
dingungen als vergleichbare inländi-
sche Arbeitnehmer beschäftigt wird, 

1. der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare 
inländische Arbeitnehmer beschäftigt 
wird, 

2. sie  2. sie  

a) gemäß § 18a oder § 18b Absatz 1 
eine Beschäftigung als Fachkraft 
ausüben wird, zu der ihre Qualifi-
kation sie befähigt, oder 

a) gemäß § 18a oder § 18b Absatz 1 
eine qualifizierte ausüben wird, o-
der 

b) gemäß § 18b Absatz 2 Satz 2 eine 
ihrer Qualifikation angemessene 
Beschäftigung ausüben wird, 

b) gemäß § 18g Absatz 1 Satz 2 eine 
ihrer Qualifikation angemessene 
Beschäftigung ausüben wird, 

 c) im Fall des § 18g Absatz 2 über 
durch Berufserfahrung erlangte 
Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügt, die alle Vo-
raussetzungen nach § 18g Ab-
satz 2 erfüllen und die zur Aus-
übung einer Beschäftigung in 
einem Beruf, der zu den Grup-
pen 133 oder 25 nach der Emp-
fehlung der Kommission vom 
29. Oktober 2009 über die Ver-
wendung der Inter-nationalen 
Standardklassifikation der Be-
rufe (ISCO-08) (ABl. L 292 vom 
10.11.2009, S. 31) gehört, erfor-
derlich sind, 

3. ein inländisches Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt und, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. sofern die Beschäftigungsverordnung 
nähere Voraussetzungen in Bezug auf 
die Ausübung der Beschäftigung vor-
sieht, diese vorliegen. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Die Zustimmung wird ohne Vorrangprüfung 
im Sinne des Absatzes 3 Nummer 3 erteilt, 
es sei denn, in der Beschäftigungsverord-
nung ist etwas anderes bestimmt. 

Die Zustimmung wird ohne Vorrangprüfung 
im Sinne des Absatzes 3 Nummer 3 erteilt, 
es sei denn, in der Beschäftigungsverord-
nung ist etwas anderes bestimmt. 
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 (2a) Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn die Bundesagentur für Arbeit für 
einzelne Berufe oder Beschäftigungen 
festgestellt hat, dass die Besetzung of-
fener Stellen für einen befristeten Zeit-
raum mit den durch Tarifvertrag oder 
durch die Bundesagentur für Arbeit fest-
gelegten Arbeitsbedingungen arbeits-
markt- und integrationspolitisch verant-
wortbar ist (Globalzustimmung), und der 
Arbeitgeber ihre Einhaltung zugesichert 
hat. Die nach § 71 zuständige Stelle 
kann im Einzelfall von der Globalzustim-
mung abweichen. In diesem Fall gilt § 72 
Absatz 7 entsprechend. 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit kann 
der Ausübung einer Beschäftigung durch 
einen Ausländer unabhängig von einer 
Qualifikation als Fachkraft zustimmen, 
wenn  

(3) Die Bundesagentur für Arbeit kann 
der Ausübung einer Beschäftigung durch 
einen Ausländer unabhängig von einer 
Qualifikation als Fachkraft zustimmen, 
wenn  

1. der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare 
inländische Arbeitnehmer beschäftigt 
wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die in den §§ 19, 19b, 19c Absatz 3 o-
der § 19d Absatz 1 Nummer 1 oder 
durch die Beschäftigungsverordnung 
geregelten Voraussetzungen für die 
Zustimmung in Bezug auf die Aus-
übung der Beschäftigung vorliegen und 

2. die in den §§ 16d Absatz 3, 19, 19b, 
19c Absatz 3 oder § 19d Absatz 1 
Nummer 1 oder durch die Beschäfti-
gungsverordnung geregelten Voraus-
setzungen für die Zustimmung in Be-
zug auf die Ausübung der Beschäfti-
gung vorliegen und 

3. für die Beschäftigung deutsche Arbeit-
nehmer sowie Ausländer, die diesen 
hinsichtlich der Arbeitsaufnahme recht-
lich gleichgestellt sind, oder andere 
Ausländer, die nach dem Recht der 
Europäischen Union einen Anspruch 
auf vorrangigen Zugang zum Arbeits-
markt haben, nicht zur Verfügung ste-
hen (Vorrangprüfung), soweit diese 
Prüfung durch die Beschäftigungsver-
ordnung oder Gesetz vorgesehen ist. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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 (3a) Die Bundesagentur für Arbeit 
kann der Ausübung einer qualifizierten 
Beschäftigung nach § 20a Absatz 5 
Satz 2 zustimmen, wenn der Ausländer 
nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedin-
gungen als vergleichbare inländische 
Arbeitnehmer beschäftigt wird. 

(4) Für die Erteilung der Zustimmung 
hat der Arbeitgeber der Bundesagentur für 
Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Ar-
beitszeiten und sonstige Arbeitsbedingun-
gen zu erteilen. Auf Aufforderung durch die 
Bundesagentur für Arbeit hat ein Arbeitge-
ber, der einen Ausländer beschäftigt oder 
beschäftigt hat, eine Auskunft nach Satz 1 
innerhalb eines Monats zu erteilen. 

(4) Für die Erteilung der Zustimmung 
oder Arbeitserlaubnis hat der Arbeitgeber 
der Bundesagentur für Arbeit Auskünfte in 
Bezug auf das Beschäftigungsverhält-
nis, insbesondere zum Arbeitsentgelt, Ar-
beitszeiten und sonstige Arbeitsbedingun-
gen, zu der Sozialversicherungspflicht 
und zum Erfordernis einer Berufsaus-
übungserlaubnis, zu erteilen. Auf Auffor-
derung durch die Bundesagentur für Arbeit 
hat ein Arbeitgeber, der einen Ausländer 
beschäftigt oder beschäftigt hat, eine Aus-
kunft nach Satz 1 innerhalb eines Monats 
zu erteilen. 

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten 
auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen 
Zwecken nach den Abschnitten 3, 5 oder 7 
eine Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit zur Ausübung einer Beschäftigung 
erforderlich ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Absatz 3 gilt für die Erteilung einer 
Arbeitserlaubnis zum Zweck der Saisonbe-
schäftigung entsprechend. Im Übrigen sind 
die für die Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit geltenden Rechtsvorschriften auf 
die Arbeitserlaubnis anzuwenden, soweit 
durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
nichts anderes bestimmt ist. Die Bunde-
sagentur für Arbeit kann für die Zustim-
mung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels 
zum Zweck der Saisonbeschäftigung und 
für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis zum 
Zweck der Saisonbeschäftigung am Bedarf 
orientierte Zulassungszahlen festlegen. 

(6) Absatz 3 und 4 gelten für die Er-
teilung einer Arbeitserlaubnis der Bunde-
sagentur für Arbeit entsprechend. Im Üb-
rigen sind die für die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit geltenden Rechtsvor-
schriften auf die Arbeitserlaubnis anzuwen-
den, soweit durch Gesetz oder Rechtsver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist. Die 
Bundesagentur für Arbeit kann für die Zu-
stimmung zur Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels zum Zweck der Saisonbeschäftigung 
und für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
zum Zweck der Saisonbeschäftigung am 
Bedarf orientierte Zulassungszahlen festle-
gen. 
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§ 41 § 41 

Widerruf der Zustimmung und Entzug 
der Arbeitserlaubnis 

Widerruf der Zustimmung und Entzug 
der Arbeitserlaubnis 

Die Zustimmung kann widerrufen und 
die Arbeitserlaubnis zum Zweck der Sai-
sonbeschäftigung kann entzogen werden, 
wenn der Ausländer zu ungünstigeren Ar-
beitsbedingungen als vergleichbare inländi-
sche Arbeitnehmer beschäftigt wird oder 
der Tatbestand des § 40 erfüllt ist. 

Die Zustimmung kann widerrufen und 
die Arbeitserlaubnis der Bundesagentur 
für Arbeit kann entzogen werden, wenn 
der Ausländer zu ungünstigeren Arbeitsbe-
dingungen als vergleichbare inländische 
Arbeitnehmer beschäftigt wird oder der Tat-
bestand des § 40 erfüllt ist. 

§ 42 § 42 

Verordnungsermächtigung und Wei-
sungsrecht 

Verordnungsermächtigung und Wei-
sungsrecht 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann durch Rechtsverord-
nung (Beschäftigungsverordnung) mit Zu-
stimmung des Bundesrates Folgendes be-
stimmen:  

(1) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann durch Rechtsverord-
nung (Beschäftigungsverordnung) mit Zu-
stimmung des Bundesrates Folgendes be-
stimmen:  

1. Beschäftigungen, für die Ausländer 
nach § 4a Absatz 2 Satz 1, § 16a Ab-
satz 1 Satz 1, den §§ 16d, 16e Absatz 
1 Satz 1, den §§ 19, 19b, 19c Absatz 1 
und 2 sowie § 19e mit oder ohne Zu-
stimmung der Bundesagentur für Ar-
beit zugelassen werden können, und 
ihre Voraussetzungen, 

1. Beschäftigungen, für die Ausländer 
nach § 4a Absatz 2 Satz 1, § 16a Ab-
satz 1 Satz 1, den §§ 16d, 16e Absatz 
1 Satz 1, den §§ 19, 19b, 19c Absatz 1 
sowie § 19e mit oder ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zu-
gelassen werden können, und ihre Vo-
raussetzungen, 

2. Beschäftigungen und Bedingungen, zu 
denen eine Zustimmung der Bunde-
sagentur für Arbeit für eine qualifizierte 
Beschäftigung nach § 19c Absatz 2 un-
abhängig von der Qualifikation als 
Fachkraft erteilt werden kann und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. nähere Voraussetzungen in Bezug auf 
die Ausübung einer Beschäftigung als 
Fachkraft nach den §§ 18a und 18b, 

3. nähere Voraussetzungen in Bezug auf 
die Ausübung einer Beschäftigung als 
Fachkraft nach den §§ 18a, 18b und 
18g Absatz 1 sowie für Beschäfti-
gungen eines Inhabers einer Blauen 
Karte EU nach § 18g Absatz 2, 

4. Ausnahmen für Angehörige bestimmter 
Staaten, 

entfällt 
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5. Tätigkeiten, die für die Durchführung 
dieses Gesetzes stets oder unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht als 
Beschäftigung anzusehen sind. 

4. u n v e r ä n d e r t  

 (1a) Die Bundesregierung kann 
durch die Beschäftigungsverordnung 
mit Zu-stimmung des Bundesrates be-
stimmen, dass die Bundesagentur für 
Arbeit der Beschäftigung von Angehöri-
gen bestimmter Staaten unter gesonder-
ten Voraussetzungen zustimmen kann. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann durch die Beschäfti-
gungsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates Folgendes bestimmen:  

(2) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann durch die Beschäfti-
gungsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates Folgendes bestimmen:  

1. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren zur Erteilung der Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit; dabei kann 
auch ein alternatives Verfahren zur 
Vorrangprüfung geregelt werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Einzelheiten über die zeitliche, betrieb-
liche, berufliche und regionale Be-
schränkung der Zustimmung, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Fälle nach § 39 Absatz 2 und 3, in de-
nen für eine Zustimmung eine Vorrang-
prüfung durchgeführt wird, beispiels-
weise für die Beschäftigung von Fach-
kräften in zu bestimmenden Bezirken 
der Bundesagentur für Arbeit sowie in 
bestimmten Berufen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Fälle, in denen Ausländern, die im Be-
sitz einer Duldung sind, oder anderen 
Ausländern, die keinen Aufenthaltstitel 
besitzen, nach § 4a Absatz 4 eine Be-
schäftigung erlaubt werden kann, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
zum Zweck der Saisonbeschäftigung 
an Staatsangehörige der in Anhang II 
zu der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 
des Rates vom 15. März 2001 zur Auf-
stellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten 
der Außengrenzen im Besitz eines Vi-
sums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige 
von dieser Visumpflicht befreit sind 
(ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1), ge-
nannten Staaten, 

5. die Voraussetzungen und das Verfah-
ren zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis 
der Bundesagentur für Arbeit an 
Staatsangehörige der in Anhang II zu 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des 
Rates vom 15. März 2001 zur Aufstel-
lung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten 
der Außengrenzen im Besitz eines Vi-
sums sein müssen, sowie der Liste der 
Drittländer, deren Staatsangehörige 
von dieser Visumpflicht befreit sind 
(ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1), ge-
nannten Staaten, 

6. Berufe, in denen für Angehörige be-
stimmter Staaten die Erteilung einer 
Blauen Karte EU zu versagen ist, weil 
im Herkunftsland ein Mangel an qualifi-
zierten Arbeitnehmern in diesen Be-
rufsgruppen besteht. 

6. Berufe, in denen für Angehörige be-
stimmter Staaten die Erteilung einer 
Blauen Karte EU zu versagen ist, weil 
im Herkunftsland ein Mangel an qualifi-
zierten Arbeitnehmern in diesen Be-
rufsgruppen besteht, 

 7. Fälle, in denen ein Arbeitgeber, der 
Rechtspflichten in Bezug auf die Be-
schäftigung, insbesondere arbeits-, 
sozialversicherungs- oder steuer-
rechtliche Pflichten, verletzt hat, von 
der Möglichkeit ausgeschlossen 
werden kann, dass die Bundesagen-
tur für Arbeit eine Zustimmung oder 
Arbeitserlaubnis für die Beschäfti-
gung eines Ausländers bei diesem 
Arbeitgeber erteilt. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kann der Bundesagentur für 
Arbeit zur Durchführung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen 
Rechtsverordnungen sowie der von der Eu-
ropäischen Union erlassenen Bestimmun-
gen über den Zugang zum Arbeitsmarkt 
und der zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen über die Beschäftigung von Arbeitneh-
mern Weisungen erteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 44 § 44 

Berechtigung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

Berechtigung zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs 

(1) Einen Anspruch auf die einmalige 
Teilnahme an einem Integrationskurs hat 
ein Ausländer, der sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhält, wenn ihm  

(1) Einen Anspruch auf die einmalige 
Teilnahme an einem Integrationskurs hat 
ein Ausländer, der sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhält, wenn ihm  

1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis 1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis 

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18a bis 
18d, 19c und 21), 

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18a bis 
18d, 18g, 19c und 21), 

b) zum Zweck des Familiennachzugs 
(§§ 28, 29, 30, 32, 36, 36a), 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) aus humanitären Gründen nach § 
25 Absatz 1, 2, 4a Satz 3 oder § 
25b, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) als langfristig Aufenthaltsberech-
tigter nach § 38a oder 

d) u n v e r ä n d e r t  

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 o-
der Absatz 4 

2. u n v e r ä n d e r t  

erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufent-
halt ist in der Regel auszugehen, wenn der 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von 
mindestens einem Jahr erhält oder seit 
über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vo-
rübergehender Natur. 

erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufent-
halt ist in der Regel auszugehen, wenn der 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von 
mindestens einem Jahr erhält oder seit 
über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vo-
rübergehender Natur. 

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Ab-
satz 1 erlischt ein Jahr nach Erteilung des 
den Anspruch begründenden Aufenthaltsti-
tels oder bei dessen Wegfall. Dies gilt 
nicht, wenn sich der Ausländer bis zu die-
sem Zeitpunkt aus von ihm nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht zu einem Integrati-
onskurs anmelden konnte. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am 
Integrationskurs besteht nicht,  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die eine schulische Aus-
bildung aufnehmen oder ihre bisherige 
Schullaufbahn in der Bundesrepublik 
Deutschland fortsetzen, 

 

2. bei erkennbar geringem Integrations-
bedarf oder 

 

3. wenn der Ausländer bereits über aus-
reichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt. 

 

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orien-
tierungskurs bleibt im Falle des Satzes 1 
Nr. 3 hiervon unberührt. 

 

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnah-
meanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, 
kann im Rahmen verfügbarer Kursplätze 
zur Teilnahme zugelassen werden. Diese 
Regelung findet entsprechend auf deut-
sche Staatsangehörige Anwendung, wenn 
sie nicht über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügen und in beson-
derer Weise integrationsbedürftig sind, so-
wie auf Ausländer, die  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Aufenthaltsgestattung besitzen,  

2. eine Duldung nach § 60a Absatz 2 
Satz 3 besitzen oder 

 

3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 o-
der § 25 Absatz 5 besitzen. 

 

 

§ 45b 

 Informations- und Beratungsangebote; 
Verordnungsermächtigung und Vorin-

tegrationsmaßnahmen 
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 (1) Zur Beratung zu arbeits- und so-
zialrechtlichen Fragestellungen von 
Drittstaatsangehörigen wird ab dem 1. 
Januar 2026 ein bundesweites, unent-
geltliches und niedrigschwelliges Bera-
tungsangebot eingerichtet. Es richtet 
sich sowohl an Drittstaatsangehörige, 
die sich bereits im Bundesgebiet aufhal-
ten, als auch an Drittstaatsangehörige, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Ausland haben und im Bundesgebiet ar-
beiten möchten. In ausgewählten Dritt-
staaten können, beginnend mit dem Ka-
lenderjahr 2026, Beratung, Sprachförde-
rung und die Vermittlung von Kenntnis-
sen über das Leben in Deutschland so-
wie eine transnationale Begleitung (Vo-
rintegrationsmaßnahmen) angeboten 
werden. Das Angebot richtet sich an 
Drittstaatsangehörige, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland ha-
ben und im Bundesgebiet eine Erwerbs-
tätigkeit aufnehmen möchten. Zur Be-
reitstellung zielgruppenspezifischer In-
formationen zum Fachkräftebedarf und 
Einwanderungsprozess werden das Por-
tal der Bundesregierung "Make it in Ger-
many" zur Gewinnung von Fachkräften 
aus Drittstaaten fortgeführt sowie Kom-
munikationsmaßnahmen und Unterstüt-
zungsstrukturen zur Fachkräftegewin-
nung im Rahmen von "Make it in Ger-
many" im Aus- und Inland verstärkt. Die 
Informations-, Kommunikations- und 
Unterstützungsangebote richten sich an 
Arbeitgeber in Deutschland sowie an 
Drittstaatsangehörige, die sich bereits 
im Bundesgebiet aufhalten, oder die ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt im Aus-
land haben und die im Bundesgebiet ar-
beiten möchten. 
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 (2) Zuständige Behörde für die Um-
setzung der Beratung nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 ist das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Es kann die Um-
setzung der Beratung Dritten übertra-
gen. Zuständige Behörde für die Kon-
zeption von Vorintegrationsmaßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 3 und 4 ist das Amt 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion. Die Aufgabe der Durchführung von 
Vorintegrationsmaßnahmen nach Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 kann auf Dritte über-
tragen werden. Zuständige Behörde für 
die Umsetzung der Aufgaben nach Ab-
satz 1 Satz 5 und 6 ist das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz in 
Abstimmung mit den beteiligten Res-
sorts. Es kann die Umsetzung dieser 
Aufgaben an Dritte übertragen. 

 (3) Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates nähere Einzelheiten 
der Finanzierung der arbeits- und sozial-
rechtlichen Beratung, insbesondere das 
Nähere zur Leistungsgewährung, die 
Bewilligungsperiode, das Antragsver-
fahren, die Bedingungen und das Ver-
fahren für die Weiterleitung der Leistung 
durch Träger an Dritte, die Übertragung 
der Umsetzung auf einen Dritten, das 
Nähere zur Kontrolle der Mittelverwen-
dung und die Evaluierung zu regeln. In 
Bezug auf Vorintegrationsmaßnahmen 
und die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 5 
und 6 findet Satz 1 keine Anwendung. 

 

§ 45c 

 Informationspflicht bei Anwerbung aus 
dem Ausland 
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 Schließt ein Arbeitgeber mit Sitz im 
Bundesgebiet mit einem Drittstaatsan-
gehörigen mit Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt im Ausland einen Ar-
beitsvertrag zur Arbeitsleistung im In-
land, hat er den Drittstaatsangehörigen 
spätestens am ersten Tag der Arbeits-
leistung in Textform auf die Möglichkeit 
einer Information oder Beratung nach § 
45b Absatz 1 Satz 1 und 2 hinzuweisen. 
Er hat dabei zumindest die aktuellen 
Kontaktdaten der vom Arbeitsplatz 
nächstgelegenen Beratungsstelle anzu-
geben. Die Hinweispflicht des Arbeitge-
bers entfällt bei einer grenzüberschrei-
tenden Vermittlung im Sinne des § 299 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch. 

§ 52 § 52 

Widerruf Widerruf 

(1) Der Aufenthaltstitel des Auslän-
ders nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
zweite Alternative, Nummer 2, 2a, 2b, 2c, 3 
und 4 kann außer in den Fällen der Ab-
sätze 2 bis 6 nur widerrufen werden, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. er keinen gültigen Pass oder Passer-
satz mehr besitzt, 

 

2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt 
oder verliert, 

 

3. er noch nicht eingereist ist,  

4. seine Anerkennung als Asylberechtig-
ter oder seine Rechtsstellung als 
Flüchtling oder als subsidiär Schutzbe-
rechtigter erlischt oder unwirksam wird 
oder 

 

5. die Ausländerbehörde nach Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Abs. 3 Satz 1 feststellt, dass 

 

a) die Voraussetzungen des § 60 Ab-
satz 5 oder 7 nicht oder nicht mehr 
vorliegen, 
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b) der Ausländer einen der Aus-
schlussgründe nach § 25 Abs. 3 
Satz 2 Nummer 1 bis 4 erfüllt oder 

 

c) in den Fällen des § 42 Satz 1 des 
Asylgesetzes die Feststellung auf-
gehoben oder unwirksam wird. 

 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 
kann auch der Aufenthaltstitel der mit dem 
Ausländer in familiärer Gemeinschaft le-
benden Familienangehörigen widerrufen 
werden, wenn diesen kein eigenständiger 
Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht. 

 

(2) Ein nationales Visum, eine Aufent-
haltserlaubnis und eine Blaue Karte EU, 
die zum Zweck der Beschäftigung erteilt 
wurden, sind zu widerrufen, wenn die Bun-
desagentur für Arbeit nach § 41 die Zustim-
mung zur Ausübung der Beschäftigung wi-
derrufen hat. Ein nationales Visum und 
eine Aufenthaltserlaubnis, die nicht zum 
Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, 
sind im Falle des Satzes 1 in dem Umfang 
zu widerrufen, in dem sie die Beschäfti-
gung gestatten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Eine nach § 19 erteilte ICT-
Karte, eine nach § 19b erteilte Mobiler-ICT-
Karte oder ein Aufenthaltstitel zum Zweck 
des Familiennachzugs zu einem Inhaber 
einer ICT-Karte oder Mobiler-ICT-Karte 
kann widerrufen werden, wenn der Auslän-
der  

(2a)   Eine nach § 19 erteilte ICT-
Karte, eine nach § 19b erteilte Mobiler-ICT-
Karte oder ein Aufenthaltstitel zum Zweck 
des Familiennachzugs zu einem Inhaber 
einer ICT-Karte oder Mobiler-ICT-Karte 
kann widerrufen werden, wenn der Auslän-
der 

1. nicht mehr die Voraussetzungen der 
Erteilung erfüllt oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. gegen Vorschriften eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union 
über die Mobilität von unternehmensin-
tern transferierten Arbeitnehmern im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2014/66/EU verstoßen hat. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Wird die ICT-Karte oder die Mobiler-ICT-
Karte widerrufen, so ist zugleich der dem 
Familienangehörigen erteilte Aufenthaltsti-
tel zu widerrufen, es sei denn, dem Fami-
lienangehörigen steht ein eigenständiger 
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel zu. 

Wird die ICT-Karte oder die Mobiler-ICT-
Karte widerrufen, so ist zugleich der dem 
Familienangehörigen erteilte Aufenthaltsti-
tel zu widerrufen, es sei denn, dem Fami-
lienangehörigen steht ein eigenständiger 
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel zu. 
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 (2b)   Eine Blaue Karte EU kann wi-
derrufen werden, wenn 

 1. die Voraussetzungen der Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind, 

 2. der Inhaber einer Blauen Karte EU 
der zuständigen Ausländerbehörde 
die nach § 82 Absatz 1 Satz 6 und 
Absatz 6 Satz 1 erforderlichen Mit-
teilungen nicht oder nicht rechtzei-
tig macht, 

 3. der Inhaber der Blauen Karte EU ge-
gen Vorschriften eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen 
Union über die Mobilität von Inha-
bern einer Blauen Karte EU im An-
wendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2021/1883 verstoßen hat. 

 Wird die Blaue Karte EU widerrufen, so 
ist zugleich der dem Familienangehöri-
gen erteilte Aufenthaltstitel zu widerru-
fen, es sei denn, dem Familienangehöri-
gen steht ein eigenständiger Anspruch 
auf einen Aufenthaltstitel zu. 

 (2c)   Die Blaue Karte EU eines Aus-
länders, der zum Zweck der langfristi-
gen Mobilität für Inhaber einer Blauen 
Karte EU in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union zieht, wird so 
lange nicht widerrufen, bis dieser an-
dere Mitglied-staat über den Antrag auf 
langfristige Mobilität entschieden hat. 

(3) Eine nach § 16b Absatz 1, 5 oder 
7 zum Zweck des Studiums erteilte Aufent-
haltserlaubnis kann widerrufen werden, 
wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Ausländer ohne die erforderliche 
Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit ausübt, 

 

2. der Ausländer unter Berücksichtigung 
der durchschnittlichen Studiendauer an 
der betreffenden Hochschule im jewei-
ligen Studiengang und seiner individu-
ellen Situation keine ausreichenden 
Studienfortschritte macht oder 
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3. der Ausländer nicht mehr die Voraus-
setzungen erfüllt, unter denen ihm eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16b Ab-
satz 1, 5 oder 7 erteilt werden könnte. 

 

Zur Prüfung der Voraussetzungen von Satz 
1 Nummer 2 kann die Ausbildungseinrich-
tung beteiligt werden. 

 

(4) Eine nach § 18d oder § 18f erteilte 
Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen wer-
den, wenn  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Forschungseinrichtung, mit welcher 
der Ausländer eine Aufnahmevereinba-
rung abgeschlossen hat, ihre Anerken-
nung verliert, sofern er an einer Hand-
lung beteiligt war, die zum Verlust der 
Anerkennung geführt hat, 

 

2. der Ausländer bei der Forschungsein-
richtung keine Forschung mehr betreibt 
oder betreiben darf oder 

 

3. der Ausländer nicht mehr die Voraus-
setzungen erfüllt, unter denen ihm eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 18d oder § 
18f erteilt werden könnte oder eine 
Aufnahmevereinbarung mit ihm abge-
schlossen werden dürfte. 

 

(4a) Eine nach § 16e oder § 19e 
erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerru-
fen werden, wenn der Ausländer nicht 
mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter de-
nen ihm die Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden könnte. 

(4a)   Eine nach § 16e oder § 19e er-
teilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen 
werden, wenn der Ausländer nicht mehr die 
Voraussetzungen erfüllt, unter denen ihm 
die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
könnte. 

(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Absatz 4a Satz 1 oder Absatz 4b Satz 1 
soll widerrufen werden, wenn  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. der Ausländer nicht bereit war oder 
nicht mehr bereit ist, im Strafverfahren 
auszusagen, 

 

2. die Angaben des Ausländers, auf die in 
§ 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 oder 
Absatz 4b Satz 2 Nummer 1 Bezug ge-
nommen wird, nach Mitteilung der 
Staatsanwaltschaft oder des Strafge-
richts mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit als falsch anzusehen sind oder 
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3. der Ausländer auf Grund sonstiger 
Umstände nicht mehr die Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach § 25 Absatz 4a oder 
Absatz 4b erfüllt. 

 

Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 4a Satz 1 soll auch dann widerrufen 
werden, wenn der Ausländer freiwillig wie-
der Verbindung zu den Personen nach § 
25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 aufgenom-
men hat. 

 

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
38a soll widerrufen werden, wenn der Aus-
länder seine Rechtsstellung als langfristig 
Aufenthaltsberechtigter in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union ver-
liert. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) (weggefallen) (7) u n v e r ä n d e r t  

§ 58 § 58 

Abschiebung Abschiebung 

(1) Der Ausländer ist abzuschieben, 
wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist, 
eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder 
diese abgelaufen ist, und die freiwillige Er-
füllung der Ausreisepflicht nicht gesichert 
ist oder aus Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung eine Überwachung 
der Ausreise erforderlich erscheint. Bei Ein-
tritt einer der in § 59 Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Voraussetzungen innerhalb der 
Ausreisefrist soll der Ausländer vor deren 
Ablauf abgeschoben werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Vor der Abschiebung eines unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländers hat 
sich die Behörde zu vergewissern, dass 
dieser im Rückkehrstaat einem Mitglied 
seiner Familie, einer zur Personensorge 
berechtigten Person oder einer geeigneten 
Aufnahmeeinrichtung übergeben wird. 

u n v e r ä n d e r t  
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(1b) Ein Ausländer, der eine Er-
laubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt 
oder eine entsprechende Rechtsstellung in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union innehat und in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union inter-
national Schutzberechtigter ist, darf außer 
in den Fällen des § 60 Absatz 8 Satz 1 nur 
in den schutzgewährenden Mitgliedstaat 
abgeschoben werden. § 60 Absatz 2, 3, 5 
und 7 bleibt unberührt. 

(1b) Ein Ausländer, der eine Er-
laubnis zum Daueraufenthalt – EU besitzt 
oder eine entsprechende Rechtsstellung in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union innehat und in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union inter-
national Schutzberechtigter ist, darf außer 
in den Fällen des § 60 Absatz 8 Satz 1 nur 
in den schutzgewährenden Mitgliedstaat 
abgeschoben werden. § 60 Absatz 2, 3, 5 
und 7 bleibt unberührt. Gleiches gilt, 
wenn ein Ausländer zuletzt Inhaber ei-
ner Blauen Karte EU war und in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union international Schutzberechtigter 
ist. 

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, 
wenn der Ausländer  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. unerlaubt eingereist ist,  

2. noch nicht die erstmalige Erteilung des 
erforderlichen Aufenthaltstitels oder 
noch nicht die Verlängerung beantragt 
hat oder trotz erfolgter Antragstellung 
der Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 
als erlaubt oder der Aufenthaltstitel 
nach § 81 Abs. 4 nicht als fortbeste-
hend gilt oder 

 

3. auf Grund einer Rückführungsent-
scheidung eines anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union gemäß Ar-
tikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des 
Rates vom 28. Mai 2001 über die ge-
genseitige Anerkennung von Entschei-
dungen über die Rückführung von 
Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 
149 S. 34) ausreisepflichtig wird, so-
fern diese von der zuständigen Be-
hörde anerkannt wird. 

 

Im Übrigen ist die Ausreisepflicht erst voll-
ziehbar, wenn die Versagung des Aufent-
haltstitels oder der sonstige Verwaltungs-
akt, durch den der Ausländer nach § 50 
Abs. 1 ausreisepflichtig wird, vollziehbar ist. 

 

(3) Die Überwachung der Ausreise ist 
insbesondere erforderlich, wenn der Aus-
länder  

(3) u n v e r ä n d e r t  



 - 112 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft 
oder in sonstigem öffentlichen Gewahr-
sam befindet, 

 

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreise-
frist nicht ausgereist ist, 

 

3. auf Grund eines besonders schwerwie-
genden Ausweisungsinteresses nach § 
54 Absatz 1 in Verbindung mit § 53 
ausgewiesen worden ist, 

 

4. mittellos ist,  

5. keinen Pass oder Passersatz besitzt,  

6. gegenüber der Ausländerbehörde zum 
Zweck der Täuschung unrichtige Anga-
ben gemacht oder die Angaben ver-
weigert hat oder 

 

7. zu erkennen gegeben hat, dass er sei-
ner Ausreisepflicht nicht nachkommen 
wird. 

 

(4) Die die Abschiebung durchfüh-
rende Behörde ist befugt, zum Zweck der 
Abschiebung den Ausländer zum Flugha-
fen oder Grenzübergang zu verbringen und 
ihn zu diesem Zweck kurzzeitig festzuhal-
ten. Das Festhalten ist auf das zur Durch-
führung der Abschiebung unvermeidliche 
Maß zu beschränken. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit der Zweck der Durchfüh-
rung der Abschiebung es erfordert, kann 
die die Abschiebung durchführende Be-
hörde die Wohnung des abzuschiebenden 
Ausländers zu dem Zweck seiner Ergrei-
fung betreten, wenn Tatsachen vorliegen, 
aus denen zu schließen ist, dass sich der 
Ausländer dort befindet. Die Wohnung um-
fasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, 
Betriebs- und Geschäftsräume sowie ande-
res befriedetes Besitztum. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit der Zweck der Durchfüh-
rung der Abschiebung es erfordert, kann 
die die Abschiebung durchführende Be-
hörde eine Durchsuchung der Wohnung 
des abzuschiebenden Ausländers zu dem 
Zweck seiner Ergreifung vornehmen. Bei 
anderen Personen sind Durchsuchungen 
nur zur Ergreifung des abzuschiebenden 
Ausländers zulässig, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen zu schließen ist, dass 
der Ausländer sich in den zu durchsuchen-
den Räumen befindet. Absatz 5 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Zur Nachtzeit darf die Wohnung 
nur betreten oder durchsucht werden, 
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu 
schließen ist, dass die Ergreifung des Aus-
länders zum Zweck seiner Abschiebung 
andernfalls vereitelt wird. Die Organisation 
der Abschiebung ist keine Tatsache im 
Sinne von Satz 1. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Durchsuchungen nach Absatz 6 
dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im 
Verzug auch durch die die Abschiebung 
durchführende Behörde angeordnet wer-
den. Die Annahme von Gefahr im Verzug 
kann nach Betreten der Wohnung nach Ab-
satz 5 nicht darauf gestützt werden, dass 
der Ausländer nicht angetroffen wurde. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Der Inhaber der zu durchsuchen-
den Räume darf der Durchsuchung bei-
wohnen. Ist er abwesend, so ist, wenn 
möglich, sein Vertreter oder ein erwachse-
ner Angehöriger, Hausgenosse oder Nach-
bar hinzuzuziehen. Dem Inhaber oder der 
in dessen Abwesenheit hinzugezogenen 
Person ist in den Fällen des Absatzes 6 
Satz 2 der Zweck der Durchsuchung vor 
deren Beginn bekannt zu machen. Über die 
Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fer-
tigen. Sie muss die verantwortliche Dienst-
stelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsu-
chung und, falls keine gerichtliche Anord-
nung ergangen ist, auch Tatsachen, wel-
che die Annahme einer Gefahr im Verzug 
begründet haben, enthalten. Dem Woh-
nungsinhaber oder seinem Vertreter ist auf 
Verlangen eine Abschrift der Niederschrift 
auszuhändigen. Ist die Anfertigung der Nie-
derschrift oder die Aushändigung einer Ab-
schrift nach den besonderen Umständen 
des Falles nicht möglich oder würde sie 
den Zweck der Durchsuchung gefährden, 
so sind dem Wohnungsinhaber oder der 
hinzugezogenen Person lediglich die 
Durchsuchung unter Angabe der verant-
wortlichen Dienststelle sowie Zeit und Ort 
der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Weitergehende Regelungen der 
Länder, die den Regelungsgehalt der Ab-
sätze 5 bis 9 betreffen, bleiben unberührt. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

§ 60c § 60c 

Ausbildungsduldung entfällt 

(1) Eine Duldung im Sinne von § 60a 
Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der 
Ausländer in Deutschland  

 

1. als Asylbewerber eine   

a) qualifizierte Berufsausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbil-
dungsberuf aufgenommen hat o-
der 
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b) Assistenz- oder Helferausbildung 
in einem staatlich anerkannten o-
der vergleichbar geregelten Aus-
bildungsberuf aufgenommen hat, 
an die eine qualifizierte Berufsaus-
bildung in einem staatlich aner-
kannten oder vergleichbar gere-
gelten Ausbildungsberuf, für den 
die Bundesagentur für Arbeit einen 
Engpass festgestellt hat, an-
schlussfähig ist und dazu eine 
Ausbildungsplatzzusage vorliegt, 

 

und nach Ablehnung des Asylantrags 
diese Berufsausbildung fortsetzen 
möchte oder 

 

2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist 
und eine in Nummer 1 genannte Be-
rufsausbildung aufnimmt. 

 

In Fällen offensichtlichen Missbrauchs 
kann die Ausbildungsduldung versagt wer-
den. Im Fall des Satzes 1 ist die Beschäfti-
gungserlaubnis zu erteilen. 

 

(2) Die Ausbildungsduldung wird nicht 
erteilt, wenn  

 

1. ein Ausschlussgrund nach § 60a Ab-
satz 6 vorliegt, 

 

2. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
der Ausländer bei Antragstellung noch 
nicht drei Monate im Besitz einer Dul-
dung ist, 

 

3. die Identität nicht geklärt ist   

a) bei Einreise in das Bundesgebiet 
bis zum 31. Dezember 2016 bis 
zur Beantragung der Ausbildungs-
duldung, oder 

 

b) bei Einreise in das Bundesgebiet 
ab dem 1. Januar 2017 und vor 
dem 1. Januar 2020 bis zur Bean-
tragung der Ausbildungsduldung, 
spätestens jedoch bis zum 30. 
Juni 2020 oder 
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c) bei Einreise in das Bundesgebiet 
nach dem 31. Dezember 2019 in-
nerhalb der ersten sechs Monate 
nach der Einreise; 

 

die Frist gilt als gewahrt, wenn der 
Ausländer innerhalb der in den Buch-
staben a bis c genannten Frist alle er-
forderlichen und ihm zumutbaren Maß-
nahmen für die Identitätsklärung ergrif-
fen hat und die Identität erst nach die-
ser Frist geklärt werden kann, ohne 
dass der Ausländer dies zu vertreten 
hat, 

 

4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Ab-
satz 1 Nummer 6 oder 7 vorliegt oder 
gegen den Ausländer eine Auswei-
sungsverfügung oder eine Abschie-
bungsanordnung nach § 58a besteht, 
oder 

 

5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
zum Zeitpunkt der Antragstellung kon-
krete Maßnahmen zur Aufenthaltsbe-
endigung, die in einem hinreichenden 
sachlichen und zeitlichen Zusammen-
hang zur Aufenthaltsbeendigung ste-
hen, bevorstehen; diese konkreten 
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-
gung stehen bevor, wenn  

 

a) eine ärztliche Untersuchung zur 
Feststellung der Reisefähigkeit 
veranlasst wurde, 

 

b) der Ausländer einen Antrag zur 
Förderung mit staatlichen Mitteln 
einer freiwilligen Ausreise gestellt 
hat, 

 

c) die Buchung von Transportmitteln 
für die Abschiebung eingeleitet 
wurde, 

 

d) vergleichbar konkrete Vorberei-
tungsmaßnahmen zur Abschie-
bung des Ausländers eingeleitet 
wurden, es sei denn, es ist von 
vornherein absehbar, dass diese 
nicht zum Erfolg führen, oder 
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e) ein Verfahren zur Bestimmung des 
zuständigen Mitgliedstaates ge-
mäß Artikel 20 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 604/2013 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 eingelei-
tet wurde. 

 

(3) Der Antrag auf Erteilung der Aus-
bildungsduldung kann frühestens sieben 
Monate vor Beginn der Berufsausbildung 
gestellt werden. Die Ausbildungsduldung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird frü-
hestens sechs Monate vor Beginn der Be-
rufsausbildung erteilt. Sie wird erteilt, wenn 
zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Ertei-
lung der Ausbildungsduldung die Eintra-
gung des Ausbildungsvertrages in das Ver-
zeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
bei der zuständigen Stelle bereits beantragt 
wurde oder die Eintragung erfolgt ist oder, 
soweit eine solche Eintragung nicht erfor-
derlich ist, der Ausbildungsvertrag mit einer 
Bildungseinrichtung geschlossen wurde o-
der die Zustimmung einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtung 
zu dem Ausbildungsvertrag vorliegt. Die 
Ausbildungsduldung wird für die im Ausbil-
dungsvertrag bestimmte Dauer der Berufs-
ausbildung erteilt. 

 

(4) Die Ausbildungsduldung erlischt, 
wenn ein Ausschlussgrund nach Absatz 2 
Nummer 4 eintritt oder die Ausbildung vor-
zeitig beendet oder abgebrochen wird. 

 

(5) Wird die Ausbildung vorzeitig be-
endet oder abgebrochen, ist die Bildungs-
einrichtung verpflichtet, dies unverzüglich, 
in der Regel innerhalb von zwei Wochen, 
der zuständigen Ausländerbehörde schrift-
lich oder elektronisch mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind neben den mitzuteilenden 
Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintritts 
die Namen, Vornamen und die Staatsange-
hörigkeit des Ausländers anzugeben. 
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(6) Wird das Ausbildungsverhältnis 
vorzeitig beendet oder abgebrochen, wird 
dem Ausländer einmalig eine Duldung für 
sechs Monate zum Zweck der Suche nach 
einem weiteren Ausbildungsplatz zur Auf-
nahme einer Berufsausbildung nach Ab-
satz 1 erteilt. Die Duldung wird für sechs 
Monate zum Zweck der Suche nach einer 
der erworbenen beruflichen Qualifikation 
entsprechenden Beschäftigung verlängert, 
wenn nach erfolgreichem Abschluss der 
Berufsausbildung, für die die Duldung er-
teilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im 
Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt; die zur Ar-
beitsplatzsuche erteilte Duldung darf für 
diesen Zweck nicht verlängert werden. 

 

(7) Eine Duldung nach Absatz 1 Satz 
1 kann unbeachtlich des Absatzes 2 Num-
mer 3 erteilt werden, wenn der Ausländer 
die erforderlichen und ihm zumutbaren 
Maßnahmen für die Identitätsklärung ergrif-
fen hat. 

 

(8) § 60a bleibt im Übrigen unberührt.  

§ 66 § 66 

Kostenschuldner; Sicherheitsleistung Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 

(1) Kosten, die durch die Durchset-
zung einer räumlichen Beschränkung, die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Ab-
schiebung entstehen, hat der Ausländer zu 
tragen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Neben dem Ausländer haftet für 
die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer 
sich gegenüber der Ausländerbehörde oder 
der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für 
die Ausreisekosten des Ausländers aufzu-
kommen. 

(2) Neben dem Ausländer haftet für 
die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer 
sich gegenüber der Ausländerbehörde oder 
der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für 
die Ausreisekosten des Ausländers aufzu-
kommen. Wird in den Fällen des § 18i 
der Antrag auf Erteilung einer Blauen 
Karte EU abgelehnt, weil die Bedingun-
gen für die Ausübung der langfristigen 
Mobilität nicht vorliegen, haftet neben 
dem Inhaber der Blauen Karte EU der 
Arbeitgeber für die in Absatz 1 bezeich-
neten Kosten. 
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(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 
2 haftet der Beförderungsunternehmer ne-
ben dem Ausländer für die Kosten der 
Rückbeförderung des Ausländers und für 
die Kosten, die von der Ankunft des Aus-
länders an der Grenzübergangsstelle bis 
zum Vollzug der Entscheidung über die 
Einreise entstehen. Ein Beförderungsunter-
nehmer, der schuldhaft einer Verfügung 
nach § 63 Abs. 2 zuwiderhandelt, haftet ne-
ben dem Ausländer für sonstige Kosten, 
die in den Fällen des § 64 Abs. 1 durch die 
Zurückweisung und in den Fällen des § 64 
Abs. 2 durch die Abschiebung entstehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für die Kosten der Abschiebung o-
der Zurückschiebung haftet:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. wer als Arbeitgeber den Ausländer als 
Arbeitnehmer beschäftigt hat, dem die 
Ausübung der Erwerbstätigkeit nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
erlaubt war; 

 

2. ein Unternehmer, für den ein Arbeitge-
ber als unmittelbarer Auftragnehmer 
Leistungen erbracht hat, wenn ihm be-
kannt war oder er bei Beachtung der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
hätte erkennen müssen, dass der Ar-
beitgeber für die Erbringung der Leis-
tung den Ausländer als Arbeitnehmer 
eingesetzt hat, dem die Ausübung der 
Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes nicht erlaubt war; 

 

3. wer als Generalunternehmer oder zwi-
schengeschalteter Unternehmer ohne 
unmittelbare vertragliche Beziehungen 
zu dem Arbeitgeber Kenntnis von der 
Beschäftigung des Ausländers hat, 
dem die Ausübung der Erwerbstätig-
keit nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes nicht erlaubt war; 

 

4. wer eine nach § 96 strafbare Handlung 
begeht; 

 

5. der Ausländer, soweit die Kosten von 
den anderen Kostenschuldnern nicht 
beigetrieben werden können. 
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Die in Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten 
Personen haften als Gesamtschuldner im 
Sinne von § 421 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 

 

(4a) Die Haftung nach Absatz 4 
Nummer 1 entfällt, wenn der Arbeitgeber 
seinen Verpflichtungen nach § 4a Absatz 5 
sowie seiner Meldepflicht nach § 28a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Ver-
bindung mit den §§ 6, 7 und 13 der Daten-
erfassungs- und -übermittlungsverordnung 
oder nach § 18 des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes nachgekommen ist, es sei 
denn, er hatte Kenntnis davon, dass der 
Aufenthaltstitel oder die Bescheinigung 
über die Aufenthaltsgestattung oder die 
Aussetzung der Abschiebung des Auslän-
ders gefälscht war. 

(4a) u n v e r ä n d e r t  

(5) Von dem Kostenschuldner kann 
eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 
Die Anordnung einer Sicherheitsleistung 
des Ausländers oder des Kostenschuldners 
nach Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der 
Behörde, die sie erlassen hat, ohne vorhe-
rige Vollstreckungsanordnung und Fristset-
zung vollstreckt werden, wenn andernfalls 
die Erhebung gefährdet wäre. Zur Siche-
rung der Ausreisekosten können Rückflug-
scheine und sonstige Fahrausweise be-
schlagnahmt werden, die im Besitz eines 
Ausländers sind, der zurückgewiesen, zu-
rückgeschoben, ausgewiesen oder abge-
schoben werden soll oder dem Einreise 
und Aufenthalt nur wegen der Stellung ei-
nes Asylantrages gestattet wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 71 § 71 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

(1) Für aufenthalts- und passrechtli-
che Maßnahmen und Entscheidungen 
nach diesem Gesetz und nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen sind die Ausländerbehörden zustän-
dig. Die Landesregierung oder die von ihr 
bestimmte Stelle kann bestimmen, dass für 
einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere 
bestimmte Ausländerbehörden zuständig 
sind. Nach Satz 2 kann durch die zuständi-
gen Stellen der betroffenen Länder auch 
geregelt werden, dass den Ausländerbe-
hörden eines Landes für die Bezirke von 
Ausländerbehörden verschiedener Länder 
Aufgaben zugeordnet werden. Für die Voll-
ziehung von Abschiebungen ist in den Län-
dern jeweils eine zentral zuständige Stelle 
zu bestimmen. Die Länder sollen jeweils 
mindestens eine zentrale Ausländerbe-
hörde einrichten, die bei Visumanträgen 
nach § 6 zu Zwecken nach den §§ 16a, 
16d, 17 Absatz 1, den §§ 18a, 18b, 18c Ab-
satz 3, den §§ 18d, 18f, 19, 19b, 19c und 
20 sowie bei Visumanträgen des Ehegatten 
oder der minderjährigen ledigen Kinder 
zum Zweck des Familiennachzugs, die in 
zeitlichem Zusammenhang gestellt werden, 
die zuständige Ausländerbehörde ist. 

(1) Für aufenthalts- und passrechtli-
che Maßnahmen und Entscheidungen 
nach diesem Gesetz und nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen sind die Ausländerbehörden zustän-
dig. Die Landesregierung oder die von ihr 
bestimmte Stelle kann bestimmen, dass für 
einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere 
bestimmte Ausländerbehörden zuständig 
sind. Nach Satz 2 kann durch die zuständi-
gen Stellen der betroffenen Länder auch 
geregelt werden, dass den Ausländerbe-
hörden eines Landes für die Bezirke von 
Ausländerbehörden verschiedener Länder 
Aufgaben zugeordnet werden. Für die Voll-
ziehung von Abschiebungen ist in den Län-
dern jeweils eine zentral zuständige Stelle 
zu bestimmen. Die Länder sollen jeweils 
mindestens eine zentrale Ausländerbe-
hörde einrichten, die bei Visumanträgen 
nach § 6 zu Zwecken nach den §§ 16a, 
16d, 17 Absatz 1, den §§ 18a, 18b, 18c Ab-
satz 3, den §§ 18d, 18f, 18g, 19, 19b, 19c, 
20 und 20a sowie bei Visumanträgen des 
Ehegatten oder der minderjährigen ledigen 
Kinder zum Zweck des Familiennachzugs, 
die in zeitlichem Zusammenhang gestellt 
werden, die zuständige Ausländerbehörde 
ist. 
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(2) Im Ausland sind für Pass- und Vi-
saangelegenheiten die vom Auswärtigen 
Amt ermächtigten Auslandsvertretungen 
zuständig. Das Auswärtige Amt wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat dem Bun-
desamt für Auswärtige Angelegenheiten 
die Entscheidung über Anträge auf Ertei-
lung eines Visums zu übertragen. Soweit 
von dieser Ermächtigung Gebrauch ge-
macht wird, stehen dem Bundesamt für 
Auswärtige Angelegenheiten die Befug-
nisse zur Datenverarbeitung sowie alle 
sonstigen Aufgaben und Befugnisse einer 
Auslandsvertretung bei der Erteilung von 
Visa gemäß Absatz 3 Nummer 3 Buch-
stabe b sowie gemäß den §§ 54, 66, 68, 
69, 72, 72a, 73, 73a, 75, 87, 90c, 91d und 
91g zu. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs be-
auftragten Behörden sind zuständig für  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Zurückweisung und die Zurück-
schiebung an der Grenze, einschließ-
lich der Überstellung von Drittstaatsan-
gehörigen auf Grundlage der Verord-
nung (EU) Nr. 604/2013, wenn der 
Ausländer von der Grenzbehörde im 
grenznahen Raum in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang mit einer 
unerlaubten Einreise angetroffen wird, 

 

1a. Abschiebungen an der Grenze, sofern 
der Ausländer bei oder nach der uner-
laubten Einreise über eine Grenze im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) 2016/399 (Binnen-
grenze) aufgegriffen wird, 

 

1b. Abschiebungen an der Grenze, sofern 
der Ausländer bereits unerlaubt einge-
reist ist, sich danach weiter fortbewegt 
hat und in einem anderen Grenzraum 
oder auf einem als Grenzübergangs-
stelle zugelassenen oder nicht zuge-
lassenen Flughafen, Flug- oder Lande-
platz oder See- oder Binnenhafen auf-
gegriffen wird, 

 



 - 123 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

1c. die Befristung der Wirkungen auf 
Grund der von ihnen vorgenommenen 
Ab- und Zurückschiebungen nach § 11 
Absatz 2, 4 und 8, 

 

1d. die Rückführungen von Ausländern 
aus anderen und in andere Staaten; 
die Zuständigkeit besteht neben derje-
nigen der in Absatz 1 und in Absatz 5 
bestimmten Stellen, 

 

1e. die Beantragung von Haft und die 
Festnahme, soweit es zur Vornahme 
der in den Nummern 1 bis 1d bezeich-
neten Maßnahmen erforderlich ist, 

 

2. die Erteilung eines Visums und die 
Ausstellung eines Passersatzes nach § 
14 Abs. 2 sowie die Aussetzung der 
Abschiebung nach § 60a Abs. 2a, 

 

3. die Rücknahme und den Widerruf ei-
nes nationalen Visums sowie die Ent-
scheidungen nach Artikel 34 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 810/2009 

 

a) im Fall der Zurückweisung, Zu-
rückschiebung oder Abschiebung, 
soweit die Voraussetzungen der 
Nummer 1a oder 1b erfüllt sind, 

 

b) auf Ersuchen der Auslandsvertre-
tung, die das Visum erteilt hat, o-
der 

 

c) auf Ersuchen der Ausländerbe-
hörde, die der Erteilung des Vi-
sums zugestimmt hat, sofern diese 
ihrer Zustimmung bedurfte, 

 

4. das Ausreiseverbot und die Maßnah-
men nach § 66 Abs. 5 an der Grenze, 

 

5. die Prüfung an der Grenze, ob Beför-
derungsunternehmer und sonstige 
Dritte die Vorschriften dieses Gesetzes 
und die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnungen und Anord-
nungen beachtet haben, 
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6. sonstige ausländerrechtliche Maßnah-
men und Entscheidungen, soweit sich 
deren Notwendigkeit an der Grenze 
ergibt und sie vom Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat hierzu 
allgemein oder im Einzelfall ermächtigt 
sind, 

 

7. die Beschaffung von Heimreisedoku-
menten im Wege der Amtshilfe in Ein-
zelfällen für Ausländer, 

 

8. die Erteilung von in Rechtsvorschriften 
der Europäischen Union vorgesehenen 
Vermerken und Bescheinigungen vom 
Datum und Ort der Einreise über die 
Außengrenze eines Mitgliedstaates, 
der den Schengen-Besitzstand voll-
ständig anwendet; die Zuständigkeit 
der Ausländerbehörden oder anderer 
durch die Länder bestimmter Stellen 
wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 

 

(4) Für die erforderlichen Maßnahmen 
nach den §§ 48, 48a und 49 Absatz 2 bis 9 
sind die Ausländerbehörden, die Polizei-
vollzugsbehörden der Länder sowie bei 
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
die Bundespolizei und andere mit der poli-
zeilichen Kontrolle des grenzüberschreiten-
den Verkehrs beauftragte Behörden zu-
ständig. In den Fällen des § 49 Abs. 4 sind 
auch die Behörden zuständig, die die Ver-
teilung nach § 15a veranlassen. In den Fäl-
len des § 49 Absatz 5 Nummer 5 und 6 
sind die vom Auswärtigen Amt ermächtig-
ten Auslandsvertretungen zuständig. In den 
Fällen des § 49 Absatz 8 und 9 sind auch 
die Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 
44 des Asylgesetzes und die Außenstellen 
des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge befugt, bei Tätigwerden in Amtshilfe 
die erkennungsdienstlichen Maßnahmen 
bei ausländischen Kindern oder Jugendli-
chen, die unbegleitet in das Bundesgebiet 
eingereist sind, vorzunehmen; diese Maß-
nahmen sollen im Beisein des zuvor zur 
vorläufigen Inobhutnahme verständigten 
Jugendamtes und in kindgerechter Weise 
durchgeführt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Für die Zurückschiebung sowie die 
Durchsetzung der Verlassenspflicht des § 
12 Abs. 3 und die Durchführung der Ab-
schiebung und, soweit es zur Vorbereitung 
und Sicherung dieser Maßnahmen erfor-
derlich ist, die Festnahme und Beantra-
gung der Haft sind auch die Polizeien der 
Länder zuständig. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat oder die von ihm 
bestimmte Stelle entscheidet im Benehmen 
mit dem Auswärtigen Amt über die Aner-
kennung von Pässen und Passersatzpapie-
ren (§ 3 Abs. 1); die Entscheidungen erge-
hen als Allgemeinverfügung und können im 
Bundesanzeiger bekannt gegeben werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 72 § 72 

Beteiligungserfordernisse Beteiligungserfordernisse 

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Ab-
satz 8) darf nur mit Zustimmung der für den 
vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen 
Ausländerbehörde erteilt werden. Die Be-
hörde, die den Ausländer ausgewiesen, ab-
geschoben oder zurückgeschoben hat, ist 
in der Regel zu beteiligen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Über das Vorliegen eines ziel-
staatsbezogenen Abschiebungsverbots 
nach § 60 Absatz 5 oder 7 und das Vorlie-
gen eines Ausschlusstatbestandes nach § 
25 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 bis 4 ent-
scheidet die Ausländerbehörde nur nach 
vorheriger Beteiligung des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Räumliche Beschränkungen, Auf-
lagen und Bedingungen, Befristungen nach 
§ 11 Absatz 2 Satz 1, Anordnungen nach § 
47 und sonstige Maßnahmen gegen einen 
Ausländer, der nicht im Besitz eines erfor-
derlichen Aufenthaltstitels ist, dürfen von 
einer anderen Behörde nur im Einverneh-
men mit der Behörde geändert oder aufge-
hoben werden, die die Maßnahme ange-
ordnet hat. Satz 1 findet keine Anwendung, 
wenn der Aufenthalt des Ausländers nach 
den Vorschriften des Asylgesetzes auf den 
Bezirk der anderen Ausländerbehörde be-
schränkt ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Die Aufhebung einer Wohn-
sitzverpflichtung nach § 12a Absatz 5 darf 
nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde 
des geplanten Zuzugsorts erfolgen. Die Zu-
stimmung ist zu erteilen, wenn die Voraus-
setzungen des § 12a Absatz 5 vorliegen; 
eine Ablehnung ist zu begründen. Die Zu-
stimmung gilt als erteilt, wenn die Auslän-
derbehörde am Zuzugsort nicht innerhalb 
von vier Wochen ab Zugang des Ersu-
chens widerspricht. Die Erfüllung melde-
rechtlicher Verpflichtungen begründet keine 
Zuständigkeit einer Ausländerbehörde. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ein Ausländer, gegen den öffentli-
che Klage erhoben oder ein strafrechtliches 
Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, darf 
nur im Einvernehmen mit der zuständigen 
Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abge-
schoben werden. Ein Ausländer, der zu 
schützende Person im Sinne des Zeugen-
schutz-Harmonisierungsgesetzes ist, darf 
nur im Einvernehmen mit der Zeugen-
schutzdienststelle ausgewiesen oder abge-
schoben werden. Des Einvernehmens der 
Staatsanwaltschaft nach Satz 1 bedarf es 
nicht, wenn nur ein geringes Strafverfol-
gungsinteresse besteht. Dies ist der Fall, 
wenn die Erhebung der öffentlichen Klage 
oder die Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens wegen einer Straftat nach § 95 die-
ses Gesetzes oder nach § 9 des Gesetzes 
über die allgemeine Freizügigkeit von Uni-
onsbürgern oder Straftaten nach dem 
Strafgesetzbuch mit geringem Unrechts-
gehalt erfolgt ist. Insoweit sind Straftaten 
mit geringem Unrechtsgehalt Straftaten 
nach § 113 Absatz 1, § 115 des Strafge-
setzbuches, soweit er die entsprechende 
Geltung des § 113 Absatz 1 des Strafge-
setzbuches vorsieht, den §§ 123, 166, 167, 
169, 185, 223, 240 Absatz 1, den §§ 242, 
246, 248b, 263 Absatz 1, 2 und 4, den §§ 
265a, 267 Absatz 1 und 2, § 271 Absatz 1, 
2 und 4, den §§ 273, 274, 276 Absatz 1, 
den §§ 279, 281, 303 des Strafgesetzbu-
ches, dem § 21 des Straßenverkehrsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 430) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und dem § 6 des Pflichtversiche-
rungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I 
S. 213), das zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 6. Februar 2017 (BGBl. I S. 
147) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, es sei denn, diese 
Strafgesetze werden durch verschiedene 
Handlungen mehrmals verletzt oder es wird 
ein Strafantrag gestellt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) § 45 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch gilt nicht für Ausreiseeinrichtun-
gen und Einrichtungen, die der vorüberge-
henden Unterbringung von Ausländern die-
nen, denen aus völkerrechtlichen, humani-
tären oder politischen Gründen eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt oder bei denen die 
Abschiebung ausgesetzt wird. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Vor einer Entscheidung über die 
Erteilung, die Verlängerung oder den Wi-
derruf eines Aufenthaltstitels nach § 25 
Abs. 4a oder 4b und die Festlegung, Auf-
hebung oder Verkürzung einer Ausreisefrist 
nach § 59 Absatz 7 ist die für das in § 25 
Abs. 4a oder 4b in Bezug genommene 
Strafverfahren zuständige Staatsanwalt-
schaft oder das mit ihm befasste Strafge-
richt zu beteiligen, es sei denn, es liegt ein 
Fall des § 87 Abs. 5 Nr. 1 vor. Sofern der 
Ausländerbehörde die zuständige Staats-
anwaltschaft noch nicht bekannt ist, betei-
ligt sie vor einer Entscheidung über die 
Festlegung, Aufhebung oder Verkürzung 
einer Ausreisefrist nach § 59 Absatz 7 die 
für den Aufenthaltsort zuständige Polizei-
behörde. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Zur Prüfung des Vorliegens der 
Voraussetzungen der §§ 16a, 16d, 16e, 
18a, 18b, 18c Absatz 3 und der §§ 19 bis 
19c können die Ausländerbehörde, das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
sowie die Auslandsvertretung zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben die Bundesagentur für Ar-
beit auch dann beteiligen, wenn sie ihrer 
Zustimmung nicht bedürfen. 

(7) Zur Prüfung des Vorliegens der 
Voraussetzungen der §§ 16a, 16d, 16e, 
16g, 18a, 18b, 18c Absatz 3, des § 18g 
und der §§ 19 bis 19c können die Auslän-
derbehörde, das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge sowie die Auslandsvertre-
tung zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Bun-
desagentur für Arbeit auch dann beteiligen, 
wenn sie ihrer Zustimmung nicht bedürfen. 

§ 75 § 75 

Aufgaben Aufgaben 

Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben 
nach anderen Gesetzen folgende Aufga-
ben:  

Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben 
nach anderen Gesetzen folgende Aufga-
ben:  
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1. Koordinierung der Informationen über 
den Aufenthalt zum Zweck der Er-
werbstätigkeit zwischen den Auslän-
derbehörden, der Bundesagentur für 
Arbeit und der für Pass- und Visaange-
legenheiten vom Auswärtigen Amt er-
mächtigten deutschen Auslandsvertre-
tungen; 

1. Zentrale Erstansprechstelle für die 
Bearbeitung von allgemeinen und 
individuellen Anfragen betreffend 
die Einreise und den Aufenthalt ins-
besondere zum Zweck der Ausbil-
dung und Erwerbstätigkeit ein-
schließlich der Koordinierung der 
Auskünfte zwischen den zuständigen 
Behörden und Einrichtungen; dies 
umfasst die zentrale Beantwortung 
und Erfassung von individuellen An-
fragen zu laufenden Anträgen, die 
Erfassung und Auswertung von 
Schwierigkeiten im Einwanderungs-
prozess sowie die Bereitstellung 
von Auskünften, Informationen und 
strukturierten Berichten an andere 
Ressorts, um gemeinsam Vor-
schläge zur Verfahrensoptimierung 
entwickeln zu können; 

2.  2.  

a) Entwicklung von Grundstruktur 
und Lerninhalten des Integrations-
kurses nach § 43 Abs. 3 und der 
berufsbezogenen Deutschsprach-
förderung nach § 45a, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) deren Durchführung und b) u n v e r ä n d e r t  

c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des 
Bundesvertriebenengesetzes; 

c) u n v e r ä n d e r t  

2. fachliche Zuarbeit für die Bundesregie-
rung auf dem Gebiet der Integrations-
förderung und der Erstellung von Infor-
mationsmaterial über Integrationsange-
bote von Bund, Ländern und Kommu-
nen für Ausländer und Spätaussiedler; 

3. u n v e r ä n d e r t  

3. Betreiben wissenschaftlicher For-
schungen über Migrationsfragen (Be-
gleitforschung) zur Gewinnung analyti-
scher Aussagen für die Steuerung der 
Zuwanderung; 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. Betreiben wissenschaftlicher For-
schungen über Integrationsfragen; 

4a. u n v e r ä n d e r t  
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4. Zusammenarbeit mit den Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union als Nationale Kontakt-
stelle und zuständige Behörde nach 
Artikel 27 der Richtlinie 2001/55/EG, 
Artikel 25 der Richtlinie 2003/109/EG, 
Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 
2009/50/EG, Artikel 26 der Richtlinie 
2014/66/EU und Artikel 37 der Richtli-
nie (EU) 2016/801 sowie für Mitteilun-
gen nach § 51 Absatz 8a; 

5. Zusammenarbeit mit den Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union als Nationale Kontakt-
stelle und zuständige Behörde nach 
Artikel 27 der Richtlinie 2001/55/EG, 
Artikel 25 der Richtlinie 2003/109/EG, 
Artikel 28 der Richtlinie (EU) 
2021/1883, Artikel 26 der Richtlinie 
2014/66/EU und Artikel 37 der Richtli-
nie (EU) 2016/801 sowie für Mitteilun-
gen nach § 51 Absatz 8a; 

5a. Prüfung der Mitteilungen nach § 16c 
Absatz 1, § 18e Absatz 1 und § 19a 
Absatz 1 sowie Ausstellung der Be-
scheinigungen nach § 16c Absatz 4, § 
18e Absatz 5 und § 19a Absatz 4 oder 
Ablehnung der Einreise und des Auf-
enthalts; 

5a. u n v e r ä n d e r t  

5. Führung des Registers nach § 91a; 6. u n v e r ä n d e r t  

6. Koordinierung der Programme und Mit-
wirkung an Projekten zur Förderung 
der freiwilligen Rückkehr sowie Aus-
zahlung hierfür bewilligter Mittel; 

7. u n v e r ä n d e r t  

7. die Durchführung des Aufnahmever-
fahrens nach § 23 Abs. 2 und 4 und 
die Verteilung der nach § 23 sowie der 
nach § 22 Satz 2 aufgenommenen 
Ausländer auf die Länder; 

8. u n v e r ä n d e r t  

8. Durchführung einer migrationsspezifi-
schen Beratung nach § 45 Satz 1, so-
weit sie nicht durch andere Stellen 
wahrgenommen wird; hierzu kann es 
sich privater oder öffentlicher Träger 
bedienen; 

9. u n v e r ä n d e r t  

9. Anerkennung von Forschungseinrich-
tungen zum Abschluss von Aufnahme-
vereinbarungen nach § 18d; hierbei 
wird das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge durch einen Beirat für For-
schungsmigration unterstützt; 

10. Anerkennung von Forschungseinrich-
tungen zum Abschluss von Aufnahme-
vereinbarungen nach § 18d; das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
wird durch einen Beirat bei der 
Durchführung seiner Aufgaben in 
der Forschungsmigration und der 
Fachkräfteeinwanderung unterstützt; 
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10. Koordinierung der Informationsüber-
mittlung und Auswertung von Erkennt-
nissen der Bundesbehörden, insbeson-
dere des Bundeskriminalamtes und 
des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, zu Ausländern, bei denen we-
gen Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit ausländer-, asyl- oder staats-
angehörigkeitsrechtliche Maßnahmen 
in Betracht kommen; 

11. u n v e r ä n d e r t  

11. Anordnung eines Einreise- und Aufent-
haltsverbots nach § 11 Absatz 1 im 
Fall einer Abschiebungsandrohung 
nach den §§ 34, 35 des Asylgesetzes 
oder einer Abschiebungsanordnung 
nach § 34a des Asylgesetzes sowie 
die Anordnung und Befristung eines 
Einreise- und Aufenthaltsverbots nach 
§ 11 Absatz 7; 

12. u n v e r ä n d e r t  

12. unbeschadet des § 71 Absatz 3 Num-
mer 7 die Beschaffung von Heimreise-
dokumenten für Ausländer im Wege 
der Amtshilfe. 

13. u n v e r ä n d e r t  

§ 81 § 81 

Beantragung des Aufenthaltstitels Beantragung des Aufenthaltstitels 

(1) Ein Aufenthaltstitel wird einem 
Ausländer nur auf seinen Antrag erteilt, so-
weit nichts anderes bestimmt ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach § 99 
Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise eingeholt 
werden kann, ist unverzüglich nach der 
Einreise oder innerhalb der in der Rechts-
verordnung bestimmten Frist zu beantra-
gen. Für ein im Bundesgebiet geborenes 
Kind, dem nicht von Amts wegen ein Auf-
enthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag in-
nerhalb von sechs Monaten nach der Ge-
burt zu stellen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Beantragt ein Ausländer, der sich 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, ohne 
einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels, gilt sein Auf-
enthalt bis zur Entscheidung der Auslän-
derbehörde als erlaubt. Wird der Antrag 
verspätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der 
Antragstellung bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde die Abschiebung als 
ausgesetzt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Beantragt ein Ausländer vor Ab-
lauf seines Aufenthaltstitels dessen Verlän-
gerung oder die Erteilung eines anderen 
Aufenthaltstitels, gilt der bisherige Aufent-
haltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis 
zur Entscheidung der Ausländerbehörde 
als fortbestehend. Dies gilt nicht für ein Vi-
sum nach § 6 Absatz 1. Wurde der Antrag 
auf Erteilung oder Verlängerung eines Auf-
enthaltstitels verspätet gestellt, kann die 
Ausländerbehörde zur Vermeidung einer 
unbilligen Härte die Fortgeltungswirkung 
anordnen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheini-
gung über die Wirkung seiner Antragstel-
lung (Fiktionsbescheinigung) auszustellen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(5a) In den Fällen der Absätze 3 
und 4 gilt die in dem künftigen Aufenthalts-
titel für einen Aufenthalt nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 3 und 4 beschriebene Erwerbstätig-
keit ab Veranlassung der Ausstellung bis 
zur Ausgabe des Dokuments nach § 78 
Absatz 1 Satz 1 als erlaubt. Die Erlaubnis 
zur Erwerbstätigkeit nach Satz 1 ist in die 
Bescheinigung nach Absatz 5 aufzuneh-
men. 

(5a) u n v e r ä n d e r t  



 - 133 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

(6) Wenn der Antrag auf Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis zum Familien-
nachzug zu einem Inhaber einer ICT-Karte 
oder einer Mobiler-ICT-Karte gleichzeitig 
mit dem Antrag auf Erteilung einer ICT-
Karte oder einer Mobiler-ICT-Karte gestellt 
wird, so wird über den Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des 
Familiennachzugs gleichzeitig mit dem An-
trag auf Erteilung einer ICT-Karte oder ei-
ner Mobiler-ICT-Karte entschieden. 

(6) Wenn der Antrag auf Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis zum Familien-
nachzug zu einem Inhaber einer ICT-Karte, 
einer Mobiler-ICT-Karte oder einer 
Blauen Karte EU gleichzeitig mit dem An-
trag auf Erteilung einer ICT-Karte, einer 
Mobiler-ICT-Karte oder einer Blauen 
Karte EU gestellt wird, so wird über den 
Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck des Familiennachzugs 
gleichzeitig mit diesem Antrag entschie-
den. Dies gilt in der Regel auch, wenn 
der Antrag auf Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck des Familien-
nachzugs zu einem Inhaber einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 18a oder § 18b 
gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a o-
der § 18b gestellt wird. War der Inhaber 
der Blauen Karte EU unmittelbar vor der 
Erteilung der Blauen Karte EU im Besitz 
einer Blauen Karte EU, die ein anderer 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ausgestellt hat, bestand die familiäre Le-
bensgemeinschaft bereits in dem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union und wird der Antrag zwar gleich-
zeitig gestellt, aber die Familienangehö-
rigen reisen erst in das Bundesgebiet 
ein, nachdem die Blaue Karte EU erteilt 
wurde, ist die Aufenthalts-erlaubnis zum 
Zweck des Familiennachzugs spätes-
tens 30 Tage nach der Einreichung des 
vollständigen Antrags zu erteilen. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann die 
Frist um 30 Tage verlängert werden. 
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 (6a) Ist der Ausländer im Be-
sitz einer Blauen Karte EU, die ein ande-
rer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ausgestellt hat, wird die Entschei-
dung über den Antrag auf Erteilung ei-
ner Blauen Karte EU dem Antragsteller 
und dem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union spätestens 30 Tage 
nach dem Tag der Einreichung des voll-
ständigen Antrags mitgeteilt. In begrün-
deten Ausnahmefällen kann die Frist um 
30 Tage verlängert werden. Der Antrag-
steller ist spätestens 30 Tage nach dem 
Tag der Einreichung des vollständigen 
Antrags von der Verlängerung in Kennt-
nis zu setzen. Spätestens 30 Tage nach 
dem Tag der Einreichung des vollständi-
gen Antrags darf der Inhaber der Blauen 
Karte EU die Beschäftigung ausüben, 
soweit eine erforderliche Berufsaus-
übungserlaubnis vorliegt. 

(7) Ist die Identität durch erkennungs-
dienstliche Behandlung gemäß § 49 dieses 
Gesetzes oder § 16 des Asylgesetzes zu 
sichern, so darf eine Fiktionsbescheinigung 
nach Absatz 5 nur ausgestellt oder ein Auf-
enthaltstitel nur erteilt werden, wenn die er-
kennungsdienstliche Behandlung durchge-
führt worden ist und eine Speicherung der 
hierdurch gewonnenen Daten im Auslän-
derzentralregister erfolgt ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 81a § 81a 

Beschleunigtes Fachkräfteverfahren Beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

(1) Arbeitgeber können bei der zu-
ständigen Ausländerbehörde in Vollmacht 
des Ausländers, der zu einem Aufenthalts-
zweck nach den §§ 16a, 16d, 18a, 18b und 
18c Absatz 3 einreisen will, ein beschleu-
nigtes Fachkräfteverfahren beantragen. 

(1) Arbeitgeber können bei der zu-
ständigen Ausländerbehörde in Vollmacht 
des Ausländers, der zu einem Aufenthalts-
zweck nach den §§ 16a, 16d, 18a, 18b, 
18c Absatz 3 und nach § 18g einreisen 
will, ein beschleunigtes Fachkräfteverfah-
ren beantragen. Arbeitgeber können zur 
Durchführung des Verfahrens Dritte be-
vollmächtigen. 

(2) Arbeitgeber und zuständige Aus-
länderbehörde schließen dazu eine Verein-
barung, die insbesondere umfasst  

(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. Kontaktdaten des Ausländers, des Ar-
beitgebers und der Behörde, 

 

2. Bevollmächtigung des Arbeitgebers 
durch den Ausländer, 

 

3. Bevollmächtigung der zuständigen 
Ausländerbehörde durch den Arbeitge-
ber, das Verfahren zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit der im Ausland erwor-
benen Berufsqualifikation einleiten und 
betreiben zu können, 

 

4. Verpflichtung des Arbeitgebers, auf die 
Einhaltung der Mitwirkungspflicht des 
Ausländers nach § 82 Absatz 1 Satz 1 
durch diesen hinzuwirken, 

 

5. vorzulegende Nachweise,  

6. Beschreibung der Abläufe einschließ-
lich Beteiligter und Erledigungsfristen, 

 

7. Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers 
nach § 4a Absatz 5 Satz 3 Nummer 3 
und 

 

8. Folgen bei Nichteinhalten der Verein-
barung. 

 

(3) Im Rahmen des beschleunigten 
Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der 
zuständigen Ausländerbehörde,  

(3) Im Rahmen des beschleunigten 
Fachkräfteverfahrens ist es Aufgabe der 
zuständigen Ausländerbehörde,  

1. den Arbeitgeber zum Verfahren und 
den einzureichenden Nachweisen zu 
beraten, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. soweit erforderlich, das Verfahren zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit der 
im Ausland erworbenen Berufsqualifi-
kation oder zur Zeugnisbewertung des 
ausländischen Hochschulabschlusses 
bei der jeweils zuständigen Stelle unter 
Hinweis auf das beschleunigte Fach-
kräfteverfahren einzuleiten; soll der 
Ausländer in einem im Inland regle-
mentierten Beruf beschäftigt werden, 
ist die Berufsausübungserlaubnis ein-
zuholen, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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 2a.  soweit erforderlich, das Verfahren 
zur Bestätigung, dass der Ausländer 
über 

 a) eine ausländische Berufsqualifi-
kation verfügt, die von dem 
Staat, in dem sie erworben 
wurde, staatlich anerkannt ist 
und deren Erlangung eine Aus-
bildungsdauer von mindestens 
zwei Jahren vorausgesetzt hat, 
oder 

 b) einen Hochschulabschluss ver-
fügt, der von dem Staat, in dem 
er erworben wurde, staatlich an-
erkannt ist, 

 bei einer fachkundigen inländischen 
Stelle unter Hinweis auf das be-
schleunigte Fachkräfteverfahren 
einzuleiten; soll der Ausländer in ei-
nem im In-land reglementierten Be-
ruf beschäftigt werden, ist die Be-
rufsausübungserlaubnis einzuho-
len, 

3. die Eingangs- und Vollständigkeitsbe-
stätigungen der zuständigen Stellen 
dem Arbeitgeber unverzüglich zur 
Kenntnis zu übersenden, wenn ein 
Verfahren nach Nummer 2 eingeleitet 
wurde; bei Anforderung weiterer Nach-
weise durch die zuständige Stelle und 
bei Eingang der von der zuständigen 
Stelle getroffenen Feststellungen ist 
der Arbeitgeber innerhalb von drei 
Werktagen ab Eingang zur Aushändi-
gung und Besprechung des weiteren 
Ablaufs einzuladen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. soweit erforderlich, unter Hinweis auf 
das beschleunigte Fachkräfteverfahren 
die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit einzuholen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. die zuständige Auslandsvertretung 
über die bevorstehende Visumantrag-
stellung durch den Ausländer zu infor-
mieren und 

5. u n v e r ä n d e r t  
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6. bei Vorliegen der erforderlichen Vo-
raussetzungen, einschließlich der Fest-
stellung der Gleichwertigkeit oder Vor-
liegen der Vergleichbarkeit der Berufs-
qualifikation sowie der Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit, der Visumer-
teilung unverzüglich vorab zuzustim-
men. 

6. u n v e r ä n d e r t  

Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid 
fest, dass die im Ausland erworbene 
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die 
Gleichwertigkeit aber durch eine Qualifizie-
rungsmaßnahme erreicht werden kann, 
kann das Verfahren nach § 81a mit dem 
Ziel der Einreise zum Zweck des § 16d fort-
geführt werden. 

Stellt die zuständige Stelle durch Bescheid 
fest, dass die im Ausland erworbene 
Berufsqualifikation nicht gleichwertig ist, die 
Gleichwertigkeit aber durch eine Qualifizie-
rungsmaßnahme erreicht werden kann, 
kann das Verfahren nach § 81a mit dem 
Ziel der Einreise zum Zweck des § 16d fort-
geführt werden. 

(4) Dieses Verfahren umfasst auch 
den Familiennachzug des Ehegatten und 
minderjähriger lediger Kinder, deren Vi-
sumanträge in zeitlichem Zusammenhang 
gestellt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch 
für sonstige qualifizierte Beschäftigte. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 82 § 82 

Mitwirkung des Ausländers Mitwirkung des Ausländers 

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, 
seine Belange und für ihn günstige Um-
stände, soweit sie nicht offenkundig oder 
bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer 
Umstände unverzüglich geltend zu machen 
und die erforderlichen Nachweise über 
seine persönlichen Verhältnisse, sonstige 
erforderliche Bescheinigungen und Erlaub-
nisse sowie sonstige erforderliche Nach-
weise, die er erbringen kann, unverzüglich 
beizubringen. Die Ausländerbehörde kann 
ihm dafür eine angemessene Frist setzen. 
Sie setzt ihm eine solche Frist, wenn sie 
die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels wegen fehlender o-
der unvollständiger Angaben aussetzt, und 
benennt dabei die nachzuholenden Anga-
ben. Nach Ablauf der Frist geltend ge-
machte Umstände und beigebrachte Nach-
weise können unberücksichtigt bleiben. Der 
Ausländer, der eine ICT-Karte nach § 19b 
beantragt hat, ist verpflichtet, der zuständi-
gen Ausländerbehörde jede Änderung mit-
zuteilen, die während des Antragsverfah-
rens eintritt und die Auswirkungen auf die 
Voraussetzungen der Erteilung der ICT-
Karte hat. 

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, 
seine Belange und für ihn günstige Um-
stände, soweit sie nicht offenkundig oder 
bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer 
Umstände unverzüglich geltend zu machen 
und die erforderlichen Nachweise über 
seine persönlichen Verhältnisse, sonstige 
erforderliche Bescheinigungen und Erlaub-
nisse sowie sonstige erforderliche Nach-
weise, die er erbringen kann, unverzüglich 
beizubringen. Die Ausländerbehörde kann 
ihm dafür eine angemessene Frist setzen. 
Sie setzt ihm eine solche Frist, wenn sie 
die Bearbeitung eines Antrags auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels wegen fehlender o-
der unvollständiger Angaben aussetzt, und 
benennt dabei die nachzuholenden Anga-
ben. Nach Ablauf der Frist geltend ge-
machte Umstände und beigebrachte Nach-
weise können unberücksichtigt bleiben. Der 
Ausländer, der eine ICT-Karte nach § 19 
beantragt hat, ist verpflichtet, der zuständi-
gen Ausländerbehörde jede Änderung mit-
zuteilen, die während des Antragsverfah-
rens eintritt und die Auswirkungen auf die 
Voraussetzungen der Erteilung der ICT-
Karte hat. Der Inhaber einer Blauen Karte 
EU ist während der ersten zwölf Monate 
seit der Aufnahme der Beschäftigung 
mit der Blauen Karte EU verpflichtet, der 
zuständigen Ausländerbehörde jeden 
Wechsel des Arbeitgebers und jede Än-
derung mitzuteilen, die Auswirkungen 
auf die Erfüllung der Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Blauen Karte EU 
hat. 

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchs-
verfahren entsprechende Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Der Ausländer soll auf seine 
Pflichten nach Absatz 1 sowie seine we-
sentlichen Rechte und Pflichten nach die-
sem Gesetz, insbesondere die Verpflich-
tungen aus den §§ 44a, 48, 49 und 81 hin-
gewiesen werden. Im Falle der Fristset-
zung ist er auf die Folgen der Fristversäu-
mung hinzuweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Soweit es zur Vorbereitung und 
Durchführung von Maßnahmen nach die-
sem Gesetz und nach ausländerrechtlichen 
Bestimmungen in anderen Gesetzen erfor-
derlich ist, kann angeordnet werden, dass 
ein Ausländer bei der zuständigen Behörde 
sowie den Vertretungen oder ermächtigten 
Bediensteten des Staates, dessen Staats-
angehörigkeit er vermutlich besitzt, persön-
lich erscheint sowie eine ärztliche Untersu-
chung zur Feststellung der Reisefähigkeit 
durchgeführt wird. Kommt der Ausländer 
einer Anordnung nach Satz 1 nicht nach, 
kann sie zwangsweise durchgesetzt wer-
den. § 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41, 42 Abs. 
1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes 
finden entsprechende Anwendung. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Ausländer, für den nach die-
sem Gesetz, dem Asylgesetz oder den zur 
Durchführung dieser Gesetze erlassenen 
Bestimmungen ein Dokument ausgestellt 
werden soll, hat auf Verlangen  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. ein aktuelles Lichtbild nach Maßgabe 
einer nach § 99 Abs. 1 Nr. 13 und 13a 
erlassenen Rechtsverordnung vorzule-
gen oder bei der Aufnahme eines sol-
chen Lichtbildes mitzuwirken und 

 

2. bei der Abnahme seiner Fingerabdrü-
cke nach Maßgabe einer nach § 99 
Absatz 1 Nummer 13 und 13a erlasse-
nen Rechtsverordnung mitzuwirken. 

 

Das Lichtbild und die Fingerabdrücke dür-
fen in Dokumente nach Satz 1 eingebracht 
und von den zuständigen Behörden zur Si-
cherung und einer späteren Feststellung 
der Identität verarbeitet werden. 
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(6) Ausländer, die im Besitz einer Auf-
enthaltserlaubnis nach Kapitel 2 Abschnitt 
3 oder 4 sind, sind verpflichtet, der zustän-
digen Ausländerbehörde innerhalb von 
zwei Wochen ab Kenntnis mitzuteilen, dass 
die Ausbildung oder die Erwerbstätigkeit, 
für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde, 
vorzeitig beendet wurde. Der Ausländer ist 
bei Erteilung des Aufenthaltstitels über 
seine Verpflichtung nach Satz 1 zu unter-
richten. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 91f § 91f 

Auskünfte zur Durchführung der Richtli-
nie 2009/50/EG innerhalb der Europäi-

schen Union 

Auskünfte zur Durchführung der Richtli-
nie (EU) 2021/1883 innerhalb der Euro-

päischen Union 

(1) Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unterrichtet als nationale Kon-
taktstelle im Sinne des Artikels 22 Absatz 1 
der Richtlinie 2009/50/EG die zuständige 
Behörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union, in dem der Ausländer 
eine Blaue Karte EU besitzt, über den In-
halt und den Tag einer Entscheidung über 
die Erteilung einer Blauen Karte EU. Die 
Behörde, die die Entscheidung getroffen 
hat, übermittelt der nationalen Kontaktstelle 
unverzüglich die hierfür erforderlichen An-
gaben. Der nationalen Kontaktstelle kön-
nen die für Unterrichtungen nach Satz 1 er-
forderlichen Daten aus dem Ausländerzent-
ralregister durch die Ausländerbehörden 
unter Nutzung der AZR-Nummer automati-
siert übermittelt werden. 

(1) Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ist nationale Kontaktstelle im 
Sinne des Artikels 28 Absatz 1 der Richtli-
nie (EU) 2021/1883. 
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(2) Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge übermittelt den zuständigen Or-
ganen der Europäischen Union jährlich  

(2) Die Ausländerbehörden und die 
Auslandsvertretungen können über das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Ersuchen um Auskunft an zuständige 
Stellen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union richten, soweit dies 
erforderlich ist, um die Voraussetzun-
gen der kurzfristigen Mobilität gemäß § 
18h oder der langfristigen Mobilität ge-
mäß § 18i zu prüfen. Die mit der polizei-
lichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden 
können über das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge Ersuchen um Aus-
kunft an zuständige Stellen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
richten, soweit dies erforderlich ist, um 
die Voraussetzungen für die Einreise 
und den Aufenthalt im Bundesgebiet des 
Inhabers einer Blauen Karte EU, die ein 
anderer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ausgestellt hat, zu prüfen. Die 
Ausländerbehörden, die Auslandsver-
tretungen und die mit der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörden kön-
nen hierzu 

1. die Daten, die nach der Verordnung 
(EG) Nr. 862/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Juli 
2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über 
Wanderung und internationalen Schutz 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 311/76 des Rates über die 
Erstellung von Statistiken über auslän-
dische Arbeitnehmer (ABl. L 199 vom 
31.7.2007, S. 23) im Zusammenhang 
mit der Erteilung von Blauen Karten 
EU zu übermitteln sind, sowie 

1. die Personalien des Ausländers, 

2. ein Verzeichnis der Berufe, für die 
nach § 18b Absatz 2 Satz 2 ein Gehalt 
nach Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie 
2009/50/EG bestimmt wurde. 

2. Angaben zu seinem Identitäts- und 
Reisedokument und zu seiner im an-
deren Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ausgestellten Blauen 
Karte EU sowie 

 3. die Angabe, dass ein Antrag auf Er-
teilung einer Blauen Karte EU ge-
stellt wurde, und die Angabe des Or-
tes der Antragstellung 
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 übermitteln und den Inhalt der erforder-
lichen Auskünfte genauer bezeichnen. 
Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge leitet eingegangene Aus-
künfte an die Behörde weiter, die nach 
Satz 1 oder Satz 2 um Auskunft ersucht 
hat. Die Daten, die in den Auskünften 
der zuständigen Stellen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
übermittelt werden, dürfen 

 1. die Ausländerbehörden und die 
Auslandsvertretungen zu den in 
Satz 1 festgelegten Zwecken sowie 

 2. die mit der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Ver-
kehrs beauftragten Behörden zu den 
in Satz 2 festgelegten Zwecken 

 (3) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge unterrichtet die zustän-
dige Behörde eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, in dem 
der Ausländer eine Blaue Karte EU be-
sitzt, über eine Entscheidung zur Ertei-
lung einer Blauen Karte EU nach § 18g. 
Hierzu werden folgende Daten übermit-
telt: 

 1. die Daten nach Absatz 2 Satz 3 
Nummer 1 und 2 und 

 2. Inhalt, Tag und Ort der Entschei-
dung über die Blaue Karte EU. 
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 Wird die Erteilung einer Blauen Karte 
EU abgelehnt, weil der Antragsteller fal-
sche oder unvollständige Angaben zur 
Erlangung der Blauen Karte EU gemacht 
hat oder er eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit, öffentliche Ordnung o-
der die öffentliche Gesundheit darstellt, 
übermittelt das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union zudem Angaben zu 
diesen Ablehnungsgründen. Die Be-
hörde, die die Entscheidung nach Satz 1 
getroffen hat, übermittelt dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge unver-
züglich die Daten nach Satz 2. Im Falle 
der Ablehnung der Erteilung einer 
Blauen Karte EU aus den in Satz 3 ge-
nannten Gründen übermittelt sie dem 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge zudem Angaben zu diesen Ableh-
nungsgründen. 

 (4) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge erteilt der zuständigen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union auf Ersuchen 
die erforderlichen Auskünfte, um den 
zuständigen Behörden des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union 
eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Vo-
raussetzungen der kurzfristigen Mobili-
tät gemäß Artikel 20 der Richtlinie (EU) 
2021/1883 oder der langfristigen Mobili-
tät gemäß Artikel 21 der Richtlinie (EU) 
2021/1883 vorliegen. Die Auskünfte um-
fassen: 

 1. die Personalien des Ausländers und 
Angaben zum Identitäts- und Reise-
dokument, 

 2. Angaben zu seinem gegenwärtigen 
und früheren Aufenthaltsstatus in 
Deutschland, 

 3. Angaben zu abgeschlossenen oder 
der Ausländerbehörde bekannten 
strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren, 
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 4. sonstige den Ausländer betreffende 
Daten, sofern sie im Ausländerzent-
ralregister gespeichert werden dür-
fen oder die aus der Ausländer- o-
der Visumakte hervorgehen, sofern 
der andere Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union um ihre Übermittlung 
ersucht hat. 

 (5) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge übermittelt Angaben zu 
Entscheidungen, die es von einer zu-
ständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union zu 
einem Ausländer erhält, der Inhaber ei-
ner Blauen Karte EU nach § 18g ist und 
sein Recht auf kurzfristige oder langfris-
tige Mobilität nach der Richtlinie (EU) 
2021/1883 in diesem anderen Mitglied-
staat ausübt, an die jeweils zuständige 
Ausländerbehörde. Hat die zuständige 
Behörde dieses anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union mitgeteilt, dass 
die Erteilung einer Blauen Karte EU ab-
gelehnt wurde, weil der Antragsteller fal-
sche oder unvollständige Angaben zur 
Erlangung der Blauen Karte EU gemacht 
hatte oder er eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit, öffentliche Ordnung o-
der die öffentliche Gesundheit darstellt, 
übermittelt das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge der zuständigen Auslän-
derbehörde zusätzlich die Angaben zu 
diesen Ablehnungsgründen. 

 (6) Die Ausländerbehörden können 
über das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an 
zuständige Stellen anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union richten, so-
weit dies erforderlich ist, um nach § 9b 
Absatz 2 Satz 1 anrechenbare Vo-
raufenthaltszeiten für die Erteilung einer 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU zu 
prüfen. Sie können hierzu 

 1. die Daten nach Absatz 2 Satz 3 
Nummer 1 bis 2, 

 2. die Angabe, dass ein Antrag auf Er-
teilung einer Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt - EU gestellt wurde, sowie 
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 3. die Angabe des Ortes der Antrag-
stellung 

 übermitteln und den Inhalt der erforder-
lichen Auskünfte genauer bezeichnen. 
Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge leitet eingegangene Aus-
künfte an die zuständigen Ausländerbe-
hörden weiter. Die Daten, die in den 
Auskünften der zuständigen Stellen an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union übermittelt werden, dürfen die 
Ausländerbehörden zu diesem Zweck 
verarbeiten. 

 (7) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge erteilt der zuständigen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union auf Ersuchen 
die erforderlichen Auskünfte, um den 
zuständigen Behörden des anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union 
eine Prüfung zu ermöglichen, ob anre-
chenbare Voraufenthaltszeiten im Bun-
desgebiet nach Artikel 18 Absatz 2 
Buchstabe a der Richtlinie (EU) 
2021/1883 für die Erteilung der Rechts-
stellung eines langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigten vorliegen. Die Auskünfte um-
fassen die Daten nach Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 bis 2. Die Ausländerbehörden 
übermitteln hierzu dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge auf dessen 
Ersuchen die für die Erteilung der Aus-
kunft erforderlichen Angaben. 
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 (8) as Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge leitet Auskunftsersuchen 
der Ausländerbehörden über das Fort-
bestehen des internationalen Schutzes 
im Sinne von § 2 Absatz 13 in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union an die zuständigen Stellen des 
betroffenen Mitgliedstaates weiter, um 
der zuständigen Ausländerbehörde die 
Prüfung der Voraussetzungen nach Arti-
kel 9 Absatz 5 oder nach Artikel 23 Ab-
satz 5 der Richtlinie (EU) 2021/1883 zu 
ermöglichen. Hierzu übermittelt die je-
weils zuständige Ausländerbehörde 
dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge die erforderlichen Angaben. 
Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge leitet die auf die Anfragen 
eingehenden Antworten an die jeweils 
zuständige Ausländerbehörde weiter. 

 (9) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge erteilt den zuständigen 
Stellen der anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zur Ermöglichung 
der Prüfung der Voraussetzungen nach 
Artikel 9 Absatz 5 oder nach Artikel 23 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2021/1883 
auf Ersuchen innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Ersuchens Auskunft 
darüber, ob ein Ausländer in der Bun-
desrepublik Deutschland weiterhin die 
Rechtsstellung eines international 
Schutzberechtigten genießt. 

 (10) Wird dem Inhaber einer von ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ausgestellten Blaue Karte 
EU in der Bundesrepublik Deutschland 
internationaler Schutz im Sinne von § 2 
Absatz 13 gewährt, so ersucht das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge die 
zuständige Stelle des anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union, in die 
dort ausgestellte Blaue Karte EU den 
Hinweis aufzunehmen, dass die Bun-
desrepublik Deutschland dieser Person 
internationalen Schutz gewährt. 
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 (11) Enthält die durch einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ausgestellte Blaue Karte EU den Hin-
weis, dass dieser Staat dem Inhaber der 
Blauen Karte EU internationalen Schutz 
gewährt, und ist die Verantwortung für 
den internationalen Schutz im Sinne von 
§ 2 Absatz 13 nach Maßgabe der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften auf die 
Bundesrepublik Deutschland überge-
gangen, so ersucht das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge die zustän-
dige Stelle des anderen Mitgliedstaates, 
den Hinweis in der Blauen Karte EU ent-
sprechend zu ändern. 

 (12) Dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge können die Daten, die 
für die Unterrichtung und Einholung von 
Auskünften bei den zuständigen Stellen 
der anderen Mitgliedstaaten nach den 
voranstehenden Absätzen erforderlich 
sind, durch die Ausländerbehörden aus 
dem Ausländerzentralregister unter Nut-
zung der AZR-Nummer automatisiert 
übermittelt werden. 

 (13) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge übermittelt den zustän-
digen Organen der Europäischen Union 
jährlich, erstmalig spätestens zum 18. 
November 2025, die Daten, die nach der 
Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2007 zu Gemeinschaftssta-
tistiken über Wanderung und internatio-
nalen Schutz und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates 
über die Erstellung von Statistiken über 
ausländische Arbeitnehmer (ABl. L 199 
vom 31.7.2007, S. 23) und unter Beach-
tung von Artikel 25 der Richtlinie (EU) 
2021/1883 im Zusammenhang mit der 
Erteilung von Blauen Karten EU zu über-
mitteln sind. 

 (14) Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge übermittelt den zustän-
digen Organen der Europäischen Union 
mindestens einmal jährlich und bei je-
der Änderung 
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 1. die festgelegten Faktoren zur Be-
rechnung der Gehaltsschwellen ge-
mäß § 18g Absatz 1 und Absatz 2 
und die sich daraus ergebenden No-
minalbeträge, 

 2. das Verzeichnis der Berufe, für die 
gemäß § 18g Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 eine geringere Gehalts-
schwelle gilt, 

 3. eine Liste der geschäftlichen Tätig-
keiten, die während einer Geschäfts-
reise nach § 18h zulässig sind, 

 4. Informationen über die Anwendung 
der Vorrangprüfung bei Inhabern ei-
ner Blauen Karte EU, sowie 

 5. eine Liste von Staaten und Berufen, 
für die die Bundesrepublik Deutsch-
land aus ethischen Gründen die Er-
teilung einer Blauen Karte EU ab-
lehnt, einschließlich einer Begrün-
dung für die Ablehnung. 

§ 98 § 98 

Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine 
in § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 
1 Buchstabe b bezeichnete Handlung fahr-
lässig begeht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 einen 
Nachweis nicht führt, 

 

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs nicht unterzieht, 

 

2a. entgegen § 47a Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, oder entgegen § 47a 
Satz 3, ein dort genanntes Dokument 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt oder 
einen Abgleich mit dem Lichtbild nicht 
oder nicht rechtzeitig ermöglicht, 
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3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 
eine dort genannte Urkunde oder Un-
terlage oder einen dort genannten Da-
tenträger nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, nicht oder nicht rechtzeitig aus-
händigt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig überlässt, 

 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 oder 3 
zuwiderhandelt oder 

 

5. entgegen § 82 Absatz 6 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 60d Absatz 3 Satz 
4, eine Mitteilung nicht oder nicht 
rechtzeitig macht. 

 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig  

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig  

1. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 1 einen 
Ausländer mit einer nachhaltigen ent-
geltlichen Dienst- oder Werkleistung 
beauftragt, die der Ausländer auf Ge-
winnerzielung gerichtet ausübt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 4a Absatz 5 Satz 3 Num-
mer 3 oder § 19a Absatz 1 Satz 2 oder 
3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig o-
der nicht rechtzeitig macht, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 19b Absatz 7 eine Anzeige 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erstattet oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 60c Absatz 5 Satz 1 oder § 
60d Absatz 3 Satz 3 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig macht. 

4. entgegen § 16g Absatz 4 oder § 60d 
Absatz 3 Satz 3 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig macht. 

(2b) (weggefallen) (2b) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  
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1. entgegen § 4a Absatz 3 Satz 4 oder 
Absatz 4, § 6 Absatz 2a, § 7 Absatz 1 
Satz 4 erster Halbsatz, § 16a Absatz 3 
Satz 1, § 16b Absatz 3, auch in Verbin-
dung mit Absatz 7 Satz 3, § 16b Ab-
satz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz, § 16c 
Absatz 2 Satz 3, § 16d Absatz 1 Satz 
4, Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 
3, § 16f Absatz 3 Satz 4, § 17 Absatz 3 
Satz 1, § 20 Absatz 1 Satz 4, auch in 
Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, § 23 
Absatz 1 Satz 4 erster Halbsatz oder § 
25 Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz, 
Absatz 4a Satz 4 erster Halbsatz oder 
Absatz 4b Satz 4 erster Halbsatz eine 
selbständige Tätigkeit ausübt, 

1. entgegen § 4a Absatz 3 Satz 4 oder 
Absatz 4, § 6 Absatz 2a, § 7 Absatz 1 
Satz 4 erster Halbsatz, § 16a Absatz 3 
Satz 1, § 16b Absatz 3, auch in Verbin-
dung mit Absatz 7 Satz 3, § 16b Ab-
satz 5 Satz 3 zweiter Halbsatz, § 16c 
Absatz 2 Satz 3, § 16d Absatz 1 Satz 
4, Absatz 3 Satz 8, Absatz 6 Satz 3 o-
der Absatz 4 Satz 3, § 16f Absatz 3 
Satz 4, § 17 Absatz 3 Satz 1, § 20 Ab-
satz 1 Satz 4, auch in Verbindung mit 
Absatz 2 Satz 2, § 23 Absatz 1 Satz 4 
erster Halbsatz oder § 25 Absatz 4 
Satz 3 erster Halbsatz, Absatz 4a Satz 
4 erster Halbsatz oder Absatz 4b Satz 
4 erster Halbsatz eine selbständige Tä-
tigkeit ausübt, 

2. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 
Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 zuwiderhan-
delt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. entgegen § 12a Absatz 1 Satz 1 den 
Wohnsitz nicht oder nicht für die vorge-
schriebene Dauer in dem Land nimmt, 
in dem er zu wohnen verpflichtet ist, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

2b. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
12a Absatz 2, 3 oder 4 Satz 1 oder § 
61 Absatz 1c zuwiderhandelt, 

2b. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer 
zugelassenen Grenzübergangsstelle o-
der außerhalb der festgesetzten Ver-
kehrsstunden einreist oder ausreist o-
der einen Pass oder Passersatz nicht 
mitführt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
46 Abs. 1, § 56 Absatz 1 Satz 2 oder 
Abs. 3 oder § 61 Absatz 1e zuwider-
handelt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 56 Absatz 1 Satz 1 eine 
Meldung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

5. u n v e r ä n d e r t  

5a. einer räumlichen Beschränkung nach § 
56 Absatz 2 oder § 61 Absatz 1 Satz 1 
zuwiderhandelt, 

5a. u n v e r ä n d e r t  
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5b. entgegen § 60b Absatz 2 Satz 1 nicht 
alle zumutbaren Handlungen vor-
nimmt, um einen anerkannten und gül-
tigen Pass oder Passersatz zu erlan-
gen, 

5b. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort 
genannten Anträge nicht stellt oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. einer Rechtsverordnung nach § 99 Ab-
satz 1 Nummer 3a Buchstabe d, Num-
mer 7, 10 oder 13a Satz 1 Buchstabe j 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist. 

7. u n v e r ä n d e r t  

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 
und des Absatzes 3 Nr. 3 kann der Ver-
such der Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 2a Nummer 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 2a Num-
mer 2, 3 und 4 mit einer Geldbuße bis zu 
dreißigtausend Euro, in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 1 
und 5b mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 
2 Nr. 1, 2a und 3 und des Absatzes 3 Nr. 3 
mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro 
und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu tausend Euro geahndet wer-
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
bleibt unberührt. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 98a § 98a 

Vergütung Vergütung 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
dem Ausländer, den er ohne die nach § 
284 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch erforderliche Genehmigung oder 
ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche 
Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beschäf-
tigt hat, die vereinbarte Vergütung zu zah-
len. Für die Vergütung wird vermutet, dass 
der Arbeitgeber den Ausländer drei Monate 
beschäftigt hat. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Als vereinbarte Vergütung ist die 
übliche Vergütung anzusehen, es sei denn, 
der Arbeitgeber hat mit dem Ausländer zu-
lässigerweise eine geringere oder eine hö-
here Vergütung vereinbart. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (2a) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
dem Ausländer das Arbeitsentgelt zu 
zahlen, das er der Bundesagentur für 
Arbeit nach § 39 Absatz 4 mitgeteilt hat 
und das diese für die Erteilung der Zu-
stimmung oder Arbeitserlaubnis zu 
Grunde gelegt hat. 

(3) Ein Unternehmer, der einen ande-
ren Unternehmer mit der Erbringung von 
Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, 
haftet für die Erfüllung der Verpflichtung 
dieses Unternehmers nach Absatz 1 wie 
ein Bürge, der auf die Einrede der Voraus-
klage verzichtet hat. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für den Generalunternehmer und 
alle zwischengeschalteten Unternehmer 
ohne unmittelbare vertragliche Beziehung 
zu dem Arbeitgeber gilt Absatz 3 entspre-
chend, es sei denn, dem Generalunterneh-
mer oder dem zwischengeschalteten Un-
ternehmer war nicht bekannt, dass der Ar-
beitgeber Ausländer ohne die nach § 284 
Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch erforderliche Genehmigung oder 
ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche 
Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beschäf-
tigt hat. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Haftung nach den Absätzen 3 
und 4 entfällt, wenn der Unternehmer nach-
weist, dass er auf Grund sorgfältiger Prü-
fung davon ausgehen konnte, dass der Ar-
beitgeber keine Ausländer ohne die nach § 
284 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch erforderliche Genehmigung oder 
ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche 
Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beschäf-
tigt hat. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Ein Ausländer, der im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes ohne die nach § 284 
Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch erforderliche Genehmigung oder 
ohne die nach § 4a Absatz 5 erforderliche 
Berechtigung zur Erwerbstätigkeit beschäf-
tigt worden ist, kann Klage auf Erfüllung 
der Zahlungsverpflichtungen nach Absatz 3 
und 4 auch vor einem deutschen Gericht 
für Arbeitssachen erheben. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Vorschriften des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes bleiben unberührt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 99 § 99 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates  

(1) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates  

1. zur Erleichterung des Aufenthalts von 
Ausländern Befreiungen vom Erforder-
nis des Aufenthaltstitels vorzusehen, 
das Verfahren für die Erteilung von Be-
freiungen und die Fortgeltung und wei-
tere Erteilung von Aufenthaltstiteln 
nach diesem Gesetz bei Eintritt eines 
Befreiungsgrundes zu regeln sowie zur 
Steuerung der Erwerbstätigkeit von 
Ausländern im Bundesgebiet Befreiun-
gen einzuschränken, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zu bestimmen, dass der Aufenthaltsti-
tel vor der Einreise bei der Ausländer-
behörde oder nach der Einreise einge-
holt werden kann, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. zu bestimmen, in welchen Fällen die 
Erteilung eines Visums der Zustim-
mung der Ausländerbehörde bedarf, 
um die Mitwirkung anderer beteiligter 
Behörden zu sichern, 

3. u n v e r ä n d e r t  

3a. Näheres zum Verfahren zur Erteilung 
von Aufenthaltstiteln an Forscher nach 
§ 18d zu bestimmen, insbesondere 

3a. Näheres zum Verfahren zur Erteilung 
von Aufenthaltstiteln an Forscher nach 
§ 18d zu bestimmen, insbesondere 

a) die Voraussetzungen und das Ver-
fahren sowie die Dauer der Aner-
kennung von Forschungseinrich-
tungen, die Aufhebung der Aner-
kennung einer Forschungseinrich-
tung und die Voraussetzungen 
und den Inhalt des Abschlusses 
von Aufnahmevereinbarungen 
nach § 18d Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 zu regeln, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) vorzusehen, dass die für die Aner-
kennung zuständige Behörde die 
Anschriften der anerkannten For-
schungseinrichtungen veröffent-
licht und in den Veröffentlichungen 
auf Erklärungen nach § 18d Ab-
satz 3 hinweist, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Ausländerbehörden und Auslands-
vertretungen zu verpflichten, der 
für die Anerkennung zuständigen 
Behörde Erkenntnisse über aner-
kannte Forschungseinrichtungen 
mitzuteilen, die die Aufhebung der 
Anerkennung begründen können, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) anerkannte Forschungseinrichtun-
gen zu verpflichten, den Wegfall 
von Voraussetzungen für die Aner-
kennung, den Wegfall von Voraus-
setzungen für Aufnahmevereinba-
rungen, die abgeschlossen wor-
den sind, oder die Änderung sons-
tiger bedeutsamer Umstände mit-
zuteilen, 

d) u n v e r ä n d e r t  
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e) beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge einen Beirat für For-
schungsmigration einzurichten, 
der es bei der Anerkennung von 
Forschungseinrichtungen unter-
stützt und die Anwendung des § 
18d beobachtet und bewertet, 

e) beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge einen Beirat für For-
schungsmigration und Fachkräf-
teeinwanderung einzurichten, der 
es bei der Anerkennung von For-
schungseinrichtungen unterstützt 
und die Anwendung des § 18d be-
obachtet und bewertet, 

f) den Zeitpunkt des Beginns der Be-
arbeitung von Anträgen auf Aner-
kennung von Forschungseinrich-
tungen, 

f) u n v e r ä n d e r t  

3b. selbständige Tätigkeiten zu bestim-
men, für deren Ausübung stets oder 
unter bestimmten Voraussetzungen 
kein Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 
1 Satz 1 erforderlich ist, 

3b. u n v e r ä n d e r t  

4. Ausländer, die im Zusammenhang mit 
der Hilfeleistung in Rettungs- und Ka-
tastrophenfällen einreisen, von der 
Passpflicht zu befreien, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. andere amtliche deutsche Ausweise 
als Passersatz einzuführen oder zuzu-
lassen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. amtliche Ausweise, die nicht von deut-
schen Behörden ausgestellt worden 
sind, allgemein als Passersatz zuzu-
lassen, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. zu bestimmen, dass zur Wahrung von 
Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland Ausländer, die vom Erfor-
dernis des Aufenthaltstitels befreit sind, 
und Ausländer, die mit einem Visum 
einreisen, bei oder nach der Einreise 
der Ausländerbehörde oder einer sons-
tigen Behörde den Aufenthalt anzuzei-
gen haben, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. zur Ermöglichung oder Erleichterung 
des Reiseverkehrs zu bestimmen, 
dass Ausländern die bereits beste-
hende Berechtigung zur Rückkehr in 
das Bundesgebiet in einem Passersatz 
bescheinigt werden kann, 

8. u n v e r ä n d e r t  



 - 156 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

9. zu bestimmen, unter welchen Voraus-
setzungen ein Ausweisersatz ausge-
stellt werden kann und wie lange er 
gültig ist, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von 
Ausländern, die sich im Bundesgebiet 
aufhalten, zu regeln hinsichtlich der 
Ausstellung und Verlängerung, des 
Verlustes und des Wiederauffindens 
sowie der Vorlage und der Abgabe ei-
nes Passes, Passersatzes und Aus-
weisersatzes sowie der Eintragungen 
über die Einreise, die Ausreise, das 
Antreffen im Bundesgebiet und über 
Entscheidungen der zuständigen Be-
hörden in solchen Papieren, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. Näheres zum Register nach § 91a so-
wie zu den Voraussetzungen und dem 
Verfahren der Datenübermittlung zu 
bestimmen, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von 
Ausländern, denen vorübergehend 
Schutz gemäß § 24 Abs. 1 gewährt 
worden ist, in einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union verlegt 
werden kann, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. für die bei der Ausführung dieses Ge-
setzes zu verwendenden Vordrucke 
festzulegen:  

13. u n v e r ä n d e r t  

a) Näheres über die Anforderungen 
an Lichtbilder und Fingerabdrücke, 

 

b) Näheres über das Verfahren und 
die technischen Anforderungen für 
die Aufnahme, elektronische Er-
fassung, Echtheitsbewertung und 
Qualitätssicherung des Lichtbilds, 

 

c) Regelungen für die sichere Über-
mittlung des Lichtbilds an die zu-
ständige Behörde sowie einer Re-
gistrierung und Zertifizierung von 
Dienstleistern zur Erstellung des 
Lichtbilds, 

 

d) Näheres über Form und Inhalt der 
Muster und über die Ausstellungs-
modalitäten, 
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e) Näheres über die Aufnahme und 
die Einbringung von Merkmalen in 
verschlüsselter Form nach § 78a 
Absatz 4 und 5, 

 

13a. Regelungen für Reiseausweise für 
Ausländer, Reiseausweise für Flücht-
linge und Reiseausweise für Staaten-
lose mit elektronischem Speicher- und 
Verarbeitungsmedium nach Maßgabe 
der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 
des Rates vom 13. Dezember 2004 
über Normen für Sicherheitsmerkmale 
und biometrische Daten in von den Mit-
gliedstaaten ausgestellten Pässen und 
Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 
29.12.2004, S. 1) und der Verordnung 
(EG) Nr. 444/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. 
Mai 2009 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates 
über Normen für Sicherheitsmerkmale 
und biometrische Daten in von den Mit-
gliedstaaten ausgestellten Pässen und 
Reisedokumenten (ABl. L 142 vom 
6.6.2009, S. 1) zu treffen sowie Nähe-
res über die Ausfertigung von Doku-
menten mit elektronischem Speicher- 
und Verarbeitungsmedium nach § 78 
nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 
2002 zur einheitlichen Gestaltung des 
Aufenthaltstitels für Drittstaatenange-
hörige (ABl. L 157 vom 15.6.2002, S. 
1) in der jeweils geltenden Fassung zu 
bestimmen und insoweit für Reiseaus-
weise und Dokumente nach § 78 Fol-
gendes festzulegen: 

13a. u n v e r ä n d e r t  
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f) das Verfahren und die technischen 
Anforderungen für die Aufnahme, 
elektronische Erfassung, 
Echtheitsbewertung und Qualitäts-
sicherung des Lichtbilds und der 
Fingerabdrücke sowie Regelungen 
für die sichere Übermittlung des 
Lichtbilds an die zuständige Be-
hörde sowie für die Registrierung 
und Zertifizierung von Dienstleis-
tern zur Erstellung des Lichtbilds 
sowie den Zugriffsschutz auf die 
im elektronischen Speicher- und 
Verarbeitungsmedium abgelegten 
Daten, 

 

g) Altersgrenzen für die Erhebung 
von Fingerabdrücken und Befrei-
ungen von der Pflicht zur Abgabe 
von Fingerabdrücken und Lichtbil-
dern, 

 

h) die Reihenfolge der zu speichern-
den Fingerabdrücke bei Fehlen ei-
nes Zeigefingers, ungenügender 
Qualität des Fingerabdrucks oder 
Verletzungen der Fingerkuppe, 

 

i) die Form des Verfahrens und die 
Einzelheiten über das Verfahren 
der Übermittlung sämtlicher An-
tragsdaten von den Ausländerbe-
hörden an den Hersteller der Do-
kumente sowie zur vorübergehen-
den Speicherung der Antragsda-
ten bei der Ausländerbehörde und 
beim Hersteller, 

 

j) die Speicherung der Fingerabdrü-
cke und des Lichtbildes in der 
Ausländerbehörde bis zur Aushän-
digung des Dokuments, 

 

k) das Einsichtsrecht des Dokumen-
teninhabers in die im elektroni-
schen Speichermedium gespei-
cherten Daten, 
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l) die Anforderungen an die zur 
elektronischen Erfassung des 
Lichtbildes und der Fingerabdrü-
cke, deren Qualitätssicherung so-
wie zur Übermittlung der Antrags-
daten von der Ausländerbehörde 
an den Hersteller der Dokumente 
einzusetzenden technischen Sys-
teme und Bestandteile sowie das 
Verfahren zur Überprüfung der 
Einhaltung dieser Anforderungen, 

 

m) Näheres zur Verarbeitung der Fin-
gerabdruckdaten und des digitalen 
Lichtbildes, 

 

n) Näheres zur Seriennummer und 
zur maschinenlesbaren Personal-
datenseite, 

 

o) die Pflichten von Ausländern, die 
sich im Bundesgebiet aufhalten, 
hinsichtlich der Ausstellung, Neu-
beantragung und Verlängerung, 
des Verlustes und Wiederauffin-
dens sowie der Vorlage und Ab-
gabe von Dokumenten nach § 78. 

 

Das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Einzelheiten 
des Prüfverfahrens entsprechend § 34 
Satz 1 Nummer 4 des Personalaus-
weisgesetzes und Einzelheiten zum 
elektronischen Identitätsnachweis ent-
sprechend § 34 Satz 1 Nummer 5 bis 
8a und Satz 3 des Personalausweisge-
setzes festzulegen. 

 

14. zu bestimmen, dass die  14. u n v e r ä n d e r t  

a) Meldebehörden,  

b) Staatsangehörigkeits- und Be-
scheinigungsbehörden nach § 15 
des Bundesvertriebenengesetzes, 

 

c) Pass- und Personalausweisbehör-
den, 

 

d) Sozial- und Jugendämter,  
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e) Justiz-, Polizei- und Ordnungsbe-
hörden, 

 

f) Bundesagentur für Arbeit,  

g) Finanz- und Hauptzollämter,  

h) Gewerbebehörden,  

i) Auslandsvertretungen und  

j) Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende 

 

ohne Ersuchen den Ausländerbehör-
den personenbezogene Daten von 
Ausländern, Amtshandlungen und 
sonstige Maßnahmen gegenüber Aus-
ländern sowie sonstige Erkenntnisse 
über Ausländer mitzuteilen haben, so-
weit diese Angaben zur Erfüllung der 
Aufgaben der Ausländerbehörden 
nach diesem Gesetz und nach auslän-
derrechtlichen Bestimmungen in ande-
ren Gesetzen erforderlich sind; die 
Rechtsverordnung bestimmt Art und 
Umfang der Daten, die Maßnahmen 
und die sonstigen Erkenntnisse, die 
mitzuteilen sind; Datenübermittlungen 
dürfen nur insoweit vorgesehen wer-
den, als die Daten zur Erfüllung der 
Aufgaben der Ausländerbehörden 
nach diesem Gesetz oder nach auslän-
derrechtlichen Bestimmungen in ande-
ren Gesetzen erforderlich sind. 

 

15. Regelungen über die fachbezogene 
elektronische Datenübermittlung zwi-
schen den mit der Ausführung dieses 
Gesetzes beauftragten Behörden zu 
treffen, die sich auf Folgendes bezie-
hen:  

15. u n v e r ä n d e r t  

a) die technischen Grundsätze des 
Aufbaus der verwendeten Stan-
dards, 

 

b) das Verfahren der Datenübermitt-
lung und 

 

c) die an der elektronischen Daten-
übermittlung im Ausländerwesen 
beteiligten Behörden, 

 



 - 161 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

16. Regelungen für die Qualitätssicherung 
der nach § 49 Absatz 6, 8 und 9 erho-
benen Lichtbilder und Fingerabdruck-
daten festzulegen. 

16. u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu bestimmen, 
dass  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. jede Ausländerbehörde ein Dateisys-
tem über Ausländer führt, die sich in ih-
rem Bezirk aufhalten oder aufgehalten 
haben, die bei ihr einen Antrag gestellt 
oder Einreise und Aufenthalt angezeigt 
haben und für und gegen die sie eine 
ausländerrechtliche Maßnahme oder 
Entscheidung getroffen hat, 

 

2. jede Auslandsvertretung ein Dateisys-
tem über beantragte, erteilte, versagte, 
zurückgenommene, annullierte, wider-
rufene und aufgehobene Visa sowie 
zurückgenommene Visumanträge füh-
ren darf und die Auslandsvertretungen 
die jeweils dort gespeicherten Daten 
untereinander sowie mit dem Auswärti-
gen Amt und mit dem Bundesamt für 
Auswärtige Angelegenheiten austau-
schen dürfen sowie 

 

3. die mit der Ausführung dieses Geset-
zes betrauten Behörden ein sonstiges 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
ches Dateisystem führen. 
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Nach Satz 1 Nr. 1 werden erfasst die Per-
sonalien einschließlich der Staatsangehö-
rigkeit und der Anschrift des Ausländers, 
Angaben zum Pass, über ausländerrechtli-
che Maßnahmen und über die Erfassung 
im Ausländerzentralregister sowie über 
frühere Anschriften des Ausländers, die zu-
ständige Ausländerbehörde und die Ab-
gabe von Akten an eine andere Ausländer-
behörde. Erfasst werden ferner Angaben 
zur lichtbildaufnehmenden Stelle und zur 
Nutzung eines Dokuments nach § 78 Ab-
satz 1 zum elektronischen Identitätsnach-
weis einschließlich dessen Ein- und Aus-
schaltung sowie Sperrung und Entsper-
rung. Die Befugnis der Ausländerbehörden, 
weitere personenbezogene Daten zu spei-
chern, richtet sich nach der Verordnung 
(EU) 2016/679 und nach den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der Länder. 

 

(3) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit dem Auswärtigen Amt ohne Zustim-
mung des Bundesrates die zuständige 
Stelle im Sinne des § 73 Absatz 1 und des 
§ 73a Absatz 1 zu bestimmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Auswärtigen Amt ohne Zu-
stimmung des Bundesrates nach Maßgabe 
von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009 die Staaten festzulegen, de-
ren Staatsangehörige zur Durchreise durch 
die internationalen Transitzonen deutscher 
Flughäfen im Besitz eines Visums für den 
Flughafentransit sein müssen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat kann Rechtsver-
ordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2, so-
weit es zur Erfüllung einer zwischenstaatli-
chen Vereinbarung oder zur Wahrung öf-
fentlicher Interessen erforderlich ist, ohne 
Zustimmung des Bundesrates erlassen und 
ändern. Eine Rechtsverordnung nach Satz 
1 tritt spätestens drei Monate nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungs-
dauer kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates verlängert 
werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zum be-
schleunigten Fachkräfteverfahren nach § 
81a  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. mit Zustimmung des Bundesrates Nä-
heres zum Verfahren bei den Auslän-
derbehörden sowie 

 

2. im Einvernehmen mit dem Auswärtigen 
Amt ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Näheres zum Verfahren bei den 
Auslandsvertretungen 

 

zu bestimmen.  

(6) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Staaten zu bestim-
men, an deren Staatsangehörige be-
stimmte oder sämtliche Aufenthaltstitel 
nach Kapitel 2 Abschnitt 3 und 4 nicht er-
teilt werden, wenn bei diesen Staatsange-
hörigen ein erheblicher Anstieg der Zahl 
der als offensichtlich unbegründet abge-
lehnten Asylanträge im Zusammenhang mit 
einem Aufenthalt nach Kapitel 2 Abschnitt 
3 oder 4 zu verzeichnen ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 104 § 104 

Übergangsregelungen Übergangsregelungen 

(1) Über vor dem 1. Januar 2005 ge-
stellte Anträge auf Erteilung einer unbefris-
teten Aufenthaltserlaubnis oder einer Auf-
enthaltsberechtigung ist nach dem bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Recht zu ent-
scheiden. § 101 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Ja-
nuar 2005 im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist 
es bei der Entscheidung über die Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis oder einer 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU hin-
sichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur 
erforderlich, dass sie sich auf einfache Art 
in deutscher Sprache mündlich verständi-
gen können. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 
findet keine Anwendung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 
1. Januar 2005 rechtmäßig in Deutschland 
aufhalten, gilt hinsichtlich der vor diesem 
Zeitpunkt geborenen Kinder für den Nach-
zug § 20 des Ausländergesetzes in der zu-
letzt gültigen Fassung, es sei denn, das 
Aufenthaltsgesetz gewährt eine günstigere 
Rechtsstellung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) (weggefallen) (4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auch für Ausländer, die bis zum 
Ablauf des 31. Juli 2015 im Rahmen des 
Programms zur dauerhaften Neuansied-
lung von Schutzsuchenden einen Aufent-
haltstitel nach § 23 Absatz 2 erhalten ha-
ben, sind die Regelungen über den Famili-
ennachzug, das Bleibeinteresse, die Teil-
nahme an Integrationskursen und die Auf-
enthaltsverfestigung auf Grund des § 23 
Absatz 4 entsprechend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) § 23 Abs. 2 in der bis zum 24. Mai 
2007 geltenden Fassung findet in den Fäl-
len weiter Anwendung, in denen die Anord-
nung der obersten Landesbehörde, die auf 
Grund der bis zum 24. Mai 2007 geltenden 
Fassung getroffen wurde, eine Erteilung ei-
ner Niederlassungserlaubnis bei besonders 
gelagerten politischen Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland vorsieht. § 23 
Abs. 2 Satz 5 und § 44 Abs. 1 Nr. 2 sind 
auf die betroffenen Ausländer und die Fa-
milienangehörigen, die mit ihnen ihren 
Wohnsitz in das Bundesgebiet verlegen, 
entsprechend anzuwenden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Eine Niederlassungserlaubnis 
kann auch Ehegatten, Lebenspartnern und 
minderjährigen ledigen Kindern eines Aus-
länders erteilt werden, die vor dem 1. Ja-
nuar 2005 im Besitz einer Aufenthaltsbe-
fugnis nach § 31 Abs. 1 des Ausländerge-
setzes oder einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 35 Abs. 2 des Ausländergesetzes 
waren, wenn die Voraussetzungen des § 
26 Abs. 4 erfüllt sind und sie weiterhin die 
Voraussetzungen erfüllen, wonach eine 
Aufenthaltsbefugnis nach § 31 des Auslän-
dergesetzes oder eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 35 Abs. 2 des Ausländergesetzes 
erteilt werden durfte. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) § 28 Absatz 2 in der bis zum 5. 
September 2013 geltenden Fassung findet 
weiter Anwendung auf Familienangehörige 
eines Deutschen, die am 5. September 
2013 bereits einen Aufenthaltstitel nach § 
28 Absatz 1 innehatten. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Ausländer, die eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Absatz 3 besitzen, weil 
das Bundesamt oder die Ausländerbehörde 
festgestellt hat, dass Abschiebungsverbote 
nach § 60 Absatz 2, 3 oder 7 Satz 2 in der 
vor dem 1. Dezember 2013 gültigen Fas-
sung vorliegen, gelten als subsidiär Schutz-
berechtigte im Sinne des § 4 Absatz 1 des 
Asylgesetzes und erhalten von Amts we-
gen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative, es sei 
denn, das Bundesamt hat die Ausländerbe-
hörde über das Vorliegen von Ausschlus-
statbeständen im Sinne des „§ 25 Absatz 3 
Satz 2 Buchstabe a bis d in der vor dem 1. 
Dezember 2013 gültigen Fassung unter-
richtet. Die Zeiten des Besitzes der Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 Satz 1 in 
der vor dem 1. Dezember 2013 gültigen 
Fassung stehen Zeiten des Besitzes einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative gleich. § 73b des 
Asylgesetzes gilt entsprechend. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Für Betroffene nach § 73b Absatz 
1, die als nicht entsandte Mitarbeiter des 
Auswärtigen Amts in einer Auslandsvertre-
tung tätig sind, findet § 73b Absatz 4 ab 
dem 1. Februar 2016 Anwendung. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Für Ausländer, denen zwischen 
dem 1. Januar 2011 und dem 31. Juli 2015 
subsidiärer Schutz nach der Richtlinie 
2011/95/EU oder der Richtlinie 2004/38/EG 
unanfechtbar zuerkannt wurde, beginnt die 
Frist nach § 29 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Im Falle einer Abschiebungsan-
drohung nach den §§ 34 und 35 des Asyl-
gesetzes oder einer Abschiebungsanord-
nung nach § 34a des Asylgesetzes, die be-
reits vor dem 1. August 2015 erlassen oder 
angeordnet worden ist, sind die Ausländer-
behörden für die Anordnung eines Ein-
reise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 
zuständig. 

(12) u n v e r ä n d e r t  
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(13) Die Vorschriften von Kapitel 2 Ab-
schnitt 6 in der bis zum 31. Juli 2018 gel-
tenden Fassung finden weiter Anwendung 
auf den Familiennachzug zu Ausländern, 
denen bis zum 17. März 2016 eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 
zweite Alternative erteilt worden ist, wenn 
der Antrag auf erstmalige Erteilung eines 
Aufenthaltstitels zum Zwecke des Familien-
nachzugs zu dem Ausländer bis zum 31. 
Juli 2018 gestellt worden ist. § 27 Absatz 
3a findet Anwendung. 

(13) u n v e r ä n d e r t  

(14) (weggefallen) (14) u n v e r ä n d e r t  

(15) Wurde eine Duldung nach § 60a 
Absatz 2 Satz 4 in der bis zum 31. Dezem-
ber 2019 geltenden Fassung erteilt, gilt § 
19d Absatz 1 Nummer 4 und 5 nicht, wenn 
zum Zeitpunkt der Antragstellung auf eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Absatz 1a 
der Ausländer die erforderlichen und ihm 
zumutbaren Maßnahmen für die Identitäts-
klärung ergriffen hat. 

(15) Wurde eine Ausbildungsduldung 
nach § 60c Absatz 1 in der bis zum … [ein-
setzen: Datum des Tages vor Inkrafttre-
ten gemäß Artikel 12 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung erteilt, gilt 
diese als Aufenthaltserlaubnis nach § 16g 
fort. 

(16) Für Beschäftigungen, die Inhabern 
einer Duldung bis zum 31. Dezember 2019 
erlaubt wurden, gilt § 60a Absatz 6 in der 
bis zu diesem Tag geltenden Fassung fort. 

(16) u n v e r ä n d e r t  

(17) (weggefallen) (17) u n v e r ä n d e r t  
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§ 105a § 105a 

Bestimmungen zum Verwaltungsverfah-
ren 

Bestimmungen zum Verwaltungsverfah-
ren 

Von den in § 4 Absatz 2 Satz 2, § 15a 
Abs. 4 Satz 2 und 3, § 23 Abs. 1 Satz 3, § 
23a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, § 43 Abs. 
4, § 44a Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 61 
Absatz 1d, § 72 Absatz 2, § 73 Abs. 2, Abs. 
3 Satz 1 und 2, den §§ 78, 78a, § 79 Abs. 
2, § 81 Abs. 5, § 82 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, 
§ 87 Absatz 1, 2 Satz 1 und 2, Absatz 4 
Satz 1, 3 und 5 und Absatz 5, § 89 Abs. 1 
Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4, den §§ 90, 90a, 
90b, 91 Abs. 1 und 2, § 91a Abs. 3, 4 und 
7, § 91c Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 
3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2, § 99 Absatz 1 
bis 4 und § 104a Abs. 7 Satz 2 getroffenen 
Regelungen und von den auf Grund von § 
43 Abs. 4 und § 99 Absatz 1 bis 4 getroffe-
nen Regelungen des Verwaltungsverfah-
rens kann durch Landesrecht nicht abgewi-
chen werden. 

Von den in § 4 Absatz 2 Satz 2, § 15a 
Abs. 4 Satz 2 und 3, § 23 Abs. 1 Satz 3, § 
23a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, § 43 Abs. 
4, § 44a Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, § 61 
Absatz 1d, § 72 Absatz 2, § 73 Abs. 2, Abs. 
3 Satz 1 und 2, den §§ 78, 78a, § 79 Abs. 
2, § 81 Abs. 5, § 82 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, 
§ 87 Absatz 1, 2 Satz 1 und 2, Absatz 4 
Satz 1, 3 und 5 und Absatz 5, § 89 Abs. 1 
Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4, den §§ 90, 90a, 
90b, 91 Abs. 1 und 2, § 91a Abs. 3, 4 und 
7, § 91c Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 
3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2, § 99 Absatz 1 
bis 4 und § 104a Abs. 7 Satz 2 getroffenen 
Regelungen und von den auf Grund von § 
43 Abs. 4 und § 99 Absatz 1 bis 4, mit 
Ausnahme von § 99 Absatz 1 Nummer 
3a getroffenen Regelungen des Verwal-
tungsverfahrens kann durch Landesrecht 
nicht abgewichen werden. 
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Staatsangehörigkeitsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz 

( - RuStAG) 
vom: 22.07.1913 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 2 G v. 
21.12.2022 I 2847 

( - RuStAG) 
vom: 22.07.1913 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 2 G v. 
21.12.2022 I 2847 

§ 10 § 10 

(1) Ein Ausländer, der seit acht Jah-
ren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Inland hat und handlungsfähig 
nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder gesetzlich 
vertreten ist, ist auf Antrag einzubürgern, 
wenn seine Identität und Staatsangehörig-
keit geklärt sind und er  

(1) Ein Ausländer, der seit acht Jah-
ren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Inland hat und handlungsfähig 
nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder gesetzlich 
vertreten ist, ist auf Antrag einzubürgern, 
wenn seine Identität und Staatsangehörig-
keit geklärt sind und er  

1. sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland be-
kennt und erklärt, dass er keine Be-
strebungen verfolgt oder unterstützt o-
der verfolgt oder unterstützt hat, die 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) gegen die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung, den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes o-
der eines Landes gerichtet sind o-
der 

 

b) eine ungesetzliche Beeinträchti-
gung der Amtsführung der Verfas-
sungsorgane des Bundes oder ei-
nes Landes oder ihrer Mitglieder 
zum Ziele haben oder 

 

c) durch Anwendung von Gewalt o-
der darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden, 

 

oder glaubhaft macht, dass er sich von 
der früheren Verfolgung oder Unter-
stützung derartiger Bestrebungen ab-
gewandt hat, 
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2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder 
als Staatsangehöriger der Schweiz o-
der dessen Familienangehöriger eine 
Aufenthaltserlaubnis auf Grund des 
Abkommens vom 21. Juni 1999 zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizü-
gigkeit, eine Blaue Karte EU oder eine 
Aufenthaltserlaubnis für andere als die 
in den §§ 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 
18d, 18f, 19, 19b, 19e, 20, 22, 23 Ab-
satz 1, den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 
5 und § 104c des Aufenthaltsgesetzes 
aufgeführten Aufenthaltszwecke be-
sitzt, 

2. ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder 
als Staatsangehöriger der Schweiz o-
der dessen Familienangehöriger eine 
Aufenthaltserlaubnis auf Grund des 
Abkommens vom 21. Juni 1999 zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft andererseits über die Freizü-
gigkeit, eine Blaue Karte EU oder eine 
Aufenthaltserlaubnis für andere als die 
in den §§ 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 
18d, 18f, 19, 19b, 19e, 20, 20a, 22, 23 
Absatz 1, den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 
bis 5 und § 104c des Aufenthaltsgeset-
zes aufgeführten Aufenthaltszwecke 
besitzt, 

3. den Lebensunterhalt für sich und seine 
unterhaltsberechtigten Familienange-
hörigen ohne Inanspruchnahme von 
Leistungen nach dem Zweiten oder 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch be-
streiten kann oder deren Inanspruch-
nahme nicht zu vertreten hat, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. seine bisherige Staatsangehörigkeit 
aufgibt oder verliert, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. weder wegen einer rechtswidrigen Tat 
zu einer Strafe verurteilt noch gegen 
ihn auf Grund seiner Schuldunfähigkeit 
eine Maßregel der Besserung und Si-
cherung angeordnet worden ist, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. über Kenntnisse der Rechts- und Ge-
sellschaftsordnung und der Lebensver-
hältnisse in Deutschland verfügt und 

7. u n v e r ä n d e r t  

seine Einordnung in die deutschen Lebens-
verhältnisse gewährleistet, insbesondere er 
nicht gleichzeitig mit mehreren Ehegatten 
verheiratet ist. Die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nr. 1 und 7 müssen Ausländer nicht 
erfüllen, die nicht handlungsfähig nach § 37 
Absatz 1 Satz 1 sind. 

seine Einordnung in die deutschen Lebens-
verhältnisse gewährleistet, insbesondere er 
nicht gleichzeitig mit mehreren Ehegatten 
verheiratet ist. Die Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nr. 1 und 7 müssen Ausländer nicht 
erfüllen, die nicht handlungsfähig nach § 37 
Absatz 1 Satz 1 sind. 
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(2) Der Ehegatte oder eingetragene 
Lebenspartner und die minderjährigen Kin-
der des Ausländers können nach Maßgabe 
des Absatzes 1 mit eingebürgert werden, 
auch wenn sie sich noch nicht seit acht 
Jahren rechtmäßig im Inland aufhalten. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Weist ein Ausländer durch die Be-
scheinigung des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge die erfolgreiche Teil-
nahme an einem Integrationskurs nach, 
wird die Frist nach Absatz 1 auf sieben 
Jahre verkürzt. Bei Vorliegen besonderer 
Integrationsleistungen, insbesondere beim 
Nachweis von Sprachkenntnissen, die die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 6 übersteigen, von besonders gu-
ten schulischen, berufsqualifizierenden o-
der beruflichen Leistungen oder von bür-
gerschaftlichem Engagement, kann sie auf 
bis zu sechs Jahre verkürzt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Lässt das Recht des auslän-
dischen Staates das Ausscheiden aus des-
sen Staatsangehörigkeit erst nach der Ein-
bürgerung oder nach dem Erreichen eines 
bestimmten Lebensalters zu, wird die Ein-
bürgerung abweichend von Absatz 1 Satz 
1 Nummer 4 unter vorübergehender Hin-
nahme von Mehrstaatigkeit vorgenommen 
und mit einer Auflage versehen, in der der 
Ausländer verpflichtet wird, die zum Aus-
scheiden aus der ausländischen Staatsan-
gehörigkeit erforderlichen Handlungen un-
verzüglich nach der Einbürgerung oder 
nach Erreichen des maßgeblichen Lebens-
alters vorzunehmen. Die Auflage ist aufzu-
heben, wenn nach der Einbürgerung ein 
Grund nach § 12 für die dauernde Hin-
nahme von Mehrstaatigkeit entstanden ist. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 6 liegen vor, wenn der 
Ausländer die Anforderungen einer Sprach-
prüfung der Stufe B 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen erfüllt. Bei einem minderjährigen 
Kind, das im Zeitpunkt der Einbürgerung 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, sind die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 6 bei einer altersgemäßen 
Sprachentwicklung erfüllt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  



 - 4 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

(5) Die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 7 sind in der Regel durch 
einen erfolgreichen Einbürgerungstest 
nachgewiesen. Zur Vorbereitung darauf 
werden Einbürgerungskurse angeboten; 
die Teilnahme daran ist nicht verpflichtend. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Von den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 und 7 wird abgese-
hen, wenn der Ausländer sie wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung oder altersbe-
dingt nicht erfüllen kann. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, 
die Prüfungs- und Nachweismodalitäten 
des Einbürgerungstests sowie die Grund-
struktur und die Lerninhalte des Einbürge-
rungskurses nach Absatz 5 auf der Basis 
der Themen des Orientierungskurses nach 
§ 43 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu 
regeln. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zwei-
tes Buch (II) - Bürgergeld, 

Grundsicherung für Arbeitsu-
chende - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003, 

BGBl. I S. 2954) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwei-
tes Buch (II) - Bürgergeld, 

Grundsicherung für Arbeitsu-
chende - (Artikel 1 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003, 

BGBl. I S. 2954) 

( - SGB 2) 
vom: 24.12.2003 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 5.12.2022 

I 2160 
Änderung durch Art. 1 G v. 
16.12.2022 I 2328 (Nr. 51) 

( - SGB 2) 
vom: 24.12.2003 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 3 G v. 5.12.2022 

I 2160 
Änderung durch Art. 1 G v. 
16.12.2022 I 2328 (Nr. 51) 

§ 7 § 7 

Leistungsberechtigte Leistungsberechtigte 

(1) Leistungen nach diesem Buch er-
halten Personen, die  

(1) Leistungen nach diesem Buch er-
halten Personen, die  

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die 
Altersgrenze nach § 7a noch nicht er-
reicht haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. erwerbsfähig sind, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. hilfebedürftig sind und 3. u n v e r ä n d e r t  

4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland haben 
(erwerbsfähige Leistungsberechtigte). 

4. u n v e r ä n d e r t  

Ausgenommen sind  Ausgenommen sind  

1. Ausländerinnen und Ausländer, die 
weder in der Bundesrepublik Deutsch-
land Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer 
oder Selbständige noch aufgrund des 
§ 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, 
und ihre Familienangehörigen für die 
ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Ausländerinnen und Ausländer,  2. Ausländerinnen und Ausländer,  
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a) die kein Aufenthaltsrecht haben o-
der 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) deren Aufenthaltsrecht sich allein 
aus dem Zweck der Arbeitsuche 
ergibt, 

b) deren Aufenthaltsrecht sich allein 
aus dem Zweck der Arbeitsuche, 
der Ausbildungs- oder Studien-
platzsuche oder aus einer Auf-
enthaltserlaubnis nach § 20a 
des Aufenthaltsgesetzes ergibt 

und ihre Familienangehörigen, und ihre Familienangehörigen, 

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerin-
nen und Ausländer, die sich mit einem Auf-
enthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten. Abweichend von 
Satz 2 Nummer 2 erhalten Ausländerinnen 
und Ausländer und ihre Familienangehöri-
gen Leistungen nach diesem Buch, wenn 
sie seit mindestens fünf Jahren ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet ha-
ben; dies gilt nicht, wenn der Verlust des 
Rechts nach § 2 Absatz 1 des Freizügig-
keitsgesetzes/EU festgestellt wurde. Die 
Frist nach Satz 4 beginnt mit der Anmel-
dung bei der zuständigen Meldebehörde. 
Zeiten des nicht rechtmäßigen Aufenthalts, 
in denen eine Ausreisepflicht besteht, wer-
den auf Zeiten des gewöhnlichen Aufent-
halts nicht angerechnet. Aufenthaltsrechtli-
che Bestimmungen bleiben unberührt. 

Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerin-
nen und Ausländer, die sich mit einem Auf-
enthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des 
Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten. Abweichend von 
Satz 2 Nummer 2 erhalten Ausländerinnen 
und Ausländer und ihre Familienangehöri-
gen Leistungen nach diesem Buch, wenn 
sie seit mindestens fünf Jahren ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet ha-
ben; dies gilt nicht, wenn der Verlust des 
Rechts nach § 2 Absatz 1 des Freizügig-
keitsgesetzes/EU festgestellt wurde. Die 
Frist nach Satz 4 beginnt mit der Anmel-
dung bei der zuständigen Meldebehörde. 
Zeiten des nicht rechtmäßigen Aufenthalts, 
in denen eine Ausreisepflicht besteht, wer-
den auf Zeiten des gewöhnlichen Aufent-
halts nicht angerechnet. Aufenthaltsrechtli-
che Bestimmungen bleiben unberührt. 

(2) Leistungen erhalten auch Perso-
nen, die mit erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft le-
ben. Dienstleistungen und Sachleistungen 
werden ihnen nur erbracht, wenn dadurch 
Hemmnisse bei der Eingliederung der er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten besei-
tigt oder vermindert werden. Zur Deckung 
der Bedarfe nach § 28 erhalten die dort ge-
nannten Personen auch dann Leistungen 
für Bildung und Teilhabe, wenn sie mit Per-
sonen in einem Haushalt zusammenleben, 
mit denen sie nur deshalb keine Bedarfsge-
meinschaft bilden, weil diese aufgrund des 
zu berücksichtigenden Einkommens oder 
Vermögens selbst nicht leistungsberechtigt 
sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. die erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten, 

 

2. die im Haushalt lebenden Eltern oder 
der im Haushalt lebende Elternteil ei-
nes unverheirateten erwerbsfähigen 
Kindes, welches das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, und die im 
Haushalt lebende Partnerin oder der 
im Haushalt lebende Partner dieses El-
ternteils, 

 

3. als Partnerin oder Partner der erwerbs-
fähigen Leistungsberechtigten  

 

a) die nicht dauernd getrennt lebende 
Ehegattin oder der nicht dauernd 
getrennt lebende Ehegatte, 

 

b) die nicht dauernd getrennt lebende 
Lebenspartnerin oder der nicht 
dauernd getrennt lebende Lebens-
partner, 

 

c) eine Person, die mit der erwerbs-
fähigen leistungsberechtigten Per-
son in einem gemeinsamen Haus-
halt so zusammenlebt, dass nach 
verständiger Würdigung der wech-
selseitige Wille anzunehmen ist, 
Verantwortung füreinander zu tra-
gen und füreinander einzustehen. 

 

4. die dem Haushalt angehörenden un-
verheirateten Kinder der in den Num-
mern 1 bis 3 genannten Personen, 
wenn sie das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, soweit sie die 
Leistungen zur Sicherung ihres Le-
bensunterhalts nicht aus eigenem Ein-
kommen oder Vermögen beschaffen 
können. 

 

(3a) Ein wechselseitiger Wille, 
Verantwortung füreinander zu tragen und 
füreinander einzustehen, wird vermutet, 
wenn Partner  

(3a) u n v e r ä n d e r t  

1. länger als ein Jahr zusammenleben,  
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2. mit einem gemeinsamen Kind zusam-
menleben, 

 

3. Kinder oder Angehörige im Haushalt 
versorgen oder 

 

4. befugt sind, über Einkommen oder 
Vermögen des anderen zu verfügen. 

 

(4) Leistungen nach diesem Buch er-
hält nicht, wer in einer stationären Einrich-
tung untergebracht ist, Rente wegen Alters 
oder Knappschaftsausgleichsleistung oder 
ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher 
Art bezieht. Dem Aufenthalt in einer statio-
nären Einrichtung ist der Aufenthalt in einer 
Einrichtung zum Vollzug richterlich ange-
ordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. 
Abweichend von Satz 1 erhält Leistungen 
nach diesem Buch,  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. wer voraussichtlich für weniger als 
sechs Monate in einem Krankenhaus 
(§ 107 des Fünften Buches) unterge-
bracht ist oder 

 

2. wer in einer stationären Einrichtung 
nach Satz 1 untergebracht und unter 
den üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes mindestens 15 
Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. 

 

Die Sätze 1 und 3 Nummer 2 gelten für Be-
wohner von Räumlichkeiten im Sinne des § 
42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 3 
des Zwölften Buches entsprechend. 

 

(4a) Erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte erhalten keine Leistungen, wenn 
sie sich ohne Zustimmung des zuständigen 
Trägers nach diesem Buch außerhalb des 
zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und 
deshalb nicht für die Eingliederung in Arbeit 
zur Verfügung stehen. Die Zustimmung ist 
zu erteilen, wenn für den Aufenthalt außer-
halb des zeit-und ortsnahen Bereichs ein 
wichtiger Grund vorliegt und die Eingliede-
rung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei  

(4a) u n v e r ä n d e r t  

1. Teilnahme an einer ärztlich verordne-
ten Maßnahme der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation, 
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2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die 
staatspolitischen, kirchlichen oder ge-
werkschaftlichen Zwecken dient oder 
sonst im öffentlichen Interesse liegt, o-
der 

 

3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig-
keit. 

 

Die Zustimmung kann auch erteilt werden, 
wenn für den Aufenthalt außerhalb des 
zeit- und ortsnahen Bereichs kein wichtiger 
Grund vorliegt und die Eingliederung in Ar-
beit nicht beeinträchtigt wird. Die Dauer der 
Abwesenheiten nach Satz 4 soll in der Re-
gel insgesamt drei Wochen im Kalender-
jahr nicht überschreiten. 

 

(5) Auszubildende, deren Ausbildung 
im Rahmen des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes dem Grunde nach förde-
rungsfähig ist, haben über die Leistungen 
nach § 27 hinaus keinen Anspruch auf 
Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts. Satz 1 gilt auch für Auszubildende, 
deren Bedarf sich nach § 61 Absatz 2, § 62 
Absatz 3, § 123 Nummer 2 sowie § 124 
Nummer 2 des Dritten Buches bemisst. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Absatz 5 Satz 1 ist nicht anzuwen-
den auf Auszubildende,  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. die aufgrund von § 2 Absatz 1a des 
Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes keinen Anspruch auf Ausbildungs-
förderung haben, 

 

2. deren Bedarf sich nach den §§ 12, 13 
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 
Nummer 1 oder nach § 13 Absatz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 
Nummer 2 des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes bemisst und die Leis-
tungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz  

 

a) erhalten oder nur wegen der Vor-
schriften zur Berücksichtigung von 
Einkommen und Vermögen nicht 
erhalten oder 
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b) beantragt haben und über deren 
Antrag das zuständige Amt für 
Ausbildungsförderung noch nicht 
entschieden hat; lehnt das zustän-
dige Amt für Ausbildungsförderung 
die Leistungen ab, findet Absatz 5 
mit Beginn des folgenden Monats 
Anwendung, oder 

 

3. die eine Abendhauptschule, eine 
Abendrealschule oder ein Abendgym-
nasium besuchen, sofern sie aufgrund 
des § 10 Absatz 3 des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes keinen An-
spruch auf Ausbildungsförderung ha-
ben. 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölf-
tes Buch (XII) - Sozialhilfe - (Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 

3022) 

( - SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
16.12.2022 I 2328 

Änderung durch Art. 7 G v. 
6.6.2023 I Nr. 146 

( - SGB 12) 
vom: 27.12.2003 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
16.12.2022 I 2328 

Änderung durch Art. 7 G v. 
6.6.2023 I Nr. 146 

§ 23 § 23 

Sozialhilfe für Ausländerinnen und Aus-
länder 

Sozialhilfe für Ausländerinnen und Aus-
länder 

(1) Ausländern, die sich im Inland tat-
sächlich aufhalten, ist Hilfe zum Lebensun-
terhalt, Hilfe bei Krankheit, Hilfe bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft sowie 
Hilfe zur Pflege nach diesem Buch zu leis-
ten. Die Vorschriften des Vierten Kapitels 
bleiben unberührt. Im Übrigen kann Sozial-
hilfe geleistet werden, soweit dies im Ein-
zelfall gerechtfertigt ist. Die Einschränkun-
gen nach Satz 1 gelten nicht für Ausländer, 
die im Besitz einer Niederlassungserlaub-
nis oder eines befristeten Aufenthaltstitels 
sind und sich voraussichtlich dauerhaft im 
Bundesgebiet aufhalten. Rechtsvorschrif-
ten, nach denen außer den in Satz 1 ge-
nannten Leistungen auch sonstige Sozial-
hilfe zu leisten ist oder geleistet werden 
soll, bleiben unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Leistungsberechtigte nach § 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten 
keine Leistungen der Sozialhilfe. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ausländer und ihre Familienange-
hörigen erhalten keine Leistungen nach 
Absatz 1 oder nach dem Vierten Kapitel, 
wenn  

(3) Ausländer und ihre Familienange-
hörigen erhalten keine Leistungen nach 
Absatz 1 oder nach dem Vierten Kapitel, 
wenn  
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1. sie weder in der Bundesrepublik 
Deutschland Arbeitnehmer oder Selb-
ständige noch auf Grund des § 2 Ab-
satz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU 
freizügigkeitsberechtigt sind, für die 
ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sie kein Aufenthaltsrecht haben oder 
sich ihr Aufenthaltsrecht allein aus dem 
Zweck der Arbeitsuche ergibt oder 

2. sie kein Aufenthaltsrecht haben oder 
sich ihr Aufenthaltsrecht allein aus dem 
Zweck der Arbeitsuche, der Ausbil-
dungs- oder Studienplatzsuche oder 
aus einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 20a des Aufenthaltsgesetzes ergibt 
oder 

3. sie eingereist sind, um Sozialhilfe zu 
erlangen. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 Nummer 1 und 3 gilt nicht für Aus-
länderinnen und Ausländer, die sich mit ei-
nem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Hil-
febedürftigen Ausländern, die Satz 1 unter-
fallen, werden bis zur Ausreise, längstens 
jedoch für einen Zeitraum von einem Mo-
nat, einmalig innerhalb von zwei Jahren nur 
eingeschränkte Hilfen gewährt, um den 
Zeitraum bis zur Ausreise zu überbrücken 
(Überbrückungsleistungen); die Zweijah-
resfrist beginnt mit dem Erhalt der Überbrü-
ckungsleistungen nach Satz 3. Hierüber 
und über die Möglichkeit der Leistungen 
nach Absatz 3a sind die Leistungsberech-
tigten zu unterrichten. Die Überbrückungs-
leistungen umfassen:  

Satz 1 Nummer 1 und 3 gilt nicht für Aus-
länderinnen und Ausländer, die sich mit ei-
nem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Hil-
febedürftigen Ausländern, die Satz 1 unter-
fallen, werden bis zur Ausreise, längstens 
jedoch für einen Zeitraum von einem Mo-
nat, einmalig innerhalb von zwei Jahren nur 
eingeschränkte Hilfen gewährt, um den 
Zeitraum bis zur Ausreise zu überbrücken 
(Überbrückungsleistungen); die Zweijah-
resfrist beginnt mit dem Erhalt der Überbrü-
ckungsleistungen nach Satz 3. Hierüber 
und über die Möglichkeit der Leistungen 
nach Absatz 3a sind die Leistungsberech-
tigten zu unterrichten. Die Überbrückungs-
leistungen umfassen:  

1. Leistungen zur Deckung der Bedarfe 
für Ernährung sowie Körper- und Ge-
sundheitspflege, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Leistungen zur Deckung der Bedarfe 
für Unterkunft und Heizung in ange-
messener Höhe nach § 35 und § 35a, 
einschließlich der Bedarfe nach § 30 
Absatz 7, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. die zur Behandlung akuter Erkrankun-
gen und Schmerzzustände erforderli-
che ärztliche und zahnärztliche Be-
handlung einschließlich der Versor-
gung mit Arznei- und Verbandmitteln 
sowie sonstiger zur Genesung, zur 
Besserung oder zur Linderung von 
Krankheiten oder Krankheitsfolgen er-
forderlichen Leistungen und 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Leistungen nach § 50 Nummer 1 bis 3. 4. u n v e r ä n d e r t  

Soweit dies im Einzelfall besondere Um-
stände erfordern, werden Leistungsberech-
tigten nach Satz 3 zur Überwindung einer 
besonderen Härte andere Leistungen im 
Sinne von Absatz 1 gewährt; ebenso sind 
Leistungen über einen Zeitraum von einem 
Monat hinaus zu erbringen, soweit dies im 
Einzelfall auf Grund besonderer Umstände 
zur Überwindung einer besonderen Härte 
und zur Deckung einer zeitlich befristeten 
Bedarfslage geboten ist. Abweichend von 
Satz 1 Nummer 2 erhalten Ausländer und 
ihre Familienangehörigen Leistungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2, wenn sie sich seit 
mindestens fünf Jahren ohne wesentliche 
Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten; 
dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts 
nach § 2 Absatz 1 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU festgestellt wurde. Die Frist nach 
Satz 7 beginnt mit der Anmeldung bei der 
zuständigen Meldebehörde. Zeiten des 
nicht rechtmäßigen Aufenthalts, in denen 
eine Ausreisepflicht besteht, werden auf 
Zeiten des tatsächlichen Aufenthalts nicht 
angerechnet. Ausländerrechtliche Bestim-
mungen bleiben unberührt. 

Soweit dies im Einzelfall besondere Um-
stände erfordern, werden Leistungsberech-
tigten nach Satz 3 zur Überwindung einer 
besonderen Härte andere Leistungen im 
Sinne von Absatz 1 gewährt; ebenso sind 
Leistungen über einen Zeitraum von einem 
Monat hinaus zu erbringen, soweit dies im 
Einzelfall auf Grund besonderer Umstände 
zur Überwindung einer besonderen Härte 
und zur Deckung einer zeitlich befristeten 
Bedarfslage geboten ist. Abweichend von 
Satz 1 Nummer 2 erhalten Ausländer und 
ihre Familienangehörigen Leistungen nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2, wenn sie sich seit 
mindestens fünf Jahren ohne wesentliche 
Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten; 
dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts 
nach § 2 Absatz 1 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU festgestellt wurde. Die Frist nach 
Satz 7 beginnt mit der Anmeldung bei der 
zuständigen Meldebehörde. Zeiten des 
nicht rechtmäßigen Aufenthalts, in denen 
eine Ausreisepflicht besteht, werden auf 
Zeiten des tatsächlichen Aufenthalts nicht 
angerechnet. Ausländerrechtliche Bestim-
mungen bleiben unberührt. 

(3a) Neben den Überbrückungs-
leistungen werden auf Antrag auch die an-
gemessenen Kosten der Rückreise über-
nommen. Satz 1 gilt entsprechend, soweit 
die Personen allein durch die angemesse-
nen Kosten der Rückreise die in Absatz 3 
Satz 5 Nummer 1 und 2 genannten Be-
darfe nicht aus eigenen Mitteln oder mit 
Hilfe Dritter decken können. Die Leistung 
ist als Darlehen zu erbringen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ausländer, denen Sozialhilfe ge-
leistet wird, sind auf für sie zutreffende 
Rückführungs- und Weiterwanderungspro-
gramme hinzuweisen; in geeigneten Fällen 
ist auf eine Inanspruchnahme solcher Pro-
gramme hinzuwirken. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Hält sich ein Ausländer entgegen 
einer räumlichen Beschränkung im Bun-
desgebiet auf oder wählt er seinen Wohn-
sitz entgegen einer Wohnsitzauflage oder 
einer Wohnsitzregelung nach § 12a des 
Aufenthaltsgesetzes im Bundesgebiet, darf 
der für den Aufenthaltsort örtlich zustän-
dige Träger nur die nach den Umständen 
des Einzelfalls gebotene Leistung erbrin-
gen. Unabweisbar geboten ist regelmäßig 
nur eine Reisebeihilfe zur Deckung des Be-
darfs für die Reise zu dem Wohnort, an 
dem ein Ausländer seinen Wohnsitz zu 
nehmen hat. In den Fällen des § 12a Ab-
satz 1 und 4 des Aufenthaltsgesetzes ist 
regelmäßig eine Reisebeihilfe zu dem Ort 
im Bundesgebiet zu gewähren, an dem der 
Ausländer die Wohnsitznahme begehrt und 
an dem seine Wohnsitznahme zulässig ist. 
Der örtlich zuständige Träger am Aufent-
haltsort informiert den bislang örtlich zu-
ständigen Träger darüber, ob Leistungen 
nach Satz 1 bewilligt worden sind. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Ausländer, 
die eine räumlich nicht beschränkte Aufent-
haltserlaubnis nach den §§ 23a, 24 Absatz 
1 oder § 25 Absatz 4 oder 5 des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, wenn sie sich au-
ßerhalb des Landes aufhalten, in dem der 
Aufenthaltstitel erstmals erteilt worden ist. 
Satz 5 findet keine Anwendung, wenn der 
Wechsel in ein anderes Land zur Wahrneh-
mung der Rechte zum Schutz der Ehe und 
Familie nach Artikel 6 des Grundgesetzes 
oder aus vergleichbar wichtigen Gründen 
gerechtfertigt ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes 
Buch (III) - Arbeitsförderung - 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 
März 1997, BGBl. I S. 594) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes 
Buch (III) - Arbeitsförderung - 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 
März 1997, BGBl. I S. 594) 

( - SGB 3) 
vom: 24.03.1997 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
20.12.2022 I 2759 

( - SGB 3) 
vom: 24.03.1997 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 5 G v. 
20.12.2022 I 2759 

§ 299 § 299 

Informationspflicht bei grenzüberschrei-
tender Vermittlung 

Informationspflicht bei grenzüberschrei-
tender Vermittlung 

Bei einer grenzüberschreitenden Ver-
mittlung hat der Vermittler die Arbeitsu-
chende oder den Arbeitsuchenden vor Ab-
schluss des Arbeitsvertrages in schriftlicher 
Form und auf seine Kosten in der eigenen 
Sprache der oder des Arbeitsuchenden o-
der in einer Sprache, die die oder der Ar-
beitsuchende versteht, zu informieren über:  

Bei einer grenzüberschreitenden Ver-
mittlung hat der Vermittler die Arbeitsu-
chende oder den Arbeitsuchenden vor Ab-
schluss des Arbeitsvertrages in schriftlicher 
Form und auf seine Kosten in der eigenen 
Sprache der oder des Arbeitsuchenden o-
der in einer Sprache, die die oder der Ar-
beitsuchende versteht, zu informieren über:  

1. den Namen und die Anschrift des Ar-
beitgebers, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. den vorgesehenen Zeitpunkt des Be-
ginns und die vorgesehene Dauer des 
Arbeitsverhältnisses, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Arbeitsort oder, falls die Arbeitneh-
merin oder der Arbeitnehmer nicht nur 
an einem bestimmten Arbeitsort tätig 
sein soll, einen Hinweis, dass die Ar-
beitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
an verschiedenen Orten beschäftigt 
werden kann, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die zu leistende Tätigkeit, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. die vertragliche Arbeitszeit, 5. u n v e r ä n d e r t  

6. das vertragliche Arbeitsentgelt, ein-
schließlich vorgesehener Abzüge, 

6. u n v e r ä n d e r t  
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7. die Dauer des vertraglichen Erholungs-
urlaubs, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Fristen für die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. einen in allgemeiner Form gehaltenen 
Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen, die auf 
das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind 
und 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. die Möglichkeit, die Beratungsdienste 
der Sozialpartner und staatlicher Stel-
len in Anspruch zu nehmen; hierbei 
sind mindestens beispielhaft die Bera-
tungsstellen nach § 23a des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes zu nennen und 
die jeweils aktuellen Kontaktdaten der 
erwähnten Beratungsdienste anzuge-
ben. 

10. die Möglichkeit, die Beratungsdienste 
der Sozialpartner und staatlicher Stel-
len in Anspruch zu nehmen; hierbei 
sind mindestens beispielhaft die Bera-
tungsstellen nach § 23a des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes oder im Fall 
von Staatsangehörigen aus Dritt-
staaten mindestens beispielhaft die 
Beratungsstellen nach § 45b Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 des Aufenthalts-
gesetzes zu nennen und die jeweils 
aktuellen Kontaktdaten der erwähnten 
Beratungsdienste anzugeben. 

§ 421b § 421b 

Erprobung einer zentralen Servicestelle 
für anerkennungssuchende Fachkräfte 

im Ausland 

Erprobung einer zentralen Servicestelle 
für anerkennungssuchende Fachkräfte 

im Ausland 

Die Bundesagentur berät im Rahmen 
eines Modellvorhabens Personen, die sich 
nicht nur vorübergehend im Ausland auf-
halten, zu den Möglichkeiten der Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse und 
damit im Zusammenhang stehenden auf-
enthaltsrechtlichen Fragen und begleitet 
sie bei der Durchführung der entsprechen-
den Verfahren. Das Modellvorhaben ist bis 
zum 31. Dezember 2023 befristet. § 363 
Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwendung. 

Die Bundesagentur berät im Rahmen 
eines Modellvorhabens Personen, die sich 
nicht nur vorübergehend im Ausland auf-
halten, zu den Möglichkeiten der Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse und 
damit im Zusammenhang stehenden auf-
enthaltsrechtlichen Fragen und begleitet 
sie bei der Durchführung der entsprechen-
den Verfahren. Das Modellvorhaben ist bis 
zum 31. Dezember 2026 befristet. § 363 
Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwendung. 
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Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes 
Buch (IV) - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung - (Artikel I des Gesetzes 

vom 23. Dezember 1976, BGBl. I 
S. 3845) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes 
Buch (IV) - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung - (Artikel I des Gesetzes 

vom 23. Dezember 1976, BGBl. I 
S. 3845) 

( - SGB 4) 
vom: 23.12.1976 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
20.12.2022 I 2730 

Änderung durch Art. 2 G v. 
20.12.2022 I 2759 (Nr. 56) 

( - SGB 4) 
vom: 23.12.1976 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 8 Abs. 1 G v. 
20.12.2022 I 2730 

Änderung durch Art. 2 G v. 
20.12.2022 I 2759 (Nr. 56) 

§ 8 § 8 

Geringfügige Beschäftigung und gering-
fügige selbständige Tätigkeit; Geringfü-

gigkeitsgrenze 

Geringfügige Beschäftigung und gering-
fügige selbständige Tätigkeit; Geringfü-

gigkeitsgrenze 

(1) Eine geringfügige Beschäftigung 
liegt vor, wenn  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäf-
tigung regelmäßig die Geringfügig-
keitsgrenze nicht übersteigt, 

 

2. die Beschäftigung innerhalb eines Ka-
lenderjahres auf längstens drei Monate 
oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigen-
art begrenzt zu sein pflegt oder im Vo-
raus vertraglich begrenzt ist, es sei 
denn, dass die Beschäftigung berufs-
mäßig ausgeübt wird und die Geringfü-
gigkeitsgrenze übersteigt. 
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(1a) Die Geringfügigkeitsgrenze im 
Sinne des Sozialgesetzbuchs bezeichnet 
das monatliche Arbeitsentgelt, das bei ei-
ner Arbeitszeit von zehn Wochenstunden 
zum Mindestlohn nach § 1 Absatz 2 Satz 1 
des Mindestlohngesetzes in Verbindung 
mit der auf der Grundlage des § 11 Absatz 
1 Satz 1 des Mindestlohngesetzes jeweils 
erlassenen Verordnung erzielt wird. Sie 
wird berechnet, indem der Mindestlohn mit 
130 vervielfacht, durch drei geteilt und auf 
volle Euro aufgerundet wird. Die Geringfü-
gigkeitsgrenze wird jeweils vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales im Bun-
desanzeiger bekannt gegeben. 

u n v e r ä n d e r t  

(1b) Ein unvorhersehbares Über-
schreiten der Geringfügigkeitsgrenze steht 
dem Fortbestand einer geringfügigen Be-
schäftigung nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
entgegen, wenn die Geringfügigkeitsgrenze 
innerhalb des für den jeweiligen Entgeltab-
rechnungszeitraum zu bildenden Zeitjahres 
in nicht mehr als zwei Kalendermonaten 
um jeweils einen Betrag bis zur Höhe der 
Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird. 

(1b) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 
1 sind mehrere geringfügige Beschäftigun-
gen nach Nummer 1 oder Nummer 2 sowie 
geringfügige Beschäftigungen nach Num-
mer 1 mit Ausnahme einer geringfügigen 
Beschäftigung nach Nummer 1 und nicht 
geringfügige Beschäftigungen zusammen-
zurechnen. Eine geringfügige Beschäfti-
gung liegt nicht mehr vor, sobald die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 entfallen. 
Wird beim Zusammenrechnen nach Satz 1 
festgestellt, dass die Voraussetzungen ei-
ner geringfügigen Beschäftigung nicht 
mehr vorliegen, tritt die Versicherungs-
pflicht erst mit dem Tag ein, an dem die 
Entscheidung über die Versicherungspflicht 
nach § 37 des Zehnten Buches durch die 
Einzugsstelle nach § 28i Satz 5 oder einen 
anderen Träger der Rentenversicherung 
bekannt gegeben wird. Dies gilt nicht, wenn 
der Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahr-
lässig versäumt hat, den Sachverhalt für 
die versicherungsrechtliche Beurteilung der 
Beschäftigung aufzuklären. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 (2a) Absatz 1 Nummer 2 gilt 
nicht für aufgrund der Beschäftigungs-
verordnung zugelassene kontingentierte 
kurzzeitige Beschäftigungen. 

(3) Die Absätze 1, 1a und 2 gelten 
entsprechend, soweit anstelle einer Be-
schäftigung eine selbständige Tätigkeit 
ausgeübt wird. Dies gilt nicht für das Recht 
der Arbeitsförderung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünf-
tes Buch (V) - Gesetzliche Kran-
kenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 20. Dezember 1988, 

BGBl. I S. 2477) 

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünf-
tes Buch (V) - Gesetzliche Kran-
kenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes v. 20. Dezember 1988, 

BGBl. I S. 2477) 

( - SGB 5) 
vom: 20.12.1988 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 
20.12.2022 I 2759 

Änderung durch Art. 1b G v. 
20.12.2022 I 2793 (Nr. 56) 

( - SGB 5) 
vom: 20.12.1988 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 6 G v. 
20.12.2022 I 2759 

Änderung durch Art. 1b G v. 
20.12.2022 I 2793 (Nr. 56) 

§ 9 § 9 

Freiwillige Versicherung Freiwillige Versicherung 

(1) Der Versicherung können beitre-
ten  

(1) Der Versicherung können beitre-
ten  

1. Personen, die als Mitglieder aus der 
Versicherungspflicht ausgeschieden 
sind und in den letzten fünf Jahren vor 
dem Ausscheiden mindestens vierund-
zwanzig Monate oder unmittelbar vor 
dem Ausscheiden ununterbrochen 
mindestens zwölf Monate versichert 
waren; Zeiten der Mitgliedschaft nach 
§ 189 und Zeiten, in denen eine Versi-
cherung allein deshalb bestanden hat, 
weil Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 
Satz 1 des Zweiten Buches zu Unrecht 
bezogen wurde, werden nicht berück-
sichtigt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Personen, deren Versicherung nach § 
10 erlischt oder nur deswegen nicht 
besteht, weil die Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 3 vorliegen, wenn sie oder 
der Elternteil, aus dessen Versiche-
rung die Familienversicherung abgelei-
tet wurde, die in Nummer 1 genannte 
Vorversicherungszeit erfüllen, 

2. u n v e r ä n d e r t  



 - 2 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

3. Personen, die erstmals eine Beschäfti-
gung im Inland aufnehmen und nach § 
6 Absatz 1 Nummer 1 versicherungs-
frei sind; Beschäftigungen vor oder 
während der beruflichen Ausbildung 
bleiben unberücksichtigt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. schwerbehinderte Menschen im Sinne 
des Neunten Buches, wenn sie, ein El-
ternteil, ihr Ehegatte oder ihr Lebens-
partner in den letzten fünf Jahren vor 
dem Beitritt mindestens drei Jahre ver-
sichert waren, es sei denn, sie konnten 
wegen ihrer Behinderung diese Vo-
raussetzung nicht erfüllen; die Satzung 
kann das Recht zum Beitritt von einer 
Altersgrenze abhängig machen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Arbeitnehmer, deren Mitgliedschaft 
durch Beschäftigung im Ausland oder 
bei einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Organisation endete, 
wenn sie innerhalb von zwei Monaten 
nach Rückkehr in das Inland oder nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen 
Organisation wieder eine Beschäfti-
gung aufnehmen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. (weggefallen) 6. innerhalb von drei Monaten nach 
Aufenthaltnahme im Inland, Auslän-
der mit einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 18d Absatz 1 des Aufent-
haltsgesetzes, 

7. innerhalb von sechs Monaten nach 
ständiger Aufenthaltnahme im Inland 
oder innerhalb von drei Monaten nach 
Ende des Bezugs von Bürgergeld nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Bu-
ches Spätaussiedler sowie deren ge-
mäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundesver-
triebenengesetzes leistungsberechtigte 
Ehegatten und Abkömmlinge, die bis 
zum Verlassen ihres früheren Versi-
cherungsbereichs bei einem dortigen 
Träger der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichert waren, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Personen, die ab dem 31. Dezember 
2018 als Soldatinnen oder Soldaten 
auf Zeit aus dem Dienst ausgeschie-
den sind. 

8. u n v e r ä n d e r t  
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Für die Berechnung der Vorversicherungs-
zeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage 
eines Bezugs von Leistungen, die nach § 
339 des Dritten Buches berechnet werden, 
als zwölf Monate. 

Für die Berechnung der Vorversicherungs-
zeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage 
eines Bezugs von Leistungen, die nach § 
339 des Dritten Buches berechnet werden, 
als zwölf Monate. 

(2) Der Beitritt ist der Krankenkasse 
innerhalb von drei Monaten anzuzeigen 

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 nach Be-
endigung der Mitgliedschaft, 

 

2. im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 nach Be-
endigung der Versicherung oder nach 
Geburt des Kindes, 

 

3. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 3 nach Aufnahme der Beschäfti-
gung, 

 

4. im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 nach 
Feststellung der Behinderung nach § 
151 des Neunten Buches, 

 

5. im Falle des Absatzes 1 Nummer 5 
nach Rückkehr in das Inland oder nach 
Beendigung der Tätigkeit bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen 
Organisation, 

 

6. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 8 nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst als Soldatin oder Soldat auf 
Zeit. 

 

(3) Kann zum Zeitpunkt des Beitritts 
zur gesetzlichen Krankenversicherung 
nach Absatz 1 Nr. 7 eine Bescheinigung 
nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertrie-
benengesetzes nicht vorgelegt werden, 
reicht als vorläufiger Nachweis der vom 
Bundesverwaltungsamt im Verteilungsver-
fahren nach § 8 Abs. 1 des Bundesvertrie-
benengesetzes ausgestellte Registrier-
schein und die Bestätigung der für die Aus-
stellung einer Bescheinigung nach § 15 
Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenenge-
setzes zuständigen Behörde, dass die Aus-
stellung dieser Bescheinigung beantragt 
wurde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über die Feststellung 
der Gleichwertigkeit von 

Berufsqualifikationen 

Gesetz über die Feststellung 
der Gleichwertigkeit von 

Berufsqualifikationen 

(Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz - BQFG) 

vom: 06.12.2011 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 3.12.2020 

I 2702 

(Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz - BQFG) 

vom: 06.12.2011 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 3.12.2020 

I 2702 

§ 2 § 2 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit im Ausland erwor-
bener Ausbildungsnachweise, unter Be-
rücksichtigung sonstiger nachgewiesener 
Berufsqualifikationen, und inländischer 
Ausbildungsnachweise für bundesrechtlich 
geregelte Berufe, sofern die entsprechen-
den berufsrechtlichen Regelungen nicht et-
was anderes bestimmen. § 10 des Bundes-
vertriebenengesetzes bleibt unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Dieses Gesetz ist auf alle Perso-
nen anwendbar, die im Ausland einen Aus-
bildungsnachweis erworben haben und 
darlegen, im Inland eine ihren Berufsqualifi-
kationen entsprechende Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. 

(2) Dieses Gesetz ist auf alle Perso-
nen anwendbar, die im Ausland einen Aus-
bildungsnachweis erworben haben und 
darlegen, im Inland eine ihren Berufsqualifi-
kationen entsprechende oder eine andere 
Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. 

§ 5 § 5 

Vorzulegende Unterlagen Vorzulegende Unterlagen 

(1) Dem Antrag sind folgende Unterla-
gen beizufügen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. eine tabellarische Aufstellung der ab-
solvierten Ausbildungsgänge und der 
ausgeübten Erwerbstätigkeiten in deut-
scher Sprache, 

 

2. ein Identitätsnachweis,  
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3. im Ausland erworbene Ausbildungs-
nachweise, 

 

4. Nachweise über einschlägige Berufser-
fahrung oder sonstige Befähigungs-
nachweise, sofern diese zur Feststel-
lung der Gleichwertigkeit erforderlich 
sind, und 

 

5. eine Erklärung, dass bisher noch kein 
Antrag auf Feststellung der Gleichwer-
tigkeit gestellt wurde. 

 

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 
Nummer 2 bis 4 sind der zuständigen 
Stelle in Form von Kopien vorzulegen oder 
elektronisch zu übermitteln. Von den Unter-
lagen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 sind 
Übersetzungen in deutscher Sprache vor-
zulegen. Darüber hinaus kann die zustän-
dige Stelle von den Unterlagen nach Ab-
satz 1 Nummer 2 und allen nachgereichten 
Unterlagen Übersetzungen in deutscher 
Sprache verlangen. Die Übersetzungen 
sind von einem öffentlich bestellten oder 
beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer 
erstellen zu lassen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die zuständige Stelle kann abwei-
chend von Absatz 2 eine andere Form für 
die vorzulegenden Dokumente zulassen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die zuständige Stelle kann die An-
tragstellerin oder den Antragsteller auffor-
dern, innerhalb einer angemessenen Frist 
Informationen zu Inhalt und Dauer der im 
Ausland absolvierten Berufsbildung sowie 
zu sonstigen Berufsqualifikationen vorzule-
gen, soweit dies zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit erforderlich ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bestehen begründete Zweifel an 
der Echtheit oder der inhaltlichen Richtig-
keit der vorgelegten Unterlagen, kann die 
zuständige Stelle die Antragstellerin oder 
den Antragsteller auffordern, innerhalb ei-
ner angemessenen Frist Originale, beglau-
bigte Kopien oder weitere geeignete Unter-
lagen vorzulegen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller hat durch geeignete Unterlagen 
darzulegen, im Inland eine der Berufsquali-
fikationen entsprechende Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. Geeignete Unterlagen 
können beispielsweise der Nachweis der 
Beantragung eines Einreisevisums zur Er-
werbstätigkeit, der Nachweis einer Kontakt-
aufnahme mit potenziellen Arbeitgebern o-
der ein Geschäftskonzept sein. Für Antrag-
stellerinnen oder Antragsteller mit Wohnsitz 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem weiteren Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz sowie für 
Staatsangehörige dieser Staaten ist diese 
Darlegung entbehrlich, sofern keine beson-
deren Gründe gegen eine entsprechende 
Absicht sprechen. 

(6) Die Antragstellerin oder der An-
tragsteller hat durch geeignete Unterlagen 
darzulegen, im Inland eine Erwerbstätigkeit 
ausüben zu wollen. Geeignete Unterlagen 
sind beispielsweise 

 1. der Nachweis einer Kontaktauf-
nahme mit potenziellen Arbeitge-
bern, 

 2. ein Geschäftskonzept oder 

 3. der Vermerk über eine Standortbera-
tung der Zentralen Servicestelle Be-
rufsanerkennung. 

 Die zuständige Stelle darf nicht zwin-
gend einen Vermerk über eine Standort-
beratung nach Nummer 3 fordern, wenn 
durch andere Unterlagen die Erwerbsab-
sicht dargelegt wurde. 

§ 19 § 19 

Ausschluss abweichenden Landes-
rechts 

Ausschluss abweichenden Landes-
rechts 

Von den in § 5 Absatz 1, 3, 4 und 6, in 
§ 6 Absatz 1 bis 3, 4 bis 5, in den §§ 7, 10, 
12 Absatz 1, 4 und 6, in § 13 Absatz 1 Satz 
1, Absatz 2 bis 4 sowie in den §§ 14 und 
15 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 getroffenen 
Regelungen des Verwaltungsverfahrens 
kann durch Landesrecht nicht abgewichen 
werden. 

Von folgenden Regelungen des Ver-
waltungsverfahrens darf durch Landes-
recht nicht abgewichen werden: § 5 Ab-
satz 1, 3 und 4, § 6 Absatz 1 bis 3 und 4 
bis 5, § 7, § 10, § 12 Absatz 1 und 4, § 13 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4, § 14 
und § 15 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1. 
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Berufsbildungsgesetz Berufsbildungsgesetz 

( - BBiG 2005) 
vom: 23.03.2005 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 20.7.2022 

I 1174 

( - BBiG 2005) 
vom: 23.03.2005 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 20.7.2022 

I 1174 

§ 90 § 90 

Aufgaben Aufgaben 

(1) Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung führt seine Aufgaben im Rahmen der 
Bildungspolitik der Bundesregierung durch. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung hat die Aufgabe, durch wissenschaft-
liche Forschung zur Berufsbildungsfor-
schung beizutragen. Die Forschung wird 
auf der Grundlage eines jährlichen For-
schungsprogramms durchgeführt; das For-
schungsprogramm bedarf der Genehmi-
gung des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Weitere Forschungsaufga-
ben können dem Bundesinstitut für Berufs-
bildung von obersten Bundesbehörden im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung übertragen wer-
den. Die wesentlichen Ergebnisse der For-
schungsarbeit des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung sind zu veröffentlichen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung hat die sonstigen Aufgaben:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. nach Weisung des zuständigen Bun-
desministeriums  

 

a) an der Vorbereitung von Ausbil-
dungsordnungen und sonstigen 
Rechtsverordnungen, die nach 
diesem Gesetz oder nach dem 
zweiten Teil der Handwerksord-
nung zu erlassen sind, mitzuwir-
ken, 

 

b) an der Vorbereitung des Berufsbil-
dungsberichts mitzuwirken, 
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c) an der Durchführung der Berufsbil-
dungsstatistik nach Maßgabe des 
§ 87 mitzuwirken, 

 

d) Modellversuche einschließlich wis-
senschaftlicher Begleituntersu-
chungen zu fördern, 

 

e) an der internationalen Zusammen-
arbeit in der beruflichen Bildung 
mitzuwirken, 

 

f) weitere Verwaltungsaufgaben des 
Bundes zur Förderung der Berufs-
bildung zu übernehmen; 

 

2. nach allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften des zuständigen Bundesmi-
nisteriums die Förderung überbetriebli-
cher Berufsbildungsstätten durchzufüh-
ren und die Planung, Errichtung und 
Weiterentwicklung dieser Einrichtun-
gen zu unterstützen; 

 

3. das Verzeichnis der anerkannten Aus-
bildungsberufe zu führen und zu veröf-
fentlichen; 

 

4. die im Fernunterrichtsschutzgesetz be-
schriebenen Aufgaben nach den vom 
Hauptausschuss erlassenen und vom 
zuständigen Bundesministerium ge-
nehmigten Richtlinien wahrzunehmen 
und durch Förderung von Entwick-
lungsvorhaben zur Verbesserung und 
Ausbau des berufsbildenden Fernun-
terrichts beizutragen. 

 

(3a) Das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung nimmt die Aufgaben nach § 53 
Absatz 5 Satz 1 und § 54 des Pflegeberu-
fegesetzes wahr. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  



 - 3 -  

Geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Fachkräfteeinwanderung 

 (3b)   Das Bundesinstitut für Berufs-
bildung nimmt die Aufgaben nach § 20a 
Absatz 4 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes 
und nach § 6 Absatz 1 Satz 5 der Ver-
ordnung über die Beschäftigung von 
Ausländerinnen und Ausländern wahr. 
Dabei hat das Bundesinstitut für Berufs-
bildung zu prüfen, ob die Ausbildung 
die Anforderungen des Berufsbildungs-
gesetzes erfüllt und zum Erwerb der be-
ruflichen Handlungsfähigkeit geeignet 
ist. Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung veröffentlicht auf seiner Internet-
seite regelmäßig eine Liste der Ausbil-
dungen, für die eine entsprechende Be-
stätigung erteilt wurde. 

(4) Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung kann mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung mit 
Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
Verträge zur Übernahme weiterer Aufga-
ben schließen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 96 § 96 

Finanzierung des Bundesinstituts für 
Berufsbildung 

Finanzierung des Bundesinstituts für 
Berufsbildung 

(1) Die Ausgaben für die Errichtung 
und Verwaltung des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung werden durch Zuschüsse des 
Bundes gedeckt. Die Höhe der Zuschüsse 
des Bundes regelt das Haushaltsgesetz. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Ausgaben zur Durchführung 
von Aufträgen nach § 90 Absatz 2 Satz 3 
und von Aufgaben nach § 90 Absatz 3 
Nummer 1 Buchstabe f werden durch das 
beauftragende Bundesministerium gedeckt. 
Die Ausgaben zur Durchführung von Ver-
trägen nach § 90 Absatz 4 sind durch den 
Vertragspartner zu decken. 

(2) Die Ausgaben zur Durchführung 
von Aufträgen nach § 90 Absatz 2 Satz 3 
und von Aufgaben nach § 90 Absatz 3 
Nummer 1 Buchstabe f werden durch das 
beauftragende Bundesministerium gedeckt. 
Die Ausgaben für die Bestätigung nach 
§ 90 Absatz 3b sind durch die Stelle zu 
decken, die den entsprechenden Berufs-
abschluss erteilt. Die Ausgaben zur 
Durchführung von Verträgen nach § 90 Ab-
satz 4 sind durch den Vertragspartner zu 
decken. 

 


